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Bund und Länder haben in einem Beschluss des Bundeskanzlers und der 16 Chefinnen 
und Chefs der Länder bereits Anfang April 2022 deutlich gemacht, dass aus der Ukraine 
Geflüchtete so schnell wie möglich vom Asylbewerberleistungsgesetz in den Rechtskreis des 
Sozialgesetzbuchs II (SGB II) überführt werden. Dies soll zum 1. Juni 2022 beginnen. Damit 
erhalten Ukraine-Vertriebene sehr viel schneller als die übrigen Asylbewerber und Flüchtlinge 
höhere Leistungen, eine bessere integrationspolitische Betreuung und auch eine umfassen-
de Förderung durch die Jobcenter. Dies war angesichts der Tatsache, dass die Europäische 
Union für alle Flüchtlinge aus der Ukraine einen neuen Rechtsrahmen geschaffen hatte, mit 
dem die betreffenden Geflüchteten mit anerkannten Asylsuchenden gleichgestellt wurden, 
gesetzter politischer Wille und musste in den zurückliegenden Wochen in eine entsprechen-
de Gesetzgebung unter Beteiligung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates über-
führt werden.

Doch hier steckte der Teufel schnell im Detail. Voraussetzung für den Übergang in das SGB 
II ist die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis, die Ausstellung einer sogenannten Fiktions-

bescheinigung nach § 81 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz und eine erkennungsdienstliche Behandlung. Übergangsweise sollte für Bestandsfälle 
bis Ende Mai 2022 ausreichen, dass anstelle der erkennungsdienstlichen Behandlung die Speicherung der Daten nach § 3 Absatz 1 des 
Gesetzes über das Ausländerzentralregister (AZR) erfolgt ist. Dies war auch eine notwendige Erleichterung, weil die erkennungsdienstli-
che Behandlung insbesondere wegen der Abnahme von Fingerabdrücken in technischer und zeitlicher Hinsicht eine unangemessene Ver-
fahrensdauer mit sich brachte, gerade auch weil die technische Ausstattung in den kommunalen Ausländerbehörden nicht auf die große 
Zahl von Flüchtlingen innerhalb kürzester Zeit ausgelegt war. Gleichwohl hat der Gesetzgeber mehrere – durchaus komplexe und mit 
administrativen Herausforderungen im Einzelnen befrachtete – aufenthaltsrechtliche Verfahrensvorschriften zur Grundlage des Leistungs-
bezugs nach dem SGB II erhoben.

Kommunale Praktikerinnen und Praktiker hat der Bundesgesetzgeber dabei offensichtlich in seiner vom guten Willen geprägten, sehr 
zügig getroffenen Entscheidung, nicht einbezogen. Sonst hätte er frühzeitig erkennen müssen, dass bei der Ausstellung von Fiktionsbe-
scheinigungen das Problem besteht, dass angesichts des großen Zustroms von Ukraine-Vertriebenen gar nicht genug Vordrucke für Fik-
tionsbescheinigungen vorhanden waren. Dies hatte keine Ursache in den kommunalen Ausländerbehörden, sondern lag schlicht daran, 
dass die Bundesdruckerei – eine 100-prozentige Tochter der Bundesrepublik Deutschland – in Anbetracht der Kürze der Zeit nicht in der 
Lage war, eine hinreichende Zahl von Vordrucken, die auf speziellem Sicherheitspapier gedruckt sind, zu erstellen. Dennoch hat dies den 
Bund nicht davon abgehalten, diese Fiktionsbescheinigung zur Voraussetzung des Bezugs von Leistungen nach dem SGB II zu machen.

War damit eigentlich schon ein überreichliches Maß an Bürokratie verbunden, baute die Bundesagentur für Arbeit (BA) noch eine weitere 
Hürde auf: In einem ersten Entwurf einer fachlichen Weisung wurde darauf abgestellt, dass es ohne Fiktionsbescheinigung entspre-
chend des Musters nach Anlage D3 der Aufenthaltsverordnung keine Leistungen nach dem SGB II geben sollte. Die Konsequenz wäre 
gewesen, dass zahlreiche Ukraine-Vertriebenen bis auf Weiteres keine Leistungen nach dem SGB II bekommen hätten. Dass diese Folge 
völlig unhaltbar gewesen wäre, dürfte auf der Hand liegen. Doch Bund und Bundesagentur ließen sich zunächst trotz entsprechender 
Kritik nicht erweichen. Vielmehr wurde das Muster nach der Anlage D3 der Aufenthaltsverordnung für ausschließlich anwendbar erklärt. 
Unbürokratische Alternativen, die viele kommunale Ausländerbehörden zwischen Februar und Mai dieses Jahres ausgestellt hatten, soll-
ten nicht anerkannt werden. Erst nach wiederholten intensiv vorgetragenen Problemanzeigen, Schreiben von Seiten der kommunalen 
Spitzenverbände und zahlreichen „Brandbriefen“ von Landrätinnen und Landräten sowie Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermei-
stern aus der Praxis und nicht zuletzt infolge des Aufgreifens der Thematik durch die Medienöffentlichkeit haben die beteiligten Bundes-
ministerien und die BA ihren überbürokratischen und fern jeder praktischen Vollzugsgeeignetheit eingeschlagenen Holzweg eingesehen.

Ersatzbescheinigungen, die Ausländerbehörden bis Ende Mai 2022 ausgestellt haben, sollen nun übergangsweise anerkannt werden. Das 
ist auch richtig und der Sache angemessen: Bei der Aufnahme der Ukraine-Vertriebenen haben zahllose Akteure vor Ort unbürokratisch 
geholfen, es mussten schnell unbürokratische Lösungen gefunden werden. Auf dieser Grundlage waren Kreise, Städte und Gemeinden 
angesichts der Kriegssituation in der Ukraine kurzfristig zu flexiblem Handeln imstande. 

Diese in der Praxis eingeschlagene Lösung musste dann aber auch eine Basis dafür sein, dass statt einer Fiktionsbescheinigung nach Maß-
gabe der Anlage D3 der Aufenthaltsverordnung auch ein anderes schriftliches Dokument der Ausländerbehörden zur Anwendung kom-
men konnte bzw. nunmehr auch kann. Es kam hinzu, dass das geforderte Formular mit Blick auf die große Zahl der Flüchtlinge überhaupt 
nicht in der erforderlichen Anzahl verfügbar war und insofern das Nadelöhr bei der bundeseigenen Bundesdruckerei lag. 

Zu hoffen bleibt, dass es nach dem 1. Juni 2022 nicht noch weitere versteckte Hürden für einen integrationspolitischen Erfolg der zahl-
reichen aus der Ukraine geflüchteten Kriegsvertriebenen gibt, bei denen es sich weitaus überwiegend um Frauen und Kinder handelt. 
Der Landkreistag NRW und die weiteren kommunalen Spitzenverbände auf Bundes- und Landesebene werden die weitere Entwicklung 
intensiv beobachten, begleiten und im Bedarfsfall mit praxisgerechten Vorschlägen schnell und nachhaltig an Bund und Land herantreten.

 Dr. Martin Klein 
 Hauptgeschäftsführer  
 des Landkreistages Nordrhein-Westfalen

Ukraine-Vertriebene und der  
Rechtskreiswechsel in das SGB II: 
Kriegsfolgenbewältigung und  
Bürokratiehürden
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Der Westfälische Landkreistag hatte 
anlässlich seiner Altenaer Tagung im 

März 1947 sein nächstes Zusammentref-
fen auf den 24. Juni 1947 in Bad Sassen-
dorf festgesetzt.1 Am anvisierten Tag fand 
eine Zusammenkunft der westfälischen 
Kreise jedoch nie statt, vielmehr wurde 
dort einen Tag später, am 25. Juni 1947, 
eine „Tagung des Landkreistages für das 
Land Nordrh.-Westf.“2 ausgerichtet. Diese 
Tagung stellte zugleich, gemäß der Zäh-
lung des Verbandes anlässlich späterer 
Zusammenkünfte, die erste Mitgliederver-
sammlung des Nordrhein-Westfälischen 
Landkreistags nach seiner Gründung im 
März 1947 dar.

Bereits die Wahl Bad Sassendorfs als Aus-
richtungsort darf mit besonderem Blick auf 
die westfälischen Landkreise sicherlich als 
Referenz an den genius loci gedeutet wer-
den. Während das Verhältnis zum West-
fälischen Landkreistag in der Niederschrift 
zu dieser Tagung seitens der Kreise selbst 
keine ausdrückliche Erwähnung findet, so 
ist die Versammlung doch dahingehend 
aufschlussreich, als dass sich der Anspruch 
des Nordrhein-Westfälischen Landkreis-
tags, für die Gesamtheit der nordrhein-
westfälischen Kreise zu sprechen und zu 
handeln, wie ein roter Faden durch die 
Verhandlungen zieht. Dieser Anspruch 
wird auch seitens der geladenen Gäste 
gestützt.

Vertretung aller nordrhein-
westfälischen Kreise

Zum einen nimmt an der Mitgliederver-
sammlung der nordrhein-westfälische 
Innenminister Walter Menzel teil, der aus-

drücklich betont, dass er einen „Landkreis-
tag für Westfalen einerseits und für das 
Nordrheinland andererseits [...] nicht gut-
heißen“ könne, immerhin sei „diese Frage 
durch die Gründung des Landes Nord-
rhein-Westfalen im Sinne eines einheitli-
chen Landesverbandes entschieden.“ Bei 
diesem knappen Appell beließ es der Mini-
ster keineswegs, vielmehr führte er nach 
der Niederschrift noch weiter aus: „Das 
Land Nordrhein-Westfalen bedeute eine 
Klammer um das rheinisch-westfälische 
Industriegebiet, und das Land sei daher 
nicht nur als gegebene Tatsache hinzu-
nehmen, sondern müsse offen bejaht wer-
den. Man solle die landsmannschaftlichen 
Eigenheiten nicht vergessen, sie aber auch 
nicht überspitzen.“ Aus diesem Grunde, so 
schließt die Niederschrift zu diesem Punkt, 
hielt es der Minister „unbedingt für richtig, 
dass sich alle Kreise dem Landesverband 
Nordrhein-Westfalen des Landkreistages 
anschliessen.“

Des Weiteren war mit Heinrich Treibert 
zudem der Präsident des bizonalen Deut-
schen Landkreistags zugegen, so dass 
der Nordrhein-Westfälische Landkreistag 
auch auf zwischenverbandlicher Ebene – 
in Gummersbach noch als Unterverband 
des Deutschen Landkreistags in der briti-
schen Zone gegründet – eine ausdrückli-
che Würdigung als Landesverband erfuhr. 
Dieser letztgenannte Punkt spiegelte sich 
auch darin, dass anlässlich der Mitglie-
derversammlung in die verschiedenen 
Ausschüsse des Deutschen Landkreistags 
seitens der Versammlung Vertreter für 
Nordrhein-Westfalen, sowohl aus dem 
Rheinland als auch aus Westfalen, gewählt 
wurden. Dabei zeigte sich das auch in der 
Verbandsstruktur selbst immer wiederkeh-
rende Motiv der paritätischen Besetzung 

von Ämtern zwischen Westfalen und dem 
Rheinland, aber auch – mit Abstrichen – 
zwischen Landräten und Oberkreisdirek-
toren sowie zwischen den politischen Par-
teien:

In den Hauptausschuss des Deutschen 
Landkreistags wählte die Mitgliederver-
sammlung
•  Landrat Kurt Baurichter, Bielefeld, SPD, 

und
•  Oberkreisdirektor Rolf Freiherr von Bön-

ninghausen, Wesel.

Für den Verfassungsausschuss fiel die 
Wahl auf 
•  Landrat Johannes Ernst, Aachen, CDU, 

und
•  Oberkreisdirektor Josef Ortner, War-

burg.

Dem Finanzausschuss sollten angehören
•  Landrat Peter Gilles, Grevenbroich, 

CDU, und
•  Oberkreisdirektor Erich Moning, Siegen.

Zusammenführen, was zusammengehört: 
Die erste Mitgliederversammlung in  
Bad Sassendorf

Nach der Gründung des Westfälischen Landkreistags im Februar und des Nordrhein-Westfälischen Landkreistags im 
März 1947 kamen die Kreise Nordrhein-Westfalens im Juni 1947 in Bad Sassendorf zusammen. Anlässlich der Tagung 
wurde deutlich, dass die lediglich Westfalen umfassende Verbandsgründung Episode bleiben würde.

DER AUTOR

Prof. Dr. Andreas Marchetti, 
Geschäftsführer der politglott GmbH, 
Honorarprofessor an der Universität 
Paderborn.

1  Siehe zu den Verweisen auf den März 1947 Andre-
as Marchetti: Die Gründung des Nordrhein-Westfä-
lischen Landkreistags in Gummersbach, in: Eildienst 
3/2022, S. 121-124.

2  Dieses und alle folgenden Zitate der Mitgliederver-
sammlung: Niederschrift über die Tagung des Land-
kreistages für das Land Nordrh.-Westf. am 25. Juni 
1947 in Bad Sassendorf, Kreis Soest, LAV NRW R, RW 
30, Nr. 3354.
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Niederschrift über die erste Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Landkreistags.
 Quelle: LAV NRW R, RW 0030 Nr. 3354
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August Dresbach bereits zu Beginn der 
Tagung „die Notwendigkeit, im neuen 
Lande Nordrhein-Westfalen ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl zu wecken und zu 
pflegen,“ betont.

Auf dem Weg zur eigenen 
Geschäftsstelle

Angesichts der Bedeutung Frankfurts 
innerhalb der Bizone hatte das Präsidi-
um des Deutschen Landkreistags auf sei-
ner Präsidialsitzung in Ziegenhain am 23. 
März 1947 den Beschluss gefasst, seine 
Geschäftsstelle von Bad Godesberg nach 
Frankfurt zu verlagern.3 Zugleich strebte 
der Nordrhein-Westfälische Landkreistag 
aufgrund der Bedeutung Düsseldorfs als 
Landeshauptstadt die Einrichtung einer 
Geschäftsstelle in Düsseldorf an. Aufgrund 
dieser unterschiedlichen, aus politisch-
pragmatischen Erwägungen resultierenden 
Orientierungen, war inzwischen nicht mehr 
davon auszugehen, dass die Geschäftsstel-
lenfrage sowohl organisatorisch als auch 
personell zwischen Deutschem Landkreis-
tag und Nordrhein-Westfälischem Land-
kreistag „glücklich gekoppelt“ werden 
könnte, wie von Georg Schlüter noch im 
März 1947 in Gummersbach erhofft.

Auch unter diesem Gesichtspunkt stellte 
sich nochmals dringlicher die Frage der 
Bündelung der rheinischen und westfäli-

Im Wohlfahrtsausschuss sollten die nord-
rhein-westfälischen Kreise vertreten wer-
den durch
•  Landrat Eugen Schneider, Opladen, 

CDU, und
•  Oberkreisdirektor Friedrich Niemeyer, 

Recklinghausen.

Für den Kulturausschuss bestimmte die 
Mitgliederversammlung
•  Landrat Bruno Klausener, Schleiden, 

und
•  Oberkreisdirektor Johannes Strunden, 

Borken.

Schließlich sollten aus Nordrhein-Westfa-
len dem Wirtschaftsausschuss angehören
•  Oberkreisdirektor Heinrich Reintjes, 

Moers, und
•  Oberkreisdirektor Hermann Sponier, 

Altena.

Die gleichberechtigte Berücksichtigung 
von Kreisvertretern aus dem Rheinland 
und Westfalen schuf nicht nur einen blo-
ßen Ausgleich, so dass der Nordrhein-
Westfälische Landkreistag jenseits lands-
mannschaftlicher, administrativer oder 
auch parteigebundener Zuordnungen 
agieren konnte, vielmehr bildete dies auch 
ein Element der Integration innerhalb des 
Verbands. Damit wirkte der Landkreis-
tag selbst vermittelnd zwischen den sich 
a priori nicht unbedingt zusammenge-
hörig fühlenden alten Provinzen. Nicht 
von ungefähr hatte auch der Vorsitzende 

schen Kräfte. Der von der Mitgliederver-
sammlung in Bad Sassendorf einstimmig 
gefasste Beschluss zur „Errichtung einer 
eigenen Geschäftsstelle in Düsseldorf“ 
trug diesen Umständen Rechnung.

Mit dem Beschluss zur Einrichtung einer 
Geschäftsstelle in Düsseldorf stellte sich 
die Frage nach einem für diese zu bestel-
lenden Geschäftsführer nochmals neu. 
Hatte der Westfälische Landkreistag auf 
seiner letzten Zusammenkunft in Alte-
na im März 1947 für die „Geschäftsstelle 
für Nordrhein-Westfalen“ in Düsseldorf 
noch den früheren Altenaer Landrat Karl 
Bubner vorgesehen, so beschloss die Mit-
gliederversammlung des Nordrhein-West-
fälischen Landkreistags in Bad Sassendorf 
nun die „öffentliche Ausschreibung der 
Stellung des Geschäftsführers.“ Aufgrund 
dieser Beschlusslage sollte die Geschäfts-
führerfrage den Verband noch einige Zeit 
beschäftigen, in Bad Sassendorf konnte 
hierzu keine Einigung erzielt werden. In 
der Niederschrift zur Tagung ist hierzu 
vielsagend vermerkt: „Nach längerer Aus-
sprache über die weitere Besetzung dieser 
Geschäftsstelle wird der Vorstand hierüber 
zu gegebener Zeit erneut beschliessen.“

3  Vgl. Hans-Günter Henneke: Die deutschen Land-
kreise und ihr Landkreistag – Von den Anfängen in 
Brandenburg bis zur Etablierung der Bonner Republik 
(Schriften zum deutschen und europäischen Kommu-
nalrecht, 50), Stuttgart 2016, S. 283.

In der nächsten Ausgabe: Weichenstellungen im Sommer 1947: Richtungsentscheidungen im Vorstand des Landkreistags
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Lediglich 55,5 Prozent aller Wahlbeteilig-
ten in NRW gaben bei der Landtagswahl 

am 15. Mai 2022 ihre Stimme ab. Das war 
die historisch niedrigste Wahlbeteiligung 
seitdem Nordrhein-Westfalen 1950 zum 
ersten Mal einen Landtag wählte. Nach 
einem Tiefstand im Jahr 2000 mit einer 
Wahlbeteiligung von 56,7 Prozent, hatten 
in den darauffolgenden Landtagswahlen 
wesentlich mehr NRW-Bürgerinnen und 
-Bürger ihre Stimme abgegeben. 2017 lag 
die Wahlbeteiligung bei 65,1 Prozent. 

Die CDU konnte die Wahl klar für sich ent-
scheiden. Mit 35,7 Prozent konnte sie 2,7 

Prozentpunkte mehr als 2017 erzielen und 
bleibt stärkste Kraft im Landtag. Die SPD 
verlor gegenüber der Wahl vor fünf Jah-
ren 4,5 Prozentpunkte. Mit 26,7 Prozent 
erzielten die Sozialdemokraten ihr histo-
risch schlechtestes Landtagswahlergebnis 
in Nordrhein-Westfalen. Dritte Kraft im 
Landesparlament wurden Bündnis 90/Die 
Grünen: Sie konnten gegenüber der Wahl 
2017 ihr Ergebnis verdreifachen und erziel-
ten 18,2 Prozent. Zudem errangen die 
Grünen in NRW erstmals bei einer Land-
tagswahl Direktmandate und holten sieben 
Wahlkreise, darunter Aachen I und Mün-
ster III/ Coesfeld III. 

Massive Prozentpunkte büßte die FDP 
ein und erzielte lediglich 5,9 Prozent. Das 
waren 6,7 Prozentpunkte weniger als 
2017. Die AfD, die vor fünf Jahren erstmals 
in den Landtag einzog, erzielte 5,4 Prozent 
und somit 1,9 Prozentpunkte weniger als 
bei der vorherigen Landtagswahl. 

Eine Übersicht über die Ergebnisse aus dem 
kreisangehörigen Raum ist den nachste-
henden Tabellen zu entnehmen. Die Land-
tagswahlkreise, die sich sowohl auf den 
kreisangehörigen als auch auf den kreis-
freien Raum erstrecken, sind mit berück-
sichtigt.

Ergebnisse der Landtagswahl vom 15. Mai 2022 

Die NRW-Bürgerinnen und -Bürger haben am 15. Mai 2022 das neue Landtagsparlament gewählt. Noch nie war die 
Wahlbeteiligung bei einer Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen so niedrig wie in diesem Jahr. 

CDU

GRÜNE

AfD

FDP

SPD

Sitzverteilung

76 56 12

CDU SPD FDP

12

AfD

39

GRÜNE

Landtagswahl 2022 Sitzverteilung. Quelle: LKT NRW
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CDU

DIE LINKE

GRÜNE

AfD

FDP

SPD

ANDERE

35,7

Landtagswahl NRW 2022
Stimmanteil Zweitstimme in %

6,1

26,7

5,9 5,4

18,2

2,1

CDU

DIE LINKE

GRÜNE

AfD

FDP

SPD

ANDERE

36,6

29,4

5,5 5,2

17,8

2,3
3,4

Landtagswahl NRW 2022
Stimmanteil Erststimmen in %

Landtagswahl NRW 2022 Zweitstimmen. Quelle: LKT NRW

Landtagswahl NRW 2022 Erststimmen. Quelle: LKT NRW
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Wahlkreis gewählt Fraktion

Aachen I Astrid Vogelheim GRÜNE

Aachen II Annika Fohn CDU

Aachen III Hendrik Schmitz CDU

Aachen IV Daniel Scheen-Pauls CDU

Rhein-Erft-Kreis I Romina Plonsker CDU

Rhein-Erft-Kreis II Thomas Okos CDU

Rhein-Erft-Kreis III Gregor Golland CDU

Euskirchen I Klaus Voussem CDU

Heinsberg I Bernd Krückel CDU

Heinsberg II Thomas Schnelle CDU

Düren I Dr. Patricia Peill CDU

Düren II – Euskirchen II Dr. Ralf Nolten CDU

Rheinisch-Bergischer Kreis I Martin Lucke CDU

Rheinisch-Bergischer Kreis II Herbert Reul CDU

Oberbergischer Kreis I Christian Berger CDU

Oberbergischer Kreis II Bodo Löttgen CDU

Rhein-Sieg-Kreis I Björn Franken CDU

Rhein-Sieg-Kreis II Jonathan Grunwald CDU

Rhein-Sieg-Kreis III – Euskirchen III Oliver Krauß CDU

Rhein-Sieg-Kreis IV Katharina Gebauer CDU

Rhein-Sieg-Kreis V Sascha Lienesch CDU

Remscheid I – Oberbergischer Kreis III Jens-Peter Nettekoven CDU

Mettmann I Claudia Schlottmann CDU

Mettmann II Dr. Christian Untrieser CDU

Mettmann III - Mülheim II Dr. Jan Heinisch CDU

Mettmann IV Martin Sträßer CDU

Rhein-Kreis Neuss I Dr. Jörg Geerlings CDU

Rhein-Kreis Neuss II Heike Troles CDU

Rhein-Kreis Neuss III Lutz Lienenkämper CDU

Krefeld I – Viersen III Britta Oellers CDU

Viersen I Guido Görtz CDU

Viersen II Dr. Marcus Optendrenk CDU

Kleve I Stephan Wolters CDU

Kleve II Dr. Günther Bergmann CDU

Oberhausen II – Wesel I Stefan Zimkeit SPD

Wesel II René Schneider SPD

Wesel III Charlotte Quik CDU

Wesel IV Ibrahim Yetim SPD

Recklinghausen I Anna Kavena SPD

Recklinghausen II Carsten Löcker SPD

Recklinghausen III Josef Hovenjürgen CDU

Recklinghausen IV Lisa-Kristin Kapteinat SPD

Gelsenkirchen I – Recklinghausen V Christin Siebel SPD

Bottrop – Recklinghausen VI Thomas Göddertz SPD

Borken I Hendrik Wüst CDU

Borken II Heike Wermer CDU
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Christof Rasche, Erwitte
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Alfter
Angela Freimuth, Düsseldorf
Ralf Witzel, Düsseldorf
Marcel Hafke, Wuppertal
Marc Lürbke, Paderborn
Henning Höne, Coesfeld
Dietmar Brockes, Brüggen
Dr. Werner Pfeil, Aachen
Dirk Wedel, Mettmann

Nina Andrieshen, Bocholt
Christin-Marie Stamm, Olpe
Frederick Cordes, Oberhausen
Elisabeth Müller-Witt, Ratingen

Freie Demokratische Partei (FDP)
Dr. Joachim Stamp, Bonn
Yvonne Gebauer, Köln

Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
André Stinka, Dülmen
Inge Blask, Hemer
Jochen Ott, Köln
Ellen Stock, Lage 
Sven Wolf, Remscheid
Tülay Durdu, Rösrath
Gordan Dudas, Lüdenscheid

Coesfeld I – Borken III Wilhelm Korth CDU

Coesfeld II Dietmar Panske CDU

Steinfurt I Christina Schulze Föcking CDU

Steinfurt II Andrea Stullich CDU

Steinfurt III Karl-Josef Laumann CDU

Münster I – Steinfurt IV Simone Wendland CDU

Münster III – Coesfeld III Dorothea Deppermann GRÜNE

Warendorf I Daniel Hagemeier CDU

Warendorf II Markus Höner CDU

Minden-Lübbecke I Bianca Winkelmann CDU

Minden-Lübbecke II Christina Weng SPD

Herford I Christian Dahm SPD

Herford II – Minden-Lübbecke III Christian Obrok SPD

Gütersloh I – Bielefeld III Thorsten Klute SPD

Gütersloh II Raphael Tigges CDU

Gütersloh III André Kuper CDU

Lippe I Klaus Hansen CDU

Lippe II – Herford III Alexander Baer SPD

Lippe III Dr. Dennis Maelzer SPD

Paderborn I Bernhard Hoppe-Biermeyer CDU

Paderborn II Daniel Sieveke CDU

Höxter Matthias Goeken CDU

Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III Ina Blumenthal SPD

Ennepe-Ruhr-Kreis I Kirsten Stich SPD

Ennepe-Ruhr-Kreis II Dr. Nadja Büteführ SPD

Unna I Hartmut Ganzke SPD

Unna II Rainer Schmeltzer SPD

Unna III – Hamm II Silvia Gosewinkel SPD

Soest I Heinrich Frieling CDU

Soest II Jörg Blöming CDU

Märkischer Kreis I Thorsten Schick CDU

Märkischer Kreis II Matthias Eggers CDU

Märkischer Kreis III Ralf Schwarzkopf CDU

Hochsauerlandkreis I Klaus Kaiser CDU

Hochsauerlandkreis II Matthias Kerkhoff CDU

Siegen-Wittgenstein I Jens Kamieth CDU

Siegen-Wittgenstein II Anke Fuchs-Dreisbach CDU

Olpe Jochen Ritter CDU

Über die Landeslisten der Parteien sind folgende Personen in den neuen Landtag gewählt worden – einschließlich kreisfreier Raum:
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Alternative für Deutschland 
(AfD)
Markus Wagner, Bad Oeynhausen
Dr. Martin Vincentz, Krefeld
Andreas Keith-Volkmer, Leverkusen
Christian Loose, Bochum
Dr. Christian Blex, Wadersloh
Sven Tritschler, Köln
Enxhi Seli-Zacharias, Gelsenkirchen
Carlo Clemens, Bergisch Gladbach
Dr. Hartmut Beucker, Wuppertal
Klaus Esser, Düren
Professor Dr. Daniel Zerbin, Dorsten
Zacharias Schalley, Meerbusch

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2022  10.11.04

Dagmar Hanses, Warstein
Dr. Volkhard Wille, Kleve
Gönül Eglence, Essen 
Christina Osei, Bielefeld
Meral Thoms, Tönisvorst 
Tim Achtermeyer, Bonn
Laura Postma,  Herzogenrath
Jan Matzoll, Recklinghausen
Ilayda Bostancieri, Gelsenkirchen
Dr. Gregor Kaiser, Lennestadt
Hedwig Tarner, Warendorf
Simon Rock, Volkswirt, Neuss
Ina Besche-Krastl, Mettmann
Benjamin Rauer, Hüllhorst
Anja von Marenholtz, Pulheim
Marc Zimmermann, Gummersbach
Julia Eisentraut, Oerlinghausen
Dennis Sonne, Lüdinghausen

BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Mona Neubaur, Düsseldorf
Josefine Paul, Münster
Verena Schäffer, Witten
Norwich Rüße, Steinfurt
Wibke Brems, Gütersloh
Mehrdad Mostofizadeh, Essen
Lena Zingsheim-Zobel,  
Mönchengladbach
Stefan Engstfeld, Düsseldorf
Dr. Julia Höller, Bonn
Michael Röls, Dortmund
Antje Grothus, Kerpen
Norika Creuzmann, Bad Lippspringe
Julia Wenzel, Duisburg
Martin Metz, Sankt Augustin

Jugendausschuss des Landkreistags NRW  
sieht Aufnahme ukrainischer Kinder in Kitas und  
Fachkräftemangel als große Herausforderungen

Die erste Sitzung des Jugendausschusses des LKT NRW im Jahr 2022 unter Vorsitz von Landrat Dr. Schulze Pellengahr (Kreis Coesfeld, 
v.R. 6. v.l.) stand ganz im Zeichen aktueller Herausforderungen für den Jugendbereich. Quelle: LKT NRW

In seiner Sitzung am 05.05.2022 beriet 
der Jugendausschuss des Landkreistags 

NRW vor allem zu den Auswirkungen des 
Zustroms Vertriebener aus der Ukraine 
auf den Jugendbereich. Während die Zahl 
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 
im Vergleich zur Flüchtlingsbewegung im 
Jahr 2015 insgesamt bisher gering bleibt, 
suchen vertriebene Eltern aus der Ukraine 

nach Möglichkeiten zur Betreuung ihrer 
Kinder. Speziell eingerichtete Brücken pro-
jekte könnten diesen Bedarf nur bedingt 
erfüllen. Die Nachfrage nach Angeboten 
der Kindertagesbetreuung wächst deutlich, 
divergiert aber regional stark. 

Nicht nur angesichts des Zustroms ukrai-
nischer Vertriebener stehen die Träger 

der Jugendhilfe vor großen Herausfor-
derungen. Im Zentrum der Beratungen 
steht schon seit Jahren das Problem des 
Fachkräftemangels. Selbst bei gesicherten 
Finanzierungen haben die Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung – wie im gan-
zen Sozialbereich – mit erheblichen Nach 
wuchssorgen zu kämpfen. Krankheitsaus-
fälle durch die Corona-Pandemie verstär-

ˇ
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Die vergangenen zwei Jahre haben 
Wirtschaft und Gesellschaft gefor-

dert und belastet. Branchenübergreifend 
hat die Corona-Pandemie erhebliche Pro-
bleme, teils von existenzieller Dimensi-
on, verursacht. Der Tourismus war und 
ist einer der von den pandemiebedingten 
Einschränkungen und Umsatzausfällen am 
stärksten betroffenen Sektoren. 

Die Hoffnung auf eine weniger herausfor-
dernde postpandemische Zeit hat sich nicht 
erfüllt: Der völkerrechtswidrige Angriffs-
krieg Russlands gegen die Ukraine schafft 
unermessliches menschliches Leid. Die 
Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und 
unser tägliches Leben lassen sich schwer 
abschätzen. Auch der Tourismus könnte, 
etwa durch Preissteigerungen oder ein ver-
ändertes Buchungsverhalten der Reisen-
den, beeinflusst werden.

Im Angesicht der Krisen bleibt aber richtig, 
was auch vorher sinnvoll war: notwendi-
ge Veränderungsprozesse, allem voran 
die digitale Transformation, zu beschleu-
nigen und die Kooperation aller Akteure 
zu stärken. Die bereits vorhandenen und 
belastbaren Ansätze und Strukturen gilt es, 
im Sinne einer verbesserten Wettbewerbs-
fähigkeit der nordrhein-westfälischen 
Wirtschaft und des Standortes Nordrhein-
Westfalen weiter voranzubringen. 

Neben den akuten Krisen bleiben die per-
manenten Herausforderungen bestehen 

EILDIENST 6/2022  Aus dem Landkreistag • Schwerpunkt

der Zu sammenarbeit mit anderen Institu-
tionen, wie Schule, Polizei und Justiz. Die 
weiteren Beratungen behandelten den 
Ausbau der Ganztagsförderung im Primar-
bereich. Der Ganztagsausbau, der ab Som-
mer 2026 schrittweise zunächst für alle 
Grundschulkinder umgesetzt wird, bedarf 
schon jetzt umfassender Planungen. Zahl-
reiche fachliche Fragen, wie der Bedarf 
und das Vorhandensein von Räumlichkei-
ten und personellen Ressourcen sowie die 
Anforderungen an die Ganztagsbetreuung, 
müssen einer zügigen Klärung unter Einbe-
ziehung aller Beteiligten zugeführt werden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2022  00.11.11

steigenden Baukosten betroffen ist. Die 
Kreise warnen davor, dass ursprünglich 
geplante Investitionssummen nicht ausrei-
chen und ganze Bauvorhaben ins Stocken 
geraten könnten. Hier müssten die Förder-
mittel an die tatsächlichen wirtschaftlichen 
Gegebenheiten angepasst werden. Gestie-
gene Anforderungen an die Räumlich- 
keiten von Kindertageseinrichtungen müs-
sten zudem durch das Land refinanziert 
werden. 

Grund zur Freude für den Jugendausschuss 
war der Erlass des neuen Landes-Kinder-
schutzgesetzes. Die Kreise begrüßen die 
neuen Regelungen ausdrücklich und unter 
stützen weitere Reformbemühungen zur 
Verbesserung des Kinderschutzes auch in 

ken das Problem. Großes Potential sehen 
die Teilnehmer des Jugendausschusses hier 
in der praxisintegrierten Ausbildung zur 
Kinderpflegerin und der Ermöglichung stu-
fenweiser Aus- und Fortbildungen. Auch 
die Einbeziehung ukrainischer Fachkräf-
te wird als Chance gesehen, eine schnel-
le und unkomplizierte Anerkennung von 
Berufsabschlüssen vorausgesetzt. Zugleich 
forderten die Fachleute der Jugendhil-
fe Möglichkeiten zu einer vereinfachten 
interkommunalen Zusammenarbeit der 
Jugendämter, um die Personallage flexibel 
an die örtlichen Gegebenheiten anpassen 
zu können.

Hinzu kommt, dass der Ausbau von Ein-
richtungen der Kindertagesbetreuung von 

Den Tourismus zurück auf die Erfolgsspur bringen

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Quelle: MWIDE/E. Lichtenscheidt
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Ein weiterer Schwerpunkt nordrhein-
westfälischer Tourismuspolitik liegt auf 
dem geplanten Projektaufruf „Erlebnis.
NRW“. Mit diesem Wettbewerb des EFRE.
NRW werden insbesondere die touristi-
schen, kulturellen und naturräumlichen 
Attraktionen gefördert. Dabei sollen tou-
ristische Highlights und Besuchermagnete 
geschaffen, in Wert gesetzt und angepasst 
werden. Zentrale Themen stellen Nachhal-
tigkeit, Digitalisierung, Authentizität und 
Qualität dar. Der Start des Aufrufes ist für 
den Herbst vorgesehen. 

Die GRW-Förderung (Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirt-
schaftsförderung) für Projekte der touristi-
schen Basisinfrastruktur wird in Zukunft für 
Nordrhein-Westfalen noch umfangreicher 
möglich sein. Sowohl das Fördervolumen 
als auch die Gebietskulisse, also die Anzahl 
der förderberechtigten Kommunen, wur-
den für die aktuelle Förderperiode deutlich 
ausgeweitet. 

Die REGIONALEN bieten ausgewählten 
Regionen die Möglichkeit, bevorzugt ihre 
Projekte – darunter traditionell zahlreiche 
Tourismusvorhaben – voranzutreiben. Die 
REGIONALE 2022 in Ostwestfalen-Lippe 
befindet sich bereits im sogenannten „Prä-
sentationsjahr“ und kann erste Projekter-
gebnisse der Öffentlichkeit vorstellen. Die 
REGIONALEN 2025 in Südwestfalen und 
dem Bergischen Rheinland stehen in den 
Startlöchern. Erste vielversprechende Pro-
jektideen aus dem Bereich Tourismus sind 
bereits vorhanden und werden nun weiter 
ausgearbeitet.

Das Rheinische Revier ist, neben dem 
Ruhrgebiet, die Strukturwandel-Region 
in Nordrhein-Westfalen. Dort bieten sich 
einmalige Chancen, durch eine gezielte 
touristische Entwicklung zum Vorreiter 
für einen nachhaltigen, klimafreundlichen 
Tourismus zu werden.  Erste vielverspre-
chende Maßnahmen befinden sich im 
regionalen Qualifizierungsprozess. Eine 
gesamtregionale Tourismusstrategie für 
das Rheinische Revier soll in den nächsten 
Monaten entwickelt werden. Sobald diese 
in den Grundzügen vorliegt, wird das Land 
einen Förderaufruf für touristische Projekte 
auflegen.

Auch eine weitere, große Herausforde-
rung, der sich die Branche wie viele andere 
Sektoren gegenübersieht, ist der Arbeits- 
und Fachkräftemangel. Schon seit langem 
ein Problem speziell für die Gastronomie 
und Beherbergung, hat sich die Situation 
im Rahmen der pandemiebedingten Ein-
schränkungen besonders in den gastge-
werblichen Betrieben noch einmal deutlich 

vermarktet die nordrhein-westfälischen 
Angebote seitdem im Rahmen eines The-
men-Zielgruppen-Marketings passgenau 
abgestimmt auf diese Gruppen. Das Wirt-
schaftsministerium fördert den Tourismus 
NRW e.V. mit rund drei Millionen Euro 
jährlich institutionell; hinzu kommen Son-
derförderungen für besondere Einzelpro-
jekte.

Insbesondere die Digitalisierung wird für 
die Betriebe und Organisationen der Tou-
rismusbranche von zentraler Bedeutung 
sein. Auch die Landestourismusstrategie 
stellt die digitale Transformation für alle 
Partner im „System Tourismus NRW“ in 
den Mittelpunkt. Im Rahmen des Starter-
projektes „Touristisches Datenmanage-
ment – offen, vernetzt, digital“ werden 
durch den Tourismus NRW e.V. wichtige 
Schritte in Richtung Digitalisierung umge-
setzt, u.a. der Aufbau eines landesweiten 
touristischen Daten-Hubs, ein abgestimm-
tes Daten-Management sowie gemeinsa-
me Datenbanken und Schnittstellen aller 
Akteure.

Deutlich wurde durch die Pandemie auch 
die Relevanz digitaler Kompetenzen für die 
gastgewerblichen Betriebe. Die Sonderför-
derproqramme „NRW-Digitalzuschuss für 
die gastgewerbliche und touristische Wirt-
schaft“ und „Digitalcoaches im Gastge-
werbe“ können genutzt werden, um den 
Ausbau digitaler Fähigkeiten und Technik 
im eigenen Unternehmen voranzubringen. 
Beide Programme werden rege nachge-
fragt. Das zeigt, dass hier an der richtigen 
Stelle angesetzt wurde. 

Auch mit der Umsetzung der Vorhaben im 
Rahmen des Förderprogrammes REACT-
EU in den Regionen und beim Tourismus 
NRW e.V. wird die digitale Transformati-
on vorangetrieben. Das Programm wurde 
geschaffen, um die negativen wirtschaftli-
chen und sozialen Folgen der Corona-Pan-
demie abzumildern und starke, zukunftsfä-
hige Destinationen zu bilden. 

Auf der Agenda steht ebenso die notwendi-
ge Anpassung der touristischen Infrastruk-
tur und des touristischen Angebotes an die 
Folgen des Klimawandels. Das Gutachten  
„Tourismus und Klimawandel in NRW – 
Chancen und Perspektiven“, das im Früh-
jahr präsentiert wurde, trägt zu einer nach-
haltigen Tourismusentwicklung bei. 

Mit den in der Studie vorgestellten konkre-
ten, schwerpunktmäßig den touristischen 
Themen und Landschaftsräumen in unse-
rem Land zugeordneten Handlungsemp-
fehlungen erhalten die Akteure passgenau 
die für sie relevanten Werkzeuge. 

und fordern ebenfalls Bearbeitung: Der 
Pfad hin zu einer klimaneutralen und nach-
haltigen Gesellschaft ist auch vom Touris-
mus-Sektor zu beschreiten, der von den 
mit dem Klimawandel verbundenen Verän-
derungen zudem unmittelbar berührt wird. 
Auch die zweite große Transformations-
aufgabe unserer Zeit fordert die Branche: 
Die Digitalisierung stellt nach wie vor eine 
der großen Herausforderungen dar. Gera-
de während der Pandemie hat sich gezeigt, 
wie hilfreich, ja geradezu unabdingbar, 
digitale Methoden und Anwendungen für 
die Branche sind.

Als Land werden wir die Tourismusbranche 
mit ihren zahlreichen kleinen und mittleren 
Unternehmen, aber auch die touristischen 
Destinationen Nordrhein-Westfalens dabei 
unterstützen, sich für die Zukunft fit zu 
machen. Dabei gilt es, den Blick auf grund-
legende Themen und Megatrends zu rich-
ten und die Branche wettbewerbsfähig und 
resilient gegenüber möglichen zukünftigen 
Krisen aufzustellen. Zu den vorrangigen 
Zielen gehört es, die Gästezahlen wieder 
zu steigern, die Wertschöpfung zu erhö-
hen und die Lebensqualität in Nordrhein-
Westfalen zu sichern.

Mit der 2019 vorgelegten Landestouris-
musstrategie wurde die nordrhein-west-
fälische Tourismuspolitik neu ausgerichtet 
und an die veränderten Rahmenbedin-
gungen angepasst. Der Fokus der Stra-
tegie liegt auf den mit den Schlagworten 
„vernetzt, digital, innovativ“ verbundenen 
Anforderungen.

Zusammen mit dem Landestourismusver-
band Tourismus NRW e.V. setzen wir die 
durch die neue Landestourismusstrategie 
definierten Schritte zur Neuausrichtung 
des Tourismus kontinuierlich um. Zudem 
haben wir spezielle Förderprogramme auf-
gelegt, die den Unternehmen und Touris-
musregionen Wege aus der Pandemie auf-
zeigen und diese dabei unterstützen, die 
Krisenfolgen zu bewältigen.

Im Rahmen der Landestourismusstrategie 
wurden die potentialstärksten Zielgrup-
pen für das Land Nordrhein-Westfalen 
anhand der sogenannten „SINUS-Milieus“ 
identifiziert. Der Landestourismusverband 

DER AUTOR

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart, 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen
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zierten Maßnahmen und den engagierten 
Akteuren in unserem Land verfügen wir 
über ein breites Spektrum an Instrumen-
ten, um den nordrhein-westfälischen Tou-
rismus in den kommenden Monaten und 
Jahren nicht nur wiederzubeleben, son-
dern zu neuer Kraft, Resilienz und Wettbe-
werbsfähigkeit zu führen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2022  80.40.01

sind dies die besondere Kraft und Stärke, 
die aus den Regionen und den touristischen 
Unternehmen selbst kommt. Um den Tou-
rismus zurück auf den Erfolgskurs aus Vor-
Corona-Zeiten zu bringen, ist vor allem das 
Netzwerk der Branche eine zuverlässige 
und belastbare Basis. Den regelmäßigen 
Austausch der Akteure gilt es fortzusetzen, 
um die Lage der Tourismuswirtschaft fort-
laufend im Blick zu haben und neue Ent-
wicklungen zu diskutieren. Mit den skiz-

verschärft. Um hier entgegenzuwirken und 
der weiteren Abwanderung von qualifi-
ziertem Personal in andere Branchen vor-
zubeugen, sind integrierte Projekte aller 
Beteiligten erforderlich.

Gerade wenn die postpandemische Zeit 
uns weiter fordert, müssen wir die posi-
tiven, die resilienzstärkenden und damit 
Optimismus vermittelnden Aspekte in den 
Blick nehmen. Für den Tourismusbereich 

Nähe muss smart werden – Tourismus braucht  
Trans formation durch Digitalisierung und neue Netzwerke  

Es ist die Osterzeit, in der ich diesen Beitrag verfasse, und wie so oft in diesen Tagen erinnern wir uns zurück an die 
Osterfeste der vergangenen beiden Jahre. Sie waren geprägt von den Lockdowns, in der keine Restaurantbesuche mög-
lich waren und wir uns wegen der Kontaktbeschränkungen nur in engsten Kreisen zusammengefunden haben. Und nun: 
Das Leben ist wieder da, die Cafés sind voll, die Ausflugsziele gut besucht – die Menschen genießen das Frühjahr und 
nutzen wieder alle Freiheiten, die uns in der Pandemie immer wieder verwehrt blieben. Hotels werden wieder gebucht 
und Mutige sitzen bis weit in den Abend hinein auf den Terrassen und genießen ihr Essen.

DIE AUTORIN

Dr. Heike Döll-König, 
Tourismus NRW e.V. 
Quelle: Niels Freidel

Es ist eine Freude, das zu erleben und 
doch: Es ist nicht nur eine Reset-Taste, 

die gedrückt wurde. Der Tourismus befin-
det sich trotz der sichtbaren Rückkehr zu 
alter Lebensfülle und erkennbaren Stei-
gerungen im freizeittouristischen Bereich 
in einer schweren Zeit: Wir dürfen nicht 
vergessen, dass die Corona-Pandemie im 
Tourismus eine der tiefgreifendsten Kri-
sen aller Zeiten ausgelöst hat. Ich möchte 
noch einmal in Erinnerung rufen: Im ver-
gangenen Jahr verzeichnete allein die Tou-
rismusbranche in Deutschland wöchent-
liche Umsatzeinbußen von 1,1 Milliarden 
Euro gegenüber einem normalen Jahr, wie 
die Tourismusberatung dwif Consulting 
berechnet hat. Auf das Jahr gerechnet ent-
spricht das knapp 59 Milliarden Euro. Zwi-
schen März und Dezember 2020 waren es 
sogar knapp 69 Milliarden Euro.  
 
Nordrhein-Westfalen hatte und hat unter 
der Krise besonders zu leiden – aus unter-
schiedlichen Gründen: Zum einen mussten 
Veranstaltungen und Events, die norma-
lerweise starke Publikumsmagneten und 
Anlässe für Reisen nach NRW sind, in den 
vergangenen Jahren überwiegend abge-
sagt werden. Zum anderen kam das tra-
ditionell starke Geschäftsreisesegment in 
Nordrhein-Westfalen pandemiebedingt 

monatelang zum Erliegen und es ist davon 
auszugehen, dass die Pandemie das Seg-
ment der Geschäftsreisen und geschäftli-
cher Veranstaltungen dauerhaft verändert 
haben dürfte. Hinzu kommt, dass auch das 
Incoming, also die Besuche ausländischer 
Gäste, monatelang nicht möglich waren 
und auch als Reisen theoretisch wieder 
erlaubt waren, blieben viele weiterhin 
zurückhaltend.  

Und es bleiben in dieser Zeit, die nun mit 
dem schrecklichen Krieg in der Ukraine 
eine neue Dimension der Krisenpermanenz 
erreicht hat, Unsicherheiten. Die von den 
Menschen erlebte Dauerkrise der letzten 
Jahre bremst Aufbruchsstimmung und 
kann sogar Zukunftsängste evozieren. Wie 
sich der Krieg auf das Reiseverhalten aus-
wirkt, bleibt abzuwarten. 

Vor dessen Ausbruch waren die Vorzeichen 
positiv: Laut einer Umfrage für den desti-
net Reise Plus Deutschland gaben 65 Pro-
zent der Deutschen an, große oder sogar 
sehr große Reiselust zu verspüren, ein Plus 
von elf Prozentpunkten gegenüber dem 
Vorjahr. Besonders groß war die Reiselust 
demnach bei den angesprochenen Famili-
en (74 Prozent). Auch Zeit und Geld sind 
vorhanden, wie aus der FUR-Reiseanalyse 

2022 hervorgeht. Corona scheint den 
Umfragen zufolge deutlich weniger reise-
entscheidend zu sein als in den vergange-
nen zwei Jahren. Wie sich jedoch die stark 
steigenden Mobilitäts- und Energiekosten, 
die auch die allgemeine Inflation befeuern 
und viele Dienstleistungen verteuern, auf 
das Reiseverhalten auswirken, werden wir 
erst in einigen Wochen wissen. Sie könn-
ten der erwarteten Erholung einen Dämp-
fer verpassen, auch wenn wir wissen, dass 
das Reisen in Krisenzeiten ein wichtiges 
Konsumgut bleibt. 

Gerade in der Corona-Pandemie hat sich 
gezeigt: Dann, wenn gelockert wurde, zog 
die Nachfrage wieder an. Vielleicht wur-
den nicht immer die ursprünglich geplan-
ten Reiseziele angesteuert, sondern näher 
gelegene Urlaubsziele besucht. Auch hier 
sehen wir eine Chance für unser Land.  
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Viele Regionen und auch Bundesländer 
machen sich auf, um mit ihren Marken-
aussagen auch das Thema „Employer  
Branding“ abzudecken und die Attrakti-
vität für die, die kurzzeitig kommen mit 
denen, die längerfristig bleiben sollen, mit-
einander zu verbinden. Qualität, auch die 
der Infrastruktur, und Service, digital unter-
stützt ebenso wie im analogen „People‘s 
Business“, bleiben die Basisfaktoren. Ein so 
verstandener Tourismus, dem auch unter 
kommunaler Steuerung für diese Aufga-
ben Ressourcen eingeräumt und gleichzei-
tig Zugänge zu Netzwerken eröffnet wird, 
kann für die Regionen und ihre Wertschöp-
fung vieles bewirken. Wichtig ist es, diese 
Chancen zu nutzen und dabei die zusam-
menwachsenden Ansprüche an Digitali-
sierung und Nachhaltigkeit aufzugreifen, 
und zwar auch als integrative Bestand-
teile regionaler Entwicklung. Und reden 
wir hier von Nachhaltigkeit, meinen wir 
keineswegs nur ihre ökologische Dimen-
sion: Auch Zukunftsthemen wie soziale 
Nachhaltigkeit und Inklusion müssen hier 
mitgedacht werden. Attraktiv zu sein für 
Gäste und Mitarbeiter und für Menschen 
aller Altersgruppen und Zugangsvoraus-
setzungen – auch dazu kann ein Tourismus 
als Teil und Motor eines Netzwerkes star-
ker Regional- und Standortaussagen eine 
erhebliche Rolle spielen.  
 
Wir im Tourismusverband werden jeden-
falls bei künftigen Projekten noch integra-
tiver und vernetzter auf diese künftigen 
Bedarfe antworten wollen. Denn der Tou-
rismus wird in Zukunft eine große Chance 
haben, mit dem Urlaub in der Nähe eben-
so zu werben wie mit neuen interaktiven 
Formaten zum Beispiel im Geschäftstou-
rismus. Und damit wird er schlussendlich 
zum Schaufenster lebenswerter Regionen, 
so dass seine eigentliche Stärke weit mehr 
umfasst als die unmittelbare Wertschöp-
fung, die er generiert. 
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ist der Marketingtod. Aber jetzt, wo die 
Nähe eine Chance hat, neu entdeckt und 
bewertet zu werden, wird unsere Vielfalt 
zur Stärke. Denn es lassen sich unter-
schiedliche Interessen, zum Beispiel von 
Familienmitgliedern, gut unter einen Hut 
bringen. Langweilig wird es dann für nie-
manden – ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil für planende Eltern! 
 
Chancen ergeben sich auch durch die Auf-
lösung des ortsgebundenen Arbeitens. 
Arbeiten im Remote-Modus ist möglich, 
hat sich in der Pandemie bewährt und 
wird auch nicht wieder verschwinden. 
Viele Anbieter entwickeln daraus neue 
Geschäftsmodelle: „Workation“ bedeutet, 
leistungsfähiges Internet vorausgesetzt, 
dass die Arbeit tagsüber auch in der Feri-
enwohnung oder im Hotelzimmer erledigt 
werden kann – mit der Aussicht auf einen 
anschließenden Sprung ins Seebad oder 
auf Yoga auf der Bergwiese. Und auch 
das Bedürfnis jüngerer Zielgruppen, krea-
tiv und kollaborativ zu arbeiten, lässt sich 
längst nicht mehr nur in den Ballungsräu-
men abbilden. Vielerorts entstehen auch 
außerhalb der Städte neue New-Work 
Refugien, die Ruhe und Abgeschiedenheit 
kreativ und mit neuen Geschäftsmodellen 
für sich zu nutzen wissen. 
 
All das zeigt: Gerade wir in Nordrhein-
Westfalen tun gut daran, vernetzt zu 
denken und mit Multioptionalitäten zu 
spielen. Vieles wächst so in neuen Bedürf-
nissen zusammen: Städtische und ländliche 
Umfelder, Arbeiten und Freizeit, Natur 
und Entertainment. Gerade die Regionen 
unseres Landes haben hier eine Chance, 
innovativ und mit neuen Angeboten zu 
werben, auch jüngere Zielgruppen anzu-
sprechen, und das nicht nur für den Touris-
mus. Arbeiten, wo andere Urlaub machen 
– bei uns kann umgekehrt ein Schuh dar-
aus werden: Urlaub machen, wo andere 
gerne arbeiten. Denn das heißt, dass Wirt-
schaftskraft vorhanden ist und die Regio-
nen attraktiv sind für Köpfe von morgen.  

Halten wir also fest: Noch immer hat die 
Branche zu kämpfen, mit den Auswirkun-
gen der Pandemie und der Sorge um die 
Zukunft in einem nicht ausgeschlossenen, 
weiteren Corona-Herbst sowie um einen 
fortschreitenden Krieg in der Ukraine. Was 
die Branche jetzt braucht, ist Stabilität. 
Denn so bedeutsam die touristische Infra-
struktur auch ist und so sehr sie den Men-
schen während der Lockdowns Zuflucht 
und Ausgleich bot, so sehr brauchen wir 
auch die gesamte Servicekette, damit der 
Tourismus seine Wirtschaftskraft entfal-
ten, Umsätze generieren und Arbeitsplätze 
sichern kann. 
 
Dabei sehen wir im Kontext der Krise 
durchaus große Potenziale. Der Touris-
mus hat gerade in Nordrhein-Westfalen 
jetzt eine Chance, sich neu aufzustellen. 
Corona hat vieles verändert, nicht zuletzt 
das Bewusstsein, wie nah in unserem 
Land die Möglichkeiten beieinander lie-
gen, Arbeit und Freizeit, Verdichtung und 
Entspannung miteinander zu verbinden. 
Das gilt auch in Urlaubs- und Ferienzeiten 
– und besonders für eine Zielgruppe, die 
wir zukünftig konzentrierter ansprechen 
wollen: Die Familien. Denn nirgendwo, 
die Behauptung können wir ruhig wagen, 
bieten Destinationen eine solche Fülle von 
Möglichkeiten der Freizeit- und Urlaubsge-
staltung.  
 
Nein, wir haben keinen Meeresstrand 
und keine hohen Berge, aber dafür eine 
Fülle von attraktiven Freizeitmöglichkei-
ten. Verschiedenste Wassersportaktivitä-
ten, Skifahren, anspruchsvolles Wandern 
und sportliches Radfahren – all das geht 
bei uns. Und immer kann man dies mit 
einem Museumsbesuch, einem kleinen 
Stadtbummel oder einem ausgedehnten 
Shoppingtrip verbinden. Immer mehr steht 
diese Nähe für gut machbare Auszeiten 
und wird wegen der kurzen Anreisen im 
Übrigen auch den zunehmenden Ansprü-
chen der Menschen an Nachhaltigkeit 
gerecht. Eigentlich heißt es ja: Die Vielfalt 
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Dabei geht es auch um die Förderung 
der heimischen Wirtschaft: „Touris-

mus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Vor 
Beginn der Corona-Pandemie lag der touri-
stische Brutto-Umsatz im Münsterland bei 
1,9 Milliarden Euro“, sagt Michael Kösters, 
Generalbevollmächtigter und Bereichsleiter 
Tourismus beim Münsterland e.V., der das 
Projekt koordiniert. „Das Tourismus- und 
Gastgewerbe trägt zu erheblichen Umsät-
zen bei, schafft Arbeitsplätze und ist wich-
tig für ein intaktes Stadt- und Dorfleben 
mit vielen positiven Standort-Effekten. 
Deswegen müssen wir touristische Poten-
ziale wie die Schlösser und Burgen weiter 
ausbauen.“ 

Im Fokus des Projekts steht daher die Stär-
kung von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen entlang der 100-Schlösser-
Route. Gastgewerbe, Dienstleister, Hand-
werk, Handel, Kultur- und Freizeitein-
richtungen sollen davon profitieren, dass 
Schlösser und Burgen besser ans Verkehrs- 
und Radwegenetz angebunden werden. 
Mit dem Projekt bekommen sie Unter-
stützung dabei, sich zu professionalisieren, 
erlebbarer und bekannter zu werden, ihre 
Angebote auszubauen und ein gemein-
sames Netzwerk aufzubauen. Denn die 
Schlösser und Burgen mit der sie umgeben-
den Münsterländer Parklandschaft sind ein 
herausragendes Identifikationsmerkmal, 
bedeutende touristische Attraktionen und 
Ausdruck einer besonderen Lebensquali-
tät im Münsterland. Gerade durch sie und 
die sie verbindende 100-Schlösser-Route 
verfügt die Schlösser- und Burgenregion 
Münsterland über große touristische und 
damit auch Wertschöpfungspotenziale, die 
durch das Projekt gehoben werden sollen. 

Damit wird auch den gestiegenen Anforde-
rungen der Gäste Rechnung getragen, die 
immer mehr Wert auf gute Erreichbarkeit, 

angemessene Zugänglichkeit und hohen 
Erlebniswert legen. Ziel ist, das touristische 
Profil und die Identität des Münsterlandes 
zu stärken, um so zu einer erfolgreichen 
Regionalentwicklung beizutragen. Darüber 
hinaus sollen höhere Umsätze im Zusam-
menhang mit dem Thema Schlösser und 
Burgen im Münsterland und mehr Wert-
schöpfung (Löhne, Einkommen, Gewinne) 
für die Region generiert werden. 

Vorhaben #1:  
Informations- und Leitsystem 
und „Marketing für mehr Wahr-
nehmung der Schlösser- und 
Burgenregion Münsterland“

Das Vorhaben #1 dient der besseren Infor-
mation über die Schlösser- und Burgenre-
gion Münsterland, die einzelnen Anlagen 
und die 100-Schlösser-Route als Premium-
produkt. 

Zentral ist hier die Entwicklung von Info-
tafeln, die 2022 im offiziellen Corporate 
Design der Region an vielen der Anwesen 
und touristischen Einstiegspunkten ihren 
Platz finden sollen. Auch wurden Ausstat-
tungselemente wie Bank-Tisch-Kombina-
tionen oder Fotorahmen entwickelt, die 
das Vor-Ort-Erlebnis bereichern.

Um Besucherinnen und Besuchern bei der 
Vielzahl an Schlössern, Burgen, Herren-
häusern oder Gutshöfen Orientierung zu 
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Touristische Highlights deutlich sichtbarer machen – EFRE-
Förderprojekt „Schlösser- und Burgenregion Münsterland“ 

Über 100 Schlösser, Burgen, Herrenhäuser, Gutshöfe, Klöster und Adelssitze warten im Münsterland zwischen Wiesen 
und Feldern, Gärten und gepflegten Parks darauf, erkundet zu werden. Um diese architektonischen Schätze und ihre 
Verbindung – die 100-Schlösser-Route – attraktiver und bekannter zu machen, den Radtourismus und die regionale 
Wirtschaft zu stärken, bewarb sich die Region Münsterland im Rahmen der REGIONALE 2016 mit dem Projekt „Schlös-
ser- und Burgenregion Münsterland – Stärkung von KMU durch innovative touristische Infrastrukturen und Dienstlei-
stungen“ erfolgreich um Fördermittel. Nach Bewilligung startete das Projekt mit EU-Förderung durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Anfang 2019. Mit 10 Millionen Euro Gesamtvolumen ist es eines der größten 
touristischen Vorhaben, die die Region je gemeinsam angestoßen hat. 
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In diesem Bereich wurden durch die Kom-
munen als Projektpartner bereits mehrere 
Millionen Euro Fördergeld auf die Radwe-
ge im Münsterland gebracht – in Form von 
neuen Asphaltdecken, abgesenkten Bord-
steinen und Verbreiterung der Radwege. 
Ziel ist hier eine Qualitätsverbesserung bei 
den Radwegen, insbesondere entlang der 
100-Schlösser-Route.

Daneben lag der Fokus – auch bedingt 
durch die Corona-Pandemie – auf einem 
reichweitenstarken Marketing für die 
Schlösser- und Burgenregion. Von über 80 
Anwesen wurde bereits hochwertiges Bild-
material angefertigt, das sowohl in klassi-
sche Marketing-Anzeigen floss, als auch 
auf der Internetseite www.muensterland.
com/schloesserundburgen und auf Social 
Media viele Menschen begeistert und 
inspiriert. 

Dem Trend digitaler Routenplanung folg-
te das Projekt mit einer Kooperation mit 
einem der derzeit am stärksten wachsen-
den Freizeitplaner: Auf komoot finden 
Radfahrerinnen und Radfahrer aktuell rund 
140 Touren im Münsterland – viele davon 
auf der 100-Schlösser-Route. Die Touren 
erzeugten bereits jetzt eine Reichweite von 
mehreren Millionen Kontakten.

2021 machte der Münsterland e.V. zusätz-
lich mit einer Kampagne auf die Tagestou-
ren, Mehrtagestouren und entsprechen-
den Pauschalangebote für die 100-Schlös-
ser-Route aufmerksam und stellte auf der 
Website www.muensterland.com alle 
Angebote auch auf Niederländisch und 
Englisch für weitere Zielmärkte bereit.

Vorhaben #3:  
Innovations werkstatt „Erleb-
nisqualität der Schlösser und 
Burgen im Münsterland“
Um die Erlebbarkeit der einzelnen Schlösser 
und Burgen weiter zu verbessern, wurden 
bereits viele Anreize für innovative Wege 
und Instrumente zur Wissensvermittlung 
geschaffen. 

Workshops zu Themen wie „Alternative 
Übernachtungsmöglichkeiten“ oder „Sto-
rytelling“ wurden bereits mit Betreiberin-
nen und Betreibern von Schlössern und 
Burgen, Schlosshotels, Schlossgastronomi-
en, Schlossmuseen oder auch mit touristi-
schen Leistungsträgern durchgeführt, die 
mit Schlössern und Burgen über Routen, 
Rundtouren und „Achsen“ sowie über 
gemeinsame Qualitätsangebote verbun-
den sind.

und Burgen“-App, die auf den Tafeln über 
einen QR-Code eingebunden ist, können 
Gäste direkt weitere Informationen abru-
fen. Ergänzt durch digitale Anwendungen 
wie Augmented Reality hebt die App die 
Erlebbarkeit der Häuser auf eine neue 
Ebene.

Vorhaben #2:  
Radtouristische Infrastruk-
tur- und Marketingoffensive 
„Schlösser- und Burgenregion 
Münsterland“

geben, wurde ein neues Kategorisierungs-
system entwickelt, das zukünftig die Erleb-
barkeit der Anlagen und Anwesen durch 
verschiedene Farben in den Vordergrund 
stellt: Neben den Highlights (gelb) gibt es 
die sehenswerten (orange), naturverbun-
denen (grün) oder privaten (blau) Schlösser 
und Burgen. Das Leitsystem bietet zusam-
men mit den Infotafeln nicht nur Orien-
tierung und Information für Radreisende, 
sondern steigert auch die Erlebnisqualität 
und schützt zugleich die Interessen der 
Bewohnerinnen und Bewohner der Schlös-
ser und Burgen. Darüber hinaus wird das 
Informations- und Leitsystem auch digital 
zugänglich gemacht: Mit einer „Schlösser 

Bunte Erlebbarkeit mit dem neuen Kategorisierungssystem. Quelle: Münsterland e.V.

Kooperation mit komoot. Quelle: Münsterland e.V.
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men Produkten gearbeitet, die in Koopera-
tion vor Ort entstehen und über regionale 
und lokale Vertriebswege verkauft werden 
können. 

Auch Kooperationen im Bereich Routen- 
und Angebotsentwicklung stehen auf der 
Agenda, um möglichst viele Akteure durch 
die 100-Schlösser-Route zu verbinden und 
Synergien zu schaffen. Die Schlösser und 
Burgen sollen dadurch in Sachen Erhaltung, 
Weiterentwicklung, Vermarktung und 
Wirtschaftlichkeit wachsen – eine wichtige 
Grundlage zur langfristigen Existenzsiche-
rung und zur dauerhaften Verankerung 
des profilbildenden Themas Schlösser und 
Burgen im Münsterland.

Mit dem Abschluss des Projektes Ende 2022 
wird die Arbeit am Thema nicht beendet 
sein. Aber die Grundlagen sind gelegt, um 
im Netzwerk das Wertschöpfungspotenzial 
der Schlösser- und Burgenregion Münster-
land auch langfristig nutzen zu können.

Laufzeit: April 2019 – Dezember 2022
Projektgesamtvolumen: 10 Mio. Euro
Partner und Förderer: Kommunen und 
Kreise der Region, Münsterland e.V., 
touristische Akteure sowie Schloss- 
oder Burgbesitzer und -betreiber

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2022  80.40.01

Vorhaben #4:  
Ausbau KMU-Netzwerk 
„Schlösser- und Burgenregion 
Münsterland“

Das Vorhaben dient der besseren Ver-
netzung der Schlösser und Burgen bezie-
hungsweise der Anlagen mit touristischen 
Akteuren, sowohl lokal als auch überregio-
nal. In mehreren Produkt-Workshops wird 
derzeit an der Entwicklung von gemeinsa-

Darüber hinaus initiierte das Projektteam 
zahlreiche Netzwerktreffen und gab den 
Akteuren hinter den Schlössern und Burgen 
Impulse zu Themen wie Picknick, Social 
Media oder Barrierefreiheit. Auch bei gro-
ßen Veranstaltungen wie dem Schlösser- 
und Burgentag, den Münsterländer Pick-
nicktagen oder dem Münsterland Festival 
wurden die historischen Schätze eingebun-
den beziehungsweise die Einbindung und 
Präsentation gestärkt. 

Picknickerlebnis an Burg Hülshoff. Quelle: Münsterland e.V. / Romana Dombrowski

Schloss Nordkirchen. Quelle: Münsterland e.V. / Philipp Fölting
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Das sind die Prämissen, die die aktuelle 
Arbeit des Sauerland-Tourismus und 

seiner Partnerorganisationen bestimmen. 
Zum regionalen Tourismusverband gehö-
ren die NRW-Kreise Olpe, Soest, Hochsau-

Sauerland – Mit inspirierender Gestaltungskraft in die  
touristische Zukunft 

Eine neue Lust auf Natur und Draußen sein. Ein Boom des Inlandstourismus. Erste Veranstaltungen und Feste. Leben in 
der Region. Mit dem Ende des Lockdowns im vergangenen Frühling krempelten viele, die im Tourismus arbeiten, endlich 
und zügig die Ärmel hoch und gingen bald ihrem Herzensgeschäft nach: Urlaubs- und Tagesgäste in der grünen Region 
zu begrüßen. Doch längst tun das nicht mehr alle, denn zwei Jahre Pandemie, Reiseverbote, strenge Hygieneauflagen, 
zahlreiche Unsicherheiten haben ihre Spuren hinterlassen: Der Tourismus „nach Corona“ hat sich dauerhaft verändert. 
Herausforderungen und Chancen gehen Hand in Hand, manchmal sind sie auch miteinander verflochten.

er landkreis und Märkischer Kreis und die 
meisten ihrer Städte und Gemeinden sowie 
auf hessischer Seite der Landkreis Wal-
deck-Frankenberg mit Willingen und Die-
melsee. Betrachtet man die statistischen 

Zahlen der gesamten Reiseregion Sauer-
land, so erkennt man: Als der Lockdown im 
Mai bzw. Juni 2021 zu Ende ging, erwach-
te die Lust aufs Reisen wieder. Zunächst 
zaghaft, mit den Sommermonaten dann 
in manchen Teilen der Region rasant. Die 
Verluste der Winter- und Frühlingsmonate 
konnten allerdings nicht mehr aufgeholt 
werden, letztendlich beendete das Sauer-
land das Reisejahr 2021 mit einem Minus 
von 7 Prozent bei den Gästeankünften 
und einem Minus von 2,7 Prozent bei den 
Übernachtungen. 

Ja, die Region in ihrer Gesamtheit hat 
vom Boom des Inlandstourismus eindeu-
tig profitiert. Für manche Gastgeberinnen 
und Gastgeber war es da aber zu spät: 
Personalmangel, über Monate fehlen-
de Einnahmen und Planungsunsicherheit 
hatten sie bereits in die Knie gezwungen. 
Jene Beherbergungsbetriebe und Gastro-
nomien, die sich durch die Pandemiezeit 
gekämpft haben, mussten sich ebenfalls 
verändern: Jetzt arbeiten sie mit einge-
schränkten Öffnungszeiten, zusätzlichen 
Ruhetagen, Mindestaufenthalten, um eine 
Personalplanung zu ermöglichen – denn 
es fehlt am höchsten Gut: dem Service-
personal. „Das ist eine unserer größten 
Herausforderungen: Fachpersonal für die 
Tourismusbranche zurückzugewinnen und 
neues zu finden“, betont Frank Linneku-
gel, Vorsitzender des Sauerland-Tourismus 
und HSK-Wirtschaftsförderer. Die Wei-
chen dafür sind gestellt, Branchenverbän-
de, die Industrie- und Handelskammern 
sowie Tourismusverantwortliche tauschen 
sich regelmäßig aus und ergreifen Initiati-
ven, planen Kampagnen. 
 
Denn eins steht fest: Das Sauerland hat 
sich als inspirierende Outdoorregion posi-
tioniert, es kann auch weiter von seinen 
Trümpfen zehren. Dazu gehören die Nähe 
zu den Metropolgebieten, Weite und viel 
Raum, das Landschaftserlebnis und beson-
dere Geheimtipps auf großer Fläche. 

Das Sauerland hat vom gegenwärtigen Boom des Inlandstourismus profitiert und konnte 
mit seinen Besonderheiten trumpfen: die Nähe zu den Metropolgebieten, Weite und viel 
Raum, das Landschaftserlebnis und besondere Geheimtipps auf großer Fläche.  
 Quelle: Sauerland-Tourismus e.V. / Daniel Kappelmann

Herzliche Gastgeber und Gastgeberinnen sind ein wichtiges Gut im Sauerland. Eine der 
größten Herausforderungen nach der Corona-Zeit ist es, Fachpersonal für die Tourismus-
branche zurückzugewinnen und neues zu finden. Quelle: Sauerland-Tourismus e.V. / Ralf Litera
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Möglichkeiten der Besuchererfassung und 
-lenkung. So beteiligt sich das Sauerland als 
eine von fünf Pilotregionen am AIR-Projekt 
(Al-basierter Recommender für nachhalti-
gen Tourismus), bei dem ein digitales Besu-
chermanagementsystem getestet wird, das 
mithilfe von Algorithmen und künstlicher 
Intelligenz die aktuelle oder zu erwartende 
Auslastung am gewünschten Ziel ermittelt 
und Gäste rechtzeitig darüber informiert. 
Denn Reisen und Ausflüge werden für alle 
entspannter, wenn Besucherinnen und 
Besucher schon bei der Planung erfahren 
können, auf welchem Wanderparkplatz 
es beispielsweise an einem sommerlichen 
Wochenende trubelig werden könnte und 
welche guten Alternativen sie ansteuern 
können. 

Herausforderungen kreativ 
begegnen
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Menschen passgenau  
ansprechen
Darum konzentriert sich die Arbeit des 
Sauerland-Tourismus in erster Linie dar-
auf, diese Stärken konkret zu nutzen und 
mittels gezielter Gästeansprache kraftvoll 
einzusetzen. Das gesamte Marketing wird 
derzeit auf das Modell der Sinus-Milieus 
umgestellt, welches vom renommierten 
Sinus-Institut entwickelt und jüngst auch 
aktualisiert wurde. Die Sinus-Milieus fassen 
Menschen anhand ihrer Wertvorstellun-
gen, Vorlieben, Interessen und Lebensstile 
zusammen. In der Kommunikation kann 
der Sauerland-Tourismus das umfangrei-
che Wissen dazu nutzen, Menschen ganz 
gezielt auf jene Produkte und Angebote 
aufmerksam zu machen, die ihnen beson-
ders zusagen könnten – und zwar online 
und offline, bei Anzeigen und Kampagnen. 
Sportive Performer finden zum Beispiel 
ambitionierte Mountainbike- und Renn-
radstrecken in der Region, adaptivprag-
matische Familien bekommen passgenaue 
Tipps für bequem zu planende Ausflüge, 
kulturell und spirituell interessierte Post-
materielle können auf lehrreiche Entdek-
kungsreise in den Sauerland-Seelenorten 
gehen. Hierzu nutzt der Sauerland-Touris-
mus – zusammen mit der Partnerorganisa-
tion Tourismusverband Siegerland-Witt-
genstein – das Förderprogramm REACT-
EU unter anderem für eine bislang nicht 
dagewesene Content-Offensive. In zahl-
reichen Shootings entsteht zum Beispiel 
neues Bild- und Videomaterial, welches die 

Besonderheiten und Vorzüge der Region 
einfängt und herausstellt.

Daten und Inhalte bestmöglich 
einsetzen

Die Herausforderungen und Chancen der 
Digitalisierung geht der Sauerland-Touris-
mus auf verschiedenen Feldern an. Zum 
einen auf der Informationsseite, indem 
Inhalte aus der Region gebündelt zusam-
mengetragen und in ein nordrhein-west-
falenweites Content-Netzwerk eingepflegt 
werden – und zwar standardisiert, lizensiert 
und in einer hohen Datenqualität. Von dort 
aus können sie zum Beispiel unkompliziert 
und schnell auf verschiedenen Kanälen 
zu interessierten Menschen gelangen und 
für neue Serviceanwendungen genutzt 
werden, etwa für Navigations-Tools oder 
Reise- und Freizeit-Apps. Zum anderen 
widmet sich der Tourismusverband neuen 

Das Sauerland stellt sein Marketing auf die Sinus-Milieus um und möchte Menschen ganz gezielt auf jene Produkte und Angebote 
aufmerksam machen, die ihnen besonders zusagen könnten.  Quelle: Sauerland-Tourismus e.V. / Ralf Schanze
Quelle: Sauerland-Tourismus e.V. / Klaus-Peter Kappest , 

Die Sperrung der Rahmedetalbrücke auf der Autobahn 45 ist ein harter Schlag für den 
Tourismus im westlichen und südlichen Sauerland. Lüdenscheid als besonders betroffe-
ner Ort reagiert kreativ und nutzt in einer herrlich selbstironischen Plakatkampagne den 
umgelenkten Überlandverkehr und gelegentlichen „Stillstand“ für sich.
 Quelle: Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH
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damit auch auf potenzielle Neubürgerin-
nen und Neubürger.

Einheimische und Gäste werden auch von 
den Anstrengungen im Kreis Soest profitie-
ren, hier wird vor allem in Zusammenarbeit 
mit Umweltverbänden und dem ÖPNV 
am Ausbau der Nahmobilität geschraubt. 
Schon immer ist der nördliche Teil des Sau-
erlandes eine Größe in Sachen Tourenrad-
fahren und Radurlaub. Wo ein hervorra-
gendes Routenangebot und verschiedene 
radfreundliche Serviceangebote bestmög-

Das Thema Anreise in die Region beschäf-
tigt derzeit insbesondere die touristischen 
Leistungsträger und -trägerinnen im Mär-
kischen Kreis und im Kreis Olpe. Denn mit 
der Sperrung der Rahmedetalbrücke auf 
der Autobahn 45 hat der Tourismus in die-
sen Teilen des Sauerlands einen weiteren 
harten Schlag zu verkraften. Doch wie die 
Sauerländer so sind: Sie klagen nur kurz 
und gehen das Problem dann kreativ an. 
Lüdenscheid als besonders betroffener Ort 
nutzt in einer herrlich selbstironischen Pla-
katkampagne den umgelenkten Überland-
verkehr und gelegentlichen „Stillstand“ für 
sich: „Seit neuestem haben wir in Lüden-
scheid ein Lieblingsgemüse: Staudensel-
lerie. Und wenn Sie schon mal hier sind: 
Kosten Sie viele weitere Gerichte in über 
60 Restaurants aus aller Welt.“

Für den Sommer und Herbst plant der 
Märkische Kreis eine Restart-Kampagne, 
um den für den Tourismus befürchteten 
Imageverlust wettzumachen. Schon jetzt 
gibt es ein neu aufgelegtes Kombiticket, 
mit dem vier beliebte Ausflugsziele deut-
lich vergünstigt besucht werden kön-
nen:  die Phänomenta in Lüdenscheid, die 
Dechenhöhle in Iserlohn, das AquaMagis 
in Plettenberg und die Burg Altena mit 
dem Erlebnisaufzug. 

Die Sperrung der A45 wirkt auch in den 
Kreis Olpe hinein. „Bei uns liegen zahlrei-
che attraktive Ausflugsziele, die gern von 
Besucherinnen und Besuchern aus dem 
Ruhrgebiet angesteuert werden. Das ist 
natürlich nach wie vor möglich. Vielleicht 
eröffnet bereits die alternative Anreise 
neue Perspektiven“, sagt Philipp Scharfen-
baum, Kreisdirektor des Kreises Olpe und 
Co-Vorsitzender des Sauerland-Tourismus. 
Der Sauerland-Tourismus unterstützt die 
Informations- und Kommunikationsoffen-
sive mit einer informativen Landingpage, 
auf der Anreise-Alternativen oder auch 
Ausflugstipps, die über Bus & Bahn zu 
erreichen sind, präsentiert werden. 
 

Die Lust auf Natur weiter 
befeuern

Eine neue Wertschätzung von Natur und 
Outdoor – das beobachten und darauf 
bauen die Tourismusverantwortlichen 
in den Kreisen und bei den Touristischen 
Arbeitsgemeinschaften. Im Bereich Len-
nestadt-Kirchhundem zum Beispiel hat 
die Nachfrage nach Wandermöglichkei 
ten und -veranstaltungen zugenommen, 
nicht nur von Gästen, sondern auch von 
Einheimischen. Die Veranstaltungsreihe 
„Natürlich inspiriert“ geht auf diese neuen 
Bedürfnisse ein. Eine neue „Lust aufs 

Land“ merken auch die Verantwortlichen 
im Hochsauerlandkreis. Sie geht im Übri-
gen so weit, dass es auch viele Anfragen 
bezüglich Wohnraum und einer potenzi-
ellen Rückkehr ins Sauerland gibt. Auch 
das spricht für die Qualität der Angebote 
und Möglichkeiten in der Region: Tou-
ristische Projekte sind hier stets Inno-
vationsmotoren für die Standort- und 
Regionalentwicklung. Das Sauerland als 
Lebensraum in Südwestfalen betreibt 
seine touristische Entwicklung immer mit 
dem Blick auf seine Einheimischen – und 

Der Biggesee ist eine der vielen Attraktionen im Kreis Olpe, die gern auch von Besuche-
rinnen und Besuchern aus dem Ruhrgebiet angesteuert werden. Das ist trotz der Sper-
rung der Autobahnbrücke auf der A45 weiterhin möglich und vielleicht kann die alterna-
tive Anreise auch neue Perspektiven ins Land eröffnen.
 Quelle: Sauerland-Tourismus e.V. / sabrinity.com

Die Nachfrage nach Wandermöglichkeiten und -veranstaltungen hat zugenommen, nicht 
nur auf Seiten der Gäste, sondern auch der Einheimischen. Die Menschen möchten in die 
Natur hinaus und sich von ihr inspirieren lassen. 
 Tourist-Information Lennestadt & Kirchhundem / Klaus-Peter Kappest
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lich zusammenkommen, ist ein Gütesiegel 
erreichbar:  Der Kreis Soest arbeitet in einer 
Kooperation mit seinen LEADER-Regionen 
„Lippe-Möhnesee“, „Börde trifft Ruhr“ 
und „5verBund“ auf eine Zertifizierung als 
ADFC-Radreiseregion „Hellwegbörde“ hin. 

Gäste dauerhaft inspirieren

Trotz aller Herausforderungen hat sich der 
Sauerland-Tourismus weiterhin große Ziele 
gesetzt: Das Sauerland nimmt seine bewähr-
te Gestaltungskraft mit in die Zukunft und 
arbeitet kraftvoll daran, als inspirierende 
Outdoorregion seine Gäste dauerhaft für 
sich zu begeistern, neue zu gewinnen – und 
vielleicht bei den Menschen den Wunsch 
zu wecken, dort sesshaft zu werden, wo 
ein besonderer Lebensraum, reich an Erho-
lungs- und Erlebnismöglichkeiten, in einem 
starken Wirtschaftsraum aufgeht. 

EILDIENST LKT NRW
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Der Kreis Soest ist eine Größe in Sachen Tourenradfahren und Radurlaub – auch in gelun-
gener Verbindung mit dem ÖPNV. Sauerland-Tourismus e.V. / sabrinity.com

Besucherlenkung in der StädteRegion Aachen – Zeitgemäße 
Strategien gegen Overtourism in Zeiten von Corona  

Zeitgemäße Strategien zur Lenkung und Entzerrung von Besucherströmen spielen auch für die StädteRegion Aachen 
eine wichtige Rolle, um einen nachhaltigen und verträglichen Tourismus zu fördern. Der vor dem Hintergrund der 
COVID-19-Pandemie abgeleitete Bedeutungsgewinn des lokalen Tourismus, hat in den vergangenen Jahren vor allem 
zu Stoßzeiten an attraktiven Ausflugszielen innerhalb der StädteRegion Aachen häufig zu Überlastungen durch Besu-
cherinnen und Besucher geführt. Um dem zukünftig präventiv entgegenzuwirken, sind belastbare Daten, auf deren 
Basis das Aufkommen und Verhalten von Gästen abgeleitet werden können, unabdingbar. Auch Strategien wie bei-
spielsweise das durch digitale Kommunikationskanäle ermöglichte flexible Umleiten von Gästen auf alternative, weni-
ger überlastete Routen sind bereits erfolgsversprechend. Zukünftig möchte die StädteRegion Aachen sich außerdem 
vermehrt dem Thema Echtzeit-Monitoring widmen.

Die Entwicklung seit der  
Corona-Pandemie
Insbesondere seit der weltweiten Ausbrei-
tung von COVID-19 zu Beginn des Jahres 
2020 und den damit einhergehenden Rei-
sevorschriften und -beschränkungen für 
Reisen außerhalb Deutschlands, hat der 
lokale Tourismus zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen. Die Sehnsucht nach Erho-
lung in der heimischen Natur und das ste-
tig wachsende Interesse an einem Naturer-
lebnis „vor der eigenen Haustür“ sind 

dabei charakteristisch für die Entwicklung 
der letzten zwei Jahre. Auch Tagesausflüge 
konnten in diesem Zusammenhang hohe 
Zuwachsraten verzeichnen. So stieg Erhe-
bungen des ADFC zufolge beispielswei-
se die Anzahl der Tagesausflüge mit dem 
Fahrrad im Jahr 2020 um 41% gegenüber 
dem Vorjahr an. Außerdem werden immer 
mehr Tagesausflüge direkt vom Wohnort 
aus unternommen: Lag der Anteil 2019 
noch bei 54 Prozent, so ist er im Jahr 
2020 bereits auf 65 Prozent gestiegen. 
Es ist davon auszugehen, dass der Trend 

zu wohnortnahmen Aktivtourismus sich 
auch mit Abklingen der Corona-Pandemie 
weiter fortsetzen wird, denn neben den 
pandemiebedingten Einschränkungen sind 
auch das immer stärker werdende ökolo-
gische Bewusstsein sowie weitere externe 
Einflüsse wie der demografische Wandel 
oder hohe Benzinpreise Wachstumstreiber 
dieser Entwicklung. 

Per se sind dieser Entwicklung durchaus 
einige positive Aspekte abzugewinnen: 
Durch die wiederaufblühende Nachfrage 
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nach Naherholungsreisen und -ausflügen 
kann die lokale Wirtschaft sowie der jewei-
lige Lebensraum gestärkt und der Standort 
attraktiviert werden, gleichzeitig werden 
Natur und Umwelt auf globale Sicht im 
Vergleich zu meist stark CO2 emittierenden 
Fern- bzw. Flugreisen geschont. Eine stei-
gende Gästenachfrage wird somit insge-
samt von touristischer Seite sehr begrüßt. 

Auf der anderen Seite führt das wachsende 
Interesse nach der heimischen Natur und 
der hieraus resultierende Besucherandrang, 
insbesondere wenn dieser nicht geregelt 
abläuft, oftmals zu Überlastungen der 
touristischen Infrastrukturen (Parkplätze, 
Wanderwege, Radwege etc.) und starken 
Belastungen ökologisch sensibler Schutz-
gebiete, was man innerhalb der Städte-
Region Aachen in den vergangenen zwei 
Jahren an gefragten Ausflugszielen wie 
beispielsweise dem Rursee oder in attrakti-
ven Schutzgebieten, wie dem Nationalpark 
Eifel oder dem Hohen Venn beobachten 
konnte. Sowohl im Sommer, insbesondere 
an Wochenenden, als auch im Winter an 
den Schneetagen, wurde die Aufnahme-
kapazität dieser sogenannten „Hot Spots“ 
häufig überschritten. So musste beispiels-
weise die Struffelroute als Partnerweg 
des Eifelsteigs im letzten Jahr für mehre-
re Monate komplett gesperrt werden, um 
sich von den Belastungen des hohen Besu-
cheraufkommens regenerieren zu können. 
Hierdurch wird deutlich, dass nachhaltige 
Strategien zur Lenkung von Besucherströ-
men im Tourismus zunehmend zur Schlüs-
selrolle für einen geregelten, verträglichen 
und nachhaltigen Tourismus werden und 
notwendig sind, um „Overtourism“ – 
also der Problematik, dass ein beliebtes 
Reiseziel oder eine Sehenswürdigkeit von 
Touristen so überlaufen wird, dass daraus 
negative Folgen für die Umwelt und die 

ansässige Bevölkerung entstehen - erfolg-
reich entgegenzuwirken. 

Besucherlenkung als  
individuelle Herausforderung

Doch wie können nachhaltige Strategien 
zur Besucherlenkung konkret aussehen? 
Eine Universalantwort auf diese Frage gibt 
es nicht. Zu unterschiedlich sind die ver-
schiedenen touristischen Regionen, zu ver-
schieden deren Angebote und Zielgruppen 
und somit auch die Herausforderungen, 
mit denen sich die jeweiligen Regionen 
konfrontiert sehen. Darüber hinaus sind 
die gewählten Strategien und daraus abge-
leiteten Methoden zur Besucherlenkung 
auch immer abhängig von deren Zweck-
mäßigkeit und den zur Verfügung ste-
henden Ressourcen sowie den räumlichen 
Gegebenheiten. Ziel einer gelungenen 
Besucherlenkungsstrategie sollte daher 
immer eine Harmonisierung von Angebot 
und Nachfrage sein, die im Einklang mit 
der Natur und der heimischen Bevölkerung 
steht, und den Gästen dennoch eine mög-
lichst hohe Erlebnisqualität bietet.

Belastbare Daten als Grundlage

Um Besucherlenkung zukünftig nachhaltig 
und erfolgreich zu gestalten, ist es in einem 
ersten Schritt notwendig, Besucherströ-
me und deren Verhalten kennenzulernen 
und zu verstehen. Im Zuge dessen ist es 
unabdingbar, belastbare Daten über das 
touristische Besucheraufkommen in der 
eigenen Region zu erfassen, auf Grund-
lage derer dann anschließend z. B. Hot 
Spot-Analysen in Form eines Monitorings 
durchgeführt werden können. Die Rele-
vanz dieses Thema zeigt sich auch in der 
Tourismusstrategie des Landes NRW. Eine 
zentrale Forderung der neuen touristischen 
Landesstrategie „Vernetzt, Digital, innova-
tiv“ lautet: Tourismus in Nordrhein-West-
falen muss fundierter werden. Im Bereich 
der öffentlichen touristischen Infrastruktur, 
für die in erster Linie Landkreise und Kom-
munen zuständig sind, fehlt derzeit eine 
solide Datenbasis, auf deren Grundlage 
eine optimierte Infrastruktur- und Ange-
botsentwicklung sowie Besucherlenkung 
abgeleitet werden kann. Eine automatisier-
te Erfassung findet flächendeckend aktuell 
nicht statt, sodass Zahlen hinsichtlich der 
Nutzungsintensität/Frequentierung von 
Wegen und Sehenswürdigkeiten häufig 
auf groben Schätzungen basieren und 
kaum belastbar sind. 

Innerhalb der Tourismusförderung der 
StädteRegion Aachen ist man sich jedoch 

der Relevanz dieser Daten bewusst, wes-
wegen man nun sowohl in aktuell bereits 
laufenden Projekten als auch zukünftigen 
aktivtouristischen Projekten qualitativ wie 
auch quantitativ versucht, das Thema 
Monitoring insbesondere an den touristi-
schen Leitinfrastrukturen stärker anzutrei-
ben. In diesem Zusammenhang wurden im 
letzten Jahr unter anderem auf der Fahr-
radstrecke von Roermond bis Luxemburg 
und auf dem RurUfer-Radweg 13 Zähl-
stellen installiert, die belastbare Daten und 
Analysen über die dortigen Besucherströ-
me liefern. Qualitativ ergänzt wurden die 
anhand der Daten gewonnenen Erkennt-
nisse durch eine qualitative Untersuchung 
in Form von Gästebefragungen entlang 
der Strecke. 

Auch in verschiedenen aktuellen Projek-
tinitiativen zum Thema Wandern findet 
der Aspekt der Besuchererfassung bereits 
Berücksichtigung, in deren Rahmen die 
Installation von Zählstellen entlang der 
touristischen Leitinfrastrukturen eingeplant 
wurde. Ziel ist es, belastbare Daten zu Fre-
quentierung von Teilabschnitten, Zusam-
mensetzung der Nutzergruppen, Aus-
flugszweck etc. zu sammeln und somit die 
Grundlagen für eine optimierte touristische 
Infrastruktur- und Angebotsentwicklung, 
einer passgenaue Zielgruppenansprache 
sowie einer gezielte Besucherlenkung zu 
schaffen.

Priorisierung von  
Leitinfrastruktur

Eine weitere Strategie, um dem Overtou-
rism innerhalb der StädteRegion Aachen 
entgegenzuwirken, besteht darin, neben 
den ausgewiesenen, qualitativ hochwer-
tigen Premiumwegen eine zweite Ebene 
an attraktiven Wegen zu identifizieren, die 
in erster Linie weniger stark nach außen 
vermarktet werden sollen, aber im Falle 
von auftretenden Überlastungen durch 
gezielte Kommunikation im Sinne von 
Geheimtipps als Ausweichangebote für 
eine Besucherlenkung und somit Entzer-
rung des Gästeaufkommens durch besse-
re räumliche Verteilung der Gäste führen. 
Dies geschieht zum einen über die digi-
talen Kommunikationswege der städte-
regionalen Tourismusorganisationen, die 
sich in erster Linie an Gäste von außerhalb 
wendet, auf der anderen Seite aber auch 
über die Kommunikationskanäle der Städ-
teRegion Aachen, die sich verstärkt auf die 
heimische Bevölkerung fokussiert. Grund-
sätzlich sollen sich diese Wege im Sinne 
des Lebensraummanagements in ihrer 
Ausrichtung und Kommunikation stärker 
an den Bedürfnissen der in der Städte-
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Region Aachen lebenden Bevölkerung 
orientieren, sodass das durch Overtourism 
erhöhte Konfliktpotenzial zwischen Touri-
sten und der einheimischen Bevölkerung 
weiter reduziert werden kann. 

Besucherlenkung hat noch 
Potenzial  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die 
StädteRegion Aachen in enger Abstim-
mung und Zusammenarbeit mit den Tou-
rismusorganisationen der Region zwar 
bereits erste Strategien für eine zeitge-

mäße Besucherlenkung umsetzt, hier aber 
auch noch viel Potenzial vorhanden ist. Vor 
allem durch die fortschreitende Digitalisie-
rung bieten sich hier zukünftig immer mehr 
Möglichkeiten. So besteht das mittel- bis 
langfristige Ziel der StädteRegion Aachen 
darin, im Idealfall ein Echtzeitmonitoring 
von Hot Spots und deren zugehörigen 
Infrastrukturen wie beispielsweise Park-
plätzen zu erreichen, sodass Besucher-
ströme bei Kapazitätsauslastungen schnell 
umgeleitet werden können, die Besucher 
und Besucherinnen sich zukünftig aber 
auch selbst über die Auslastung an ihrem 
geplanten Ausflugsziel informieren kön-

nen. Übergreifendes Ziel zukünftiger Pla-
nungen im Bereich der Besucherlenkung ist 
außerdem, sicherzustellen, dass sowohl die 
Gäste als auch die einheimische Bevölke-
rung unter Berücksichtigung ökologischer 
Aspekte eine möglichst hohe Aufenthalts- 
und Erlebnisqualität innerhalb der Städ-
teRegion Aachen erfahren können und 
noch möglichst lange die landschaftlichen 
Besonderheiten und Schönheiten der Regi-
on genießen können.  

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2022  80.40.01

Mit Reisemessen und Busunternehmertagen gegen das 
Schreckgespenst Corona  

Die nackten Zahlen sind frustrierend. Eigentlich peilte man im Kreis Kleve die stolze Zahl von einer Million Übernach-
tungen an. Dann kam Corona – und der tiefe Absturz auf nunmehr 580.000. Die Radwanderer blieben vielerorts weg, 
die Tagungsgäste suchten ihren Erfolg bei den Videokonferenzen, die Wanderer unweit der deutsch-niederländischen 
Grenze ließen über Monate ihre Schuhe ungeschnürt. Sowohl die traditionsreichen Hotels mussten sich mit ihren leeren 
Betten abfinden wie auch die neuen, eben fertiggestellten, die aus Sicht der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve vom jah-
relangen Aufschwung des touristischen Segments die Kraft zur Investition abgeleitet hatten. In der Kreisstadt Kleve, in 
der Wallfahrtsstadt Kevelaer und in der ehemaligen Herzogstadt Geldern waren sie entstanden – und gingen mit einem 
ausgesprochen schwierigen Jahr ins noch junge Leben. Der Tourismus im Kreis Kleve – das Schreckgespenst Corona 
zeigte ihm „die Zähne“. 

Und wie es den Hotels erging, so erleb-
ten es auch die Betreiber von Ferien-

wohnungen und die Anbieter der vielen 
Reisemobil-Stellplätze, deren weiße Flot-
ten sie urplötzlich nicht mehr ansteuerten. 
Der Wind war raus aus den Segeln, und 
dies in einer Region, in der das Paddeln auf 
der Niers eher lockte als die frische Brise 
auf dem Wasser.  

Somit suchte das Kreisgebiet nach gemein-
samen Kräften, rief die Tourismusbeauf-
tragten in den 16 Städten und Gemeinden 
zusammen und forschte nach gemeinsa-
men Ansätzen, irgendwie das „Tal der Trä-
nen“ zu durchqueren. Reisemessen und 
Busunternehmertage sollten, wie einst vor 
der Pandemie, den weiteren Erfolgsweg 
pflastern. „Gemeinsam sind wir stark“, 
lautete die Devise im Kreis Kleve, der mit 
gut und gerne 140 Kilometern Grenze zu 
den Niederlanden einen Teil der gewach-
senen Zielgruppe in der Sprache der Nach-
barn anzusprechen pflegt. 

Tatkräftige Unterstützung erfuhr die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve beim diesjährigen 
Busunternehmertag von den Touristikern aus den Städten und Gemeinden des Kreisge-
biets. Quelle:  WfG Kreis Kleve
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„Unsere niederländischen Nachbarn gehö-
ren seit Jahrzehnten zu wichtigen Trag-
pfeilern unseres wirtschaftlichen Erfolges“, 
weiß auch Silke Gorißen, die Landrätin des 
Kreis Kleve. Nicht alleine im Einzelhandel 
seien die Nachbarn bedeutsame Umsatz-
träger. Insbesondere das Handwerk lebt gut 
von der niederländischen Begeisterung für 
deutsche Schaffenskraft. Ganz abgesehen 
von den vielen engagierten Niederländern, 
die mit ihrer ureigenen Existenzgründung 
auf deutscher Seite die Zahl der niederlän-
dischen Firmen seit Jahren wachsen lässt: 
Mehr als 700 Betriebe sind es mittlerweile, 
mit denen sich der Kreis Kleve schmücken 
darf und längst Spitzenreiter im Umfeld der 
Niederrheinischen Industrie- und Handels-
kammer Duisburg-Wesel-Kleve ist. 

Alle diese Erfolge – sie blieben inmitten 
der Corona-Monate lediglich motivierende 
Faktoren für die Zeit danach, in der es auch 
darum gehen soll, wieder Betten zu füllen 
und die Zahl derer zu steigern, die ihre 
Köpfe in Kreis Klever Kissen zu legen bereit 
sind. „Mit Reisemessen und Busunter-
nehmertagen gegen das Schreckgespenst 
Corona“ lautet die Devise – angeführt von 
den Aktivitäten einer Wirtschaftsförde-
rung Kreis Kleve, von der man seit vielen 
Jahren akribisches Handeln gepaart mit 

publikumswirksamer Öffentlichkeitsarbeit 
gewohnt ist. 

So dürfte es wohl der besondere Höhe-
punkt dieser Touristikmesse Niederrhein 
in Kalkar gewesen sein: Das Eintreffen der 
großen Gruppe von Busunternehmern, 
die von der Kreis-Wirtschaftsförderung 
eingeladen durch Landrätin Silke Gorißen 
begrüßt wurde. „Nahezu eine Million Mal 
sind Gäste aus nah und fern in Vergangen-
heit bei uns im Kreis Kleve eingeschlafen. 
Insbesondere Sie, die Busunternehmerin-
nen und Busunternehmer, halten wir für 

ebenso enge wie freundschaftlich ver-
bundene und Erfolg bringende Partner“ 
begrüßte die Landrätin die erfreute Runde. 
Nach deutlicher Corona-Pause hatten 
die Kalkarer Messe-Macher um Wunder-
landChef Han Groot Obbink erneut zum 
Treffen der Tourismus-Branche aufgeru-
fen. Und viele, allen voran die treuesten 
Aussteller aus der Niederrhein-Region, 
stärkten dem Neustart am Rheinufer den 
Rücken. 

Die Landrätin machte keinen Hehl daraus, 
dass sie die Busunternehmen als wichtige 
Zielgruppe empfindet, steht doch jeder 
einzelne Entscheider für viele, manchmal 
Hunderte von Gästen fürs Kreisgebiet. 
Nahezu 400.000 Übernachtungen weni-
ger verbuchten die Statistiker in Zeiten der 
Corona-Pandemie. Grund genug also, um 
die Zuneigung der Erfolgsbringer zu kämp-
fen. So tat es beispielsweise auch Dr. Britta 
Schulz, die Bürgermeisterin der Stadt Kalkar 
im Bühnen-Talk mit Moderator Christoph 
Kepser. Die gastronomischen Qualitäten 
Kalkars rund um den Markt wurden eben-
so gespiegelt wie die Schnitzaltäre in St. 
Nicolai, die für Busreisende mehr als nur 
Hingucker seien. Peter Hinze, der Erste 
Bürger von Emmerich am Rhein, stellte die 
Qualitäten des Freizeitbad Embricana und 
der Rheinpromenade heraus und lockte 
zum Besuch von Hochelten, dem „Schatz-
kästchen“ seiner Stadt – eben erst mit 
einer neuen Tourist-Info ausgestattet. Bei 
so viel Lob auf die Rheinpromenade wollte 
Christoph Gerwers nicht nachstehen. Der 
Bürgermeister von Rees lockte nicht nur 
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Hans-Josef Kuypers, 
Geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderung 
Kreis Kleve GmbH 
Quelle: WfG Kreis Kleve

Freute sich über den gelungenen Auftritt auf der Touristikmesse Niederrhein: Landrätin 
Silke Gorißen begrüßte zusammen mit Standort-Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz und 
den Bürgermeisterkollegen Wolfgang Gebing aus Kleve, Peter Hinze aus Emmerich am 
Rhein und Christoph Gerwers aus Rees die Teilnehmenden am aktuellen Busunterneh-
mertag Kreis Kleve. Quelle:  WfG Kreis Kleve

Gleich vier schmucke Reisebusse von Schatorjé Busreisen aus Wallfahrtsstadt Kevelaer 
brachten die Busunternehmer zu ihren Zielen im Kreis Kleve. Quelle:  WfG Kreis Kleve
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wenn Straelener Gewächshäuser ebenso 
ins Bild passen wie auch das Priesterhaus 
in Wallfahrtsstadt Kevelaer mit seinem 
Dreigang-Abendmenü oder das farben-
froh illuminierte Gradierwerk im Solegar-
ten St. Jakob, wenn der Straelener Hof 
ebenso angesteuert wird wie das Rilano 
24/7 Hotel Kevelaer oder das Wunderland 
Kalkar, dann schlägt die Stunde zum sieb-
ten Busunternehmertag Kreis Kleve. 

boten waren dabei zum Start in die Nach-
Corona-Zeit – tragendes Fundament dieses 
Neustarts der Touristikmesse Niederrhein –  
im Jahr Eins nach Corona, im Jahr des Neu-
starts in die erfolgreiche Reihe der Busun-
ternehmertage. 

Apropos: Wenn ein „Wahnsinniger Pup-
penspieler“ und eine Spargelprinzessin mit 
ihrem Grenadier ihre Teilnahme genießen, 

zur Einkehr in Rheinnähe, sondern auch 
zur Radtour in der ersten fahrradfreundli-
chen Stadt des Kreisgebietes. Selbst einen 
„Königsradweg“ gebe es und bald viel-
leicht sogar einen Ferienpark am Reeser 
Meer. Das Museum Kurhaus mit seinem 
Joseph Beuys-Fundus, das B.C. Koekkoek-
Haus wie Forstgarten und Schwanenburg 
waren für Wolfgang Gebing als Bürger-
meister der Stadt Kleve ebenso besondere 
Gründe, die Schwanenstadt anzusteuern 
wie das Einkaufserlebnis in seiner Stadt.  
Die Niederländer seien seit vielen Jahren 
überzeugte Gäste und Nachweis dafür, 
dass Kleve Magnetwirkung entfalte. 

Nach den Wortbeiträgen der Repräsentan-
ten aus Kreis und Stadt schwärmten die 
Gäste erneut aus, um sich den Themen der 
Aussteller zu widmen. Von der Kyllburger 
Waldeifel bis zur Alpentouristik reichten 
die Lockrufe. Von Brilon bis Oldenburg 
suchte man im Wunderland Kalkar für zwei 
Tage lang nach den Gästen für die nächste 
Urlaubs- und Reisezeit. Den Schwerpunkt 
im Spektrum der Anbieter bildete aller-
dings sehr deutlich der Niederrhein mit sei-
nen Partnern: Der Rhein-Kreis Neuss, der 
Kreis Wesel mit seiner Entwicklungs-Agen-
tur, Nettetal, Viersen und der Naturpark 
Schwalm-Nette, Brüggen und Grefrath 
und nicht zu vergessen Krefeld, die Stadt 
„wie Samt und Seide“.
Sie alle mochten den Eindruck nicht zu 
verdecken: Der Tourismus im Kreis Kleve, 
die Städte und Gemeinden mit ihren Ange-

Gemeinsam sind wir stark: Am Kopf der Kreis-Kleve-Straße der aktuellen Touristikmesse Niederrhein waren sich die Experten aus 
den Städten und Gemeinden des Kreisgebiets einig: Wir möchten die Vorzüge der Region nach der Corona-Zwangspause wieder 
präsentieren. Quelle:  WfG Kreis Kleve 

Im Anschluss an die GreenCity Bustour Straelen wurde die Gruppe der Busunternehmer 
beim gemeinsamen Kaffee und Kuchen im Straelener Hof vom Straelener Blumenmäd-
chen Lisa Stienen begleitet. Quelle:  WfG Kreis Kleve 
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bussen der Firma Schatorjé anrollte. „Vier 
Busse voller Busunternehmer“, freuen sich 
in allen Jahren die Akteure der Veranstal-
terrunde – jeder einzelne Passagier ein 
Garant für das Erreichen neuer alter Ziele. 
So galt in Kevelaer diese Freude auch der 
Tatsache, dass die Gäste vorm Einschlafen 
im Rilano ihren Schlummertrunk im nach-
barlichen Gradierwerk geboten bekamen 
– kredenzt von der Kleinen Weinkammer 
am Rande der Stadt. In Kerken ließ Bür-
germeister Möcking keinen Zweifel daran 
aufkommen, dass er die „einfach wunder-
bare“ Warenpräsentation in der Markthal-
le Petkens ganz besonders schätzt. Und 
in Weeze erinnerte Bürgermeister Koenen 
den gastgebenden Freiherr von Loe vor 
dem Schloss Wissen daran, dass er als jun-
ger Bursche in der schlosseigenen Kapelle 
als erster Messdiener gewirkt habe. Über-
zeugend auch der Auftritt von Monika 
Lemmen im Straelener Hof. Die stellver-
tretende Bürgermeisterin unterstrich ihren 
Stolz darüber, dass die Stippvisite zum Gar-
tenbaubetrieb Opschroef nur eines vieler 
denkbaren Beispiele sei, wie spannend das 
Segment Agrobusiness sein könne. Eine 
Aussage, die Angelika Hoffmann als Che-
fin im Straelener Hof mit unverkennbarem 
Kopfnicken bestätigte. 

Keinen Zweifel gab es in der Gruppe der 
wichtigen Multiplikatoren aus nah und 
fern daran, dass Heinz Bömler in Goch-
Hassum für die besonderen Lacher des 
Tages sorgte. Der Mann, der sich einst 
selbst zum „Wahnsinnigen Puppenspieler“ 

Ob es denn nun Dr. Dominik Pichler in Wall-
fahrtsstadt Kevelaer war, Dirk Möcking in 
Kerken oder ob es Georg Koenen in Weeze 
war – sie alle zeigten sich hocherfreut über 
die Gästeschar, die in gleich vier Reise-

Für etwa 30 Stunden lang folgten nahezu 
100 Busunternehmen aus der gesamten 
Republik und dem BeNeLux-Raum den 
vielfältigen Spuren, die von der Wirtschafts-
förderung Kreis Kleve gelegt wurden. Von 
der GreenCity BusTour Straelen bis zur 
Stadtführung durchs Historische Wach-
tendonk wurde den Gästen alles geboten, 
was Busreisegruppen an der Niederrhein-
Region gefallen könnte. Und wem es denn 
besonders aufs Wetter ankommt – auch 
da wurde Abwechslung geboten: Es war 
trocken und bedeckt, es war regnerisch 
bis unerträglich, es war frostig und es gab 
Neuschnee. Selbst Sonnenlicht hatte der 
eine oder andere zum Schlussakkord ent-
deckt. So richtig was zum Auftakt in den 
wechselhaften April. 
 
Alle zwei Jahre veranstaltet die Kreis-WfG 
mit ihren angeschlossenen Städten und 
Gemeinden diese Veranstaltung, für die 
1.600 Firmenadressen angeschrieben wer-
den und „höchstens 120 teilnehmen kön-
nen“. So jedenfalls beschreibt es die Kreis-
Wirtschaftsförderung, die im Nachgang 
zur jüngsten Veranstaltung eine besondere 
Zahl nennt. Bislang seien vom Team der 
Kreis-WfG und mit Hilfe der Touristiker 
vor Ort in den letzten Jahren gut 350 ver-
schiedene Busunternehmen im Kreis Kleve 
begrüßt worden. „Ein schöner Erfolg mit 
messbarer Wirkung“, hieß es.  

Besonderes bekamen die Gäste des Busunternehmertag Kreis Kleve am Abend des ersten 
Tages geboten: Nach dem gemeinsamen Abendessen im Priesterhaus Kevelaer wartete 
am nächtlich beleuchteten Gradierwerk im Solegarten St. Jakob ein Schlummertrunk der 
Kleinen Weinkammer in besonderer Atmosphäre. Quelle:  WfG Kreis Kleve

Ortsbürgermeister Patrick Simon (r.) empfing gemeinsam mit der Spargelprinzessin Han-
nah I. (Rümmler) und dem Spargelgrenadier Heinz-Josef Heyer (l.) die Gäste des Busun-
ternehmertags Kreis Kleve um Hans-Josef Kuypers (2.v.r), um über die Gruppenangebote 
im Spargeldorf Walbeck zu berichten. Quelle:  WfG Kreis Kleve 
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und Ihre Mitreisenden sind stets gern gese-
hene Gäste.“ 

EILDIENST LKT NRW
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taufte, er begrüßte die Reiseveranstalter 
als „Geschäftsführer seiner Lug und Betrug 
GmbH“, bevor er Kreis-Wirtschaftsförderer 
Hans-Josef Kuypers zum Hauptdarsteller 
seiner kurzen „Halunkenschau“ machte. 

Die Stunden mit den Busunternehmern – 
sie waren ebenso abwechslungsreich wie 
erfolgversprechend und klangen mit dem 
Besuch der bereits zitierten Touristikmesse 
Niederrhein aus. Die Botschaft dort: „Sie 

Tourismus in und nach der Pandemie – Mit #RadLustNie-
derrhein den Mittleren Niederrhein entdecken  

Vom Radtourismus-Boom profitieren, die eigene Region stärken und neue Zielgruppen für die lokale Tourismuswirt-
schaft erschließen – dies sind die Ziele des Regional-Projektes #Rad-LustNiederrhein. Die Tourismusverantwortlichen 
mehrerer Kommunen und Kreise haben im Frühjahr 2020 die schönsten Sehenswürdigkeiten ihrer Region zu einer 
attraktiven, rund 200 Kilometer langen Fahrrad-Rundtour kombiniert. Dabei herausgekommen ist die Marke #Rad-
LustNiederrhein.

Nutznießer der Kampagne sollen 
sowohl die Tourismusbranche als auch 

die Gastronomie sein, die beide von der 
Corona-Pandemie schwer getroffen sind. 
Auch nach der Pandemie geht das Projekt 
weiter. So bietet ein prall gefüllter Event-
Kalender 2022 zahlreiche Anlässe, um in 
diesem Jahr weiter auf Entdeckungsreise zu 
gehen. Angesprochen werden sollen aktive 
Touristen: Einheimische ebenso wie Gäste 
aus anderen Regionen Deutschlands oder 
aus dem Ausland sind dazu eingeladen, 
den Niederrhein auf dem Fahrradsattel zu 
erkunden. Die Radrundreise kann indivi-
duell geplant und in einzelnen Etappen 
gefahren werden, ein Einstieg ist an allen 
Standorten möglich. Die Routen-Naviga-
tion erfolgt über ein Online-Tourenportal.

Gestiegene Nachfrage nach 
Aktivurlaub

Die Initiative zur Zusammenarbeit über 
Stadt- und Kreisgrenzen hinweg kam vom 
Verkehrsverein der Stadt Neuss. Ziel war, 
ein interessantes regionales touristisches 
Angebot zu schaffen. Denn mit der Pan-
demie änderte sich das Reiseverhalten der 
Deutschen und die Nachfrage nach Aktiv-
urlaub vor der eigenen Haustür nahm zu. 
Zusammen mit den Partnern IHK Mittlerer 
Niederrhein, Verkehrsverein Neuss, Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Viersen, Wirtschaftsförderung Rhein-Kreis 
Neuss, Neuss Marketing, Stadtmarketing- 
und Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Dormagen, Stadtmarketing Krefeld und 
Marketing Gesellschaft Mönchengladbach 
entstand die Kampagne #RadLustNie-
derrhein.

Neue Zielgruppen ansprechen

Robert Abts, Leiter der Wirtschaftsförde-
rung Rhein-Kreis Neuss, erläutert, wes-
halb der Rhein-Kreis Neuss sich gern an 
dem Projekt beteiligt: „Unsere Region 
bietet eine Vielzahl an attraktiven Frei-

zeit- und Ausflugszielen, und mit dieser 
gemeinsamen Kampagne gelingt es uns, 
den Mittleren Niederrhein zu stärken und 
gleichzeitig neue Zielgruppen für die loka-
le Tourismuswirtschaft zu erschließen“, so 
Abts. In diesem Jahr wurde die Kampagne 
erfolgreich auf einem gemeinsamen Mes-
sestand bei der Touristikmesse Niederrhein 
in Kalkar vorgestellt. Robert Abts zeigt 
sich zufrieden: „Wir haben gemeinsam die 
Marke bekannter gemacht und konnten 
gezielt Aktivurlauber für unsere Region 
interessieren.“

Logo #RadLustNiederrhein Quelle: RadLustNiederrhein 
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Kommunen des Rhein-Kreises Neuss führt. 
Nach dem Start in Dormagen-Zons geht 
es zum Kloster Knechtsteden und vorbei 
an den Parkanlagen von Schloss Dyck in 
Jüchen nach Mönchengladbach. Näch-
stes Ziel ist der Kreis Viersen, bevor Kre-
feld angesteuert wird und die Route über 
Meerbusch, Kaarst und die Hansestadt 
Neuss zurück zum Ausgangspunkt führt. 
Steffi Lorbeer betont: „Die Kampagne geht 
weiter. Wir arbeiten weiterhin gemeinsam 
daran, die Marke #RadLustNiederrhein 
noch bekannter zu machen. Jetzt sind 
wieder Veranstaltungen möglich, und so 
wollen wir in den nächsten Monaten auf 
Events, Stadtfeste und Kulturveranstal-
tungen aufmerksam machen.“ Geplant 
ist außerdem, in Zukunft gastronomische 
Betriebe und Übernachtungsangebote in 
den Mittelpunkt zu stellen und kulturin-
teressierte Familien mit Kindern anzuspre-
chen. Ideen werden mehrmals im Jahr bei 
Arbeitstreffen ausgetauscht, wie zuletzt im 
Zoo Krefeld.
Bekannt gemacht wird die Kampagne über 
die Social Media-Kanäle der Partner, über 
Artikel in der lokalen Presse und in Maga-
zinen sowie auf Plakaten und mit Flyern. 
Zuletzt berichteten zwei belgische Blogge-
rinnen von ihren Erlebnissen auf der #Rad-
LustNiederrhein-Route. 

Weitere Informationen:
Homepage: www.radlustniederrhein.de
Instagram: www.instagram.com/radlust-
niederrhein
Facebook: www.facebook.com/radlust-
niederrhein

EILDIENST LKT NRW
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ser“, „Parks und Gärten“, „Museen und 
Ausstellungen“, „Römer, Mönche und 
Mittelalter“. Diese werden ergänzt durch 
nützliche Tipps zu Unterkünften und 
Gastronomiebetrieben entlang der Route, 
Fahrradmietstationen, Fahrradwerkstätten, 
Campingplätzen, Reisemobilstellplätzen, 
frischen regionalen Produkten und vielem 
mehr.

Marke noch bekannter machen

Alle beteiligten Partner lieferten Informa-
tionen mit Texten und Bildern zu ihren 
Städten bzw. Kreisen. Steffi Lorbeer, Tou-
rismusförderin des Rhein-Kreises Neuss, 
berichtet, dass die Route durch alle acht 

Alle Infos zur Rundtour auf 
einen Blick

In einem Kraftakt hat die Projektgruppe 
während des ersten Corona-Lockdowns 
2020 innerhalb weniger Wochen eine 
Radroute für kulturinteressierte Radtouri-
sten entwickelt. Zusammen mit dem Rei-
severanstalter 2-LAND-Reisen wurde eine 
sechstägige Pauschalrundreise konzipiert. 
Auf der Internetseite www.radlustniederr-
hein.de finden Interessierte alle Informa-
tionen zur Rundtour auf einen Blick. Die 
sowohl auf Deutsch als auch Niederlän-
disch verfügbare Homepage präsentiert 
Regionen-Porträts mit Sehenswürdigkei-
ten zu den Themen „Burgen und Schlös-

Mit einem gemeinsamen Stand werben die Partner der Kampagne #RadLustNiederrhein 
bei Messen. Quelle: Steffi Lorbeer

DIE AUTOREN

Steffi Lorbeer,  
Tourismusförderung,
und
Quelle: Andreas Baum

Petra Koch,  
Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit,  
Rhein-Kreis Neuss
Quelle: Rhein-Kreis Neuss

Die Projektgruppe tauschte sich beim Frühjahrstreffen 2022 im Zoo Krefeld aus. 
 Quelle: Petra Schwinn
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Das Land Nordrhein-Westfalen stellt 
gemeinsam mit der EU zur Abmilde-

rung der Folgen der Corona-Pandemie 
Gelder aus dem REACT-EU-Förderprojekt 
(Recovery Assistance for Cohesion and the 
Territories of Europe) zur Verfügung. Dar-
aus hat auch „Das Bergische“ Fördermittel 
erhalten. Damit steht ein ambitioniertes 
Jahr für das Mitarbeiterteam der Tourismu-
sorganisation an, denn alle Maßnahmen 
des Projekts müssen im Jahr 2022 abge-
schlossen sein. 

Projektziele

Mit Marktforschung Zielgruppen besser 
kennenlernen. Kreativen, passgenauen 
Content erstellen. Mit dem neu erstell-
ten Text, Bild und Bewegtbild einerseits 
Aufmerksamkeit auf die Destination len-
ken, um die Bekanntheit zu steigern, und 
andererseits den Informationen über das 
Bergische Land einen zeitgemäßen Auftritt 
geben. Das sind grob zusammengefasst 
die Ziele für das EU-Projekt REACT. 

Touristisches Datenmanage-
ment

Die COVID-19-Pandemie hat die Touris-
musbranche in der Region hart getroffen. 
Mit dem Programm REACT-EU haben die 
Europäische Union und das Land Nordr-
hein-Westfalen eine Aufbauhilfe für die 
digitale Transformation aufgelegt. Hier-
mit wird das Ziel verfolgt, digitaltechni-
sche Infrastrukturen zu etablieren, digitale 
Angebote zu entwickeln und die digitale 
Kommunikation zu stärken. Das touristi-
sche Produktportfolio soll an die neuen 
Bedingungen und Erfordernisse, die die 
Digitalisierung und die Pandemie an den 
Tourismus stellen, angepasst und verbes-
sert werden. Bereits mit dem Projekt „Tou-
ristisches Datenmanagement“ hat „Das 
Bergische“, dank der Zusammenarbeit mit 
Tourismus NRW, die Daten so aufgear-
beitet, dass sie maschinenlesbar sind und 
unabhängig von den Ausgabeformaten – 
vom Smartphone bis zum großen Screen 
– zur Verfügung stehen. „Elementar sind 
hierbei einheitliche Datenstandards und 

die lizenzrechtliche Öffnung der Daten, 
die eine entsprechende Sichtbarkeit ent-
wickeln wird“, erläutert Tobias Kelter, 
Geschäftsführer von „Das Bergische“.

Umsetzung des Förderprojekts

Jetzt heißt es, auch weitere Freizeitein-
richtungen, die Gastronomie und Beher-
bergungsbetriebe, Sehenswürdigkeiten 
und einmalige Orte in unseren Städten 
und Gemeinden in Szene zu setzen. Ziel 
ist es, mehrfach einsetzbaren, touristisch 
relevanten und zielgruppenspezifischen 
Digitalcontent zu erstellen, der sich an den 
Sinusmilieus also an Gruppen mit ähnli-
chen Interessen und Einstellungen, orien-
tiert und für die Sparten Text, Bild, Video 
und Audio umgesetzt wird.

„Die Umsetzung des Förderprojektes 
REACT wird langfristig dazu beitragen, die 
digitale Präsenz des Bergischen Landes zu 
steigern und somit die Digitalisierung im 
Tourismus zu fördern“, freut sich Dr. Erik 
Werdel, Vorsitzender der Gesellschafter-
versammlung der Naturarena Bergisches 
Land GmbH.
„Mit Hilfe des EU-Förderprogramms 
REACT möchte die Landesregierung von 
NRW den touristischen Destinationen vor 
Ort die Möglichkeit geben, das digitale 
Bild- und Fotomaterial aufzuwerten und in 
ein zeitgemäßes Licht zu rücken“, sagt Rai-
ner Deppe, Mitglied des Landtags.

Eine besondere Herausforderung bei der 
Unterstützung der touristischen Leistungs-
träger ist der Fachkräftemangel, der aller-
orts das Angebot einschränkt. Ein Mittel 

Digitalisierung im Tourismus – „Das Bergische“ macht  
Reiseziele virtuell erlebbar 

„Das Bergische“, die Tourismusorganisation des Rheinisch-Bergischen Kreises, des Oberbergischen Kreises und des 
Rhein-Sieg-Kreises, unterstützt die von der Corona-Pandemie stark getroffene Tourismusbranche. Das Land Nordrhein-
Westfalen stellt dafür 700.000 Euro für die digitale Transformation im Jahr 2022 zur Verfügung.

Landschaftspanorama vom Baumwipfelpfad Panarbora  Quelle: Dominik Ketz

AUTOR
„Das Bergische“ – Naturarena  
Bergisches Land GmbH
Quelle: DAS BERGISCHE
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um Abhilfe zu schaffen, könnte die Con-
tentaufwertung sein, denn diese zeigt auch 
dem potenziellen neuen Teammitglied 
eines Betriebs, wie lebenswert das Bergi-
sche Land ist, und welche Möglichkeiten 
das breite Erholungsangebot in der Region 
für eine gute Work-Life-Balance bietet.

Online-Präsenz

Eine weitere Herausforderung ist das ver-
änderte Reiseverhalten der Gäste. Auf der 
einen Seite stehen Sicherheit und Nachhal-
tigkeit im Fokus der Gästegruppen. Dies 
macht eine Region wie das Bergische Land 
interessant für deutsche Gäste. Auf der 
anderen Seite kommt ganz schnell wieder 
Fernweh auf oder gar der nächste Lock-
down. Umso wichtiger ist es, die Gesamt-
heit der Angebote in einer Region mit der 
Online-Präsenz zu zeigen.

Dies ist heute ein Muss für jeden Verein, 
jeden Betrieb, denn dort suchen die mei-
sten Kunden nach Angeboten und Inspi-
ration für ihre Reiseziele. Die Customer-
Journey von Anfang an mit inspirierendem 
Content zu bestücken, ist ein Ziel im Ver-
lauf des Projekts. Schon im ersten Schritt 
soll die Region im Netz auffindbar sein. Es 
sollen emotionale Bilder im Kopf für den 
nächsten Ausflug entstehen. Die Sonne 
oder auch den Regen auf der Haut spüren, 
den Duft von herrlichen regionalen Speisen 
förmlich riechen können. Die Gäste locken 
und inspirieren: „Da wollen wir hin!“ Sto-

rytelling von Menschen vor Ort über die 
wechselhafte Geschichte der Region und 
diese erlebbar machen. Das sind u.a. die 
Ziele von „Das Bergische“, dafür sollen die 
Gelder aus dem Förderprogramm REACT-
EU genutzt werden. Schließlich wird diese 
Geschichte auf den unterschiedlichsten 
Kanälen erzählt und somit ist das Bergische 
Land ein Stück weit mehr auffindbar.

Ein weiterer Teil des Geldes wird für die 
Marktforschung eingesetzt, auch um ein 

Stückweit bessere Besucherlenkung vor-
nehmen zu können. In einem Workshop 
wird sich das Team mit den herausgearbei-
teten Sinusmilieus als Zielgruppen beschäf-
tigen und lernen, dies bei der täglichen 
Arbeit umzusetzen. Produkte und Ange-
bote sollen in Zukunft entsprechend der 
Sinusmilieus geschaffen und vermarktet 
werden, dabei immer im Blick der Gast, der 
Kunde der Region. Ein Booking-Report gibt 
Aufschluss über die vorhandenen Gästeg-
ruppen in der Region und eine Analyse 
prüft, welche Wege die Besucher der Web-
site gehen und ob die Informationen dort 
für die Zielgruppen optimal platziert sind 
oder ob hier eine Anpassung das Erlebnis 
für den Kunden, den Gast aufwertet.

Große Unterstützung bei diesen Vorhaben 
erfährt „Das Bergische“ hierbei von ihren 
Gesellschaftern, dem Oberbergischen 
Kreis, dem Rheinisch-Bergischen Kreis, dem 
Rhein-Sieg Kreis und den im Naturarena 
e.V. zusammengefassten Leistungsträgern. 
In enger Abstimmung mit den Kommunen 
und den genannten Partnern wird das Pro-
jekt sicherlich auch langfristig ein Erfolg für 
den Tourismus im Bergischen.

Kampagne für „Das Bergische“

Ein erster Schritt auf diesem Weg ist nun 
gegangen. Gemeinsam mit einer Agentur 
und den Leistungsträgern wird eine touri-
stische Klammer – ein Claim für die Region –  
erarbeitet, unter dem dann die Vermark-
tung eindeutiger aufgestellt wird. Anhand 
der Ergebnisse der Marktforschung wird 
die anzusprechende Zielgruppe spezifiziert. 

Instagram Account von „Das Bergische“.  Quelle: Das Bergische

Es freuen sich vor Schloß Bensberg über den Zuschlag der Förderung aus dem REACT-EU 
Programm (v.l.n.r.) Rainer Deppe Mitglied des Landtages; Tobias Kelter Geschäftsführer 
von „Das Bergische“; Dr. Erik Werdel, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung.
  Quelle: Das Bergische
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len ausgespielte Kampagne für Aufmerk-
samkeit sorgen und die Sichtbarkeit der 
Angebote der Region insgesamt erhöhen.

EILDIENST LKT NRW
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Gefestigt wird das geschärfte Bild der 
Region dadurch, dass die beiden Home-
pages (www.dasbergische.de und www.
bergischeswanderland.de) auch mit diesen 
Inhalten gefüttert werden. Der Content 
sorgt für eine Aufwertung der Darstellung 
der Angebote und wird somit nachhaltig 
genutzt. Mit dem erstellten Material wird 
schlussendlich eine auf den digitalen Kanä-

Dies zieht nach sich, dass der Content ziel-
gruppengenauer produziert und aufbe-
reitet werden kann, so dass die Aufmerk-
samkeit in der ausgewählten Zielgruppe 
erhöht wird. Zudem können alle Partner 
der Region den erstellten Content für die 
eigene Werbung nutzen. Dies ist ein weite-
rer Beitrag zur Verbesserung der Sichtbar-
machung des Bergischen Landes. 

Imagekampagne: Kreis Warendorf kurbelt den Tourismus 
online erfolgreich an  

Der Corona-Ausbruch bei Tönnies im Sommer 2020 brachte den Kreis Warendorf landesweit in die Presse – auch 
mit negativen Folgen für den Tourismus in unserer Region. Dieser Entwicklung haben wir mit einer Imagekampagne 
gegengesteuert, die Ende 2021 ihren Abschluss gefunden hat. Wie sich zeigt: erfolgreich. Dabei haben wir vor allem auf 
digitale Medien und ein gelungenes Social-Media-Konzept gesetzt. 

Vom WerseRadweg und Feldmarksee 
bis zum historischen Warendorfer 

Marktplatz und dem 162 Meter hohen 
Höxberg: Der Kreis Warendorf ist vielfäl-
tig und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur 
Naherholung. Egal ob Radfahren, Reiten 

oder Wandern – in den 13 kreisangehöri-
gen Städten und Gemeinden ist alles mög-
lich. Viele Menschen von nah und fern für 
die Region zu begeistern, war das Ziel der 
touristischen Imagekampagne mit dem 
Motto „Einfach mal… nach nebenan.“ 

Dabei präsentierten wir uns als attraktive 
Region mit hohem Erholungswert. Der ein-
gängige Claim vermittelt die Unbeschwert-
heit und Leichtigkeit, mit der ein Ausflug in 
den Kreis Warendorf möglich ist. 

In den Werbeanzeigen wurden die Aushängeschilder jeder kreisangehörigen Kommune abgebildet. Wiederkehrendes Element war der 
rote Rucksack. Quelle: Living Concept
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Neue Wege gehen
Neben klassischen Anzeigen in Zeitungen 
und Magazinen sowie Radiowerbung haben 
wir auch auf Werbung in Videoforma-
ten und eine starke Social-Media-Präsenz 
gesetzt. Zusammen mit der Agentur, die 
das Projekt umgesetzt hat, waren wir davon 
überzeugt, die Schönheit unseres Kreises so 
am besten rüberbringen zu können.

Die kleinen Werbespots, Kurzinterviews 
und Ausflugsempfehlungen der Kampagne 

DER AUTOR

Dr. Herbert Bleicher,  
Dezernent für 
Bauen, Planung- und 
Umwelt, Kreis Waren-
dorf 
Quelle: Kreis Warendorf

zeigten alle Kommunen des Kreises und die 
Vielfalt der Region. Dabei kamen auch Bür-
gerinnen und Bürger aus dem Kreis sowie 
Besucherinnen und Besucher zu Wort und 
schilderten ihre persönlichen Geschichten 
und Eindrücke. 

Die Zahlen sprechen für sich

Nach dem Ende der Kampagne liegen nun 
die detaillierten Auswertungsergebnisse 
vor. Die Zahlen bestätigen ihren Erfolg: 
Über Social-Media haben wir mehr als 1,6 
Millionen Menschen erreicht. Die Anima-
tionen, das Interview und der Imagefilm 
erzielten rund 8,3 Millionen Videoaufru-
fe. Die Radiowerbung erreichte mehr als 
1,1 Millionen Personen, die Printanzeigen 
mehr als eine Million Menschen. Dazu 
kommen die positiven Interaktionen wie 
Weiterempfehlungen und Ausflugseinla-
dungen über Kommentare und Likes in den 

Online-Netzwerken. Rund 3,5 Millionen 
Beitragsinteraktionen sprechen für sich. 
Die Begeisterung für den Kreis Warendorf, 
die im Netz geteilt wurde, führte zu 32.000 
Link-Klicks auf die Kampagnen-Website.

Den Kreis als Tourismusgebiet 
verankern

Dieser durchschlagende Erfolg war auch 
für die Kreisverwaltung eine positive Über-
raschung. Mit dem Ergebnis der Kampa-
gne sind wir sehr zufrieden, möchten es 
aber nicht dabei belassen. Eine Folgekam-
pagne ist das nächste Vorhaben und soll 
die Wahrnehmung und Bekanntheit des 
Kreises Warendorf als touristisches Naher-
holungsgebiet weiter festigen. 

EILDIENST LKT NRW
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Der Kreis Wesel lockt raus!  
Nachhaltiger Tourismus am Niederrhein  

Die Pandemie hat gezeigt, wie leicht sich in attraktiven Naturräumen und Kulturlandschaften Hotspots bilden können 
und wie sinnvoll deshalb eine Besucherlenkung in der Naherholung und im Tourismus ist. Der Aufbau einer touristi-
schen Infrastruktur, die neben dem Natur- und Landschaftsschutz auch soziale, ökologische und ökonomische Nachhal-
tigkeitsaspekte einbezieht, kann maßgeblich zur Widerstandsfähigkeit der Region beitragen. Im Tourismuskonzept des 
Kreises Wesel wird Nachhaltigkeit deshalb zukünftig eine noch bedeutsamere Rolle spielen. 

Ökologisch verträgliche Naherholungs- 
und Tourismusangebote greifen die 

Sehnsucht der Menschen nach intakter 
Natur und idyllischer Landschaft auf. Sie 
bewahren das kulturelle Erbe, schützen 
sensible Naturschutzgebiete und ermögli-
chen dafür in weniger sensiblen Gebieten 
intensive Naturerlebnisse. Diese wichtigen 
Aspekte bezieht die EntwicklungsAgentur 
Wirtschaft (EAW) des Kreises Wesel noch 
stärker in ihr Tourismuskonzept ein – ins-
besondere aufgrund der Erfahrungen wäh-
rend der Corona-Pandemie. So sollen die 
verschiedenen Facetten des Kreisgebiets 
nachhaltig genutzt und entwickelt werden, 
unter sozialen, ökologischen und ökono-
mischen Aspekten.

„Neben Großevents in den städtischeren 
Bereichen, zu denen das Siegfriedspek-

takel in Xanten, das Comedy Arts Festival 
in Moers sowie das Historische Hansefest 
Wesel gehören, sollen in den ländlichen 
Regionen erholsame Auszeiten beworben 
werden“, so Ingo Brohl, Landrat des Krei-
ses Wesel. „Bei der kontinuierlichen Wei-
terentwicklung bestehender Naturtouris-
musangebote wird die EntwicklungsAgen-
tur Wirtschaft des Kreises Wesel zukünftig 
noch stärker als bisher soziale und kultu-
relle Strukturen der Region berücksichtigen 
und ökologisch verträgliche Mobilitätsan-
gebote bündeln. Touristische Akteure mit 
nachhaltigen, inklusiven Angeboten sollen 
ebenso gefördert und unterstützt werden 
wie Gastronomie mit einer regionalen 
Speisekarte.“ 

Passend dazu hat der Kreis Wesel einen 
neuen Imagefilm mit dem Titel „Der Kreis 

Wesel lockt raus“ veröffentlicht. In gut drei 
Minuten bringt er die Kernkompetenzen 
des Niederrheins auf den Punkt: Wandern, 
Radfahren und kulinarischer Genuss. „Das 
Video stellt in frischer, lebendiger Weise 
dar, dass der Kreis Wesel alles für einen 
Aktiv-Urlaub in der Natur bietet“, sagt 
Landrat Brohl. Dieser Imagefilm ist der erste 
von mehreren geplanten Filmen, in denen 
auch weitere kreisangehörige Kommunen 

DIE AUTORIN

Sabine Hauke,  
Tourismusförderung 
der Entwicklungs-
Agentur Wirtschaft, 
Kreis Wesel 
Quelle: Kreis Wesel
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archäologischen Fundplätzen liegen fünf 
im Kreis Wesel (die Römische Stadt Colo-
nia Ulpia Traiana sowie ein Legionslager in 
Xanten, ein Manövergebiet mit Übungs-
lagern in Wesel, mehrere Militärlager in 
Alpen und ein Reiterkastell in Moers). 
Das Waldgebiet Üfter Mark bietet als öko-
logisch orientiertes Naturerlebnisgebiet 
unterschiedliche, zeitgemäße Waldlehrpfa-
de. Auf zwei barrierearmen Rundwegen 
können Rollstuhlfahrer oder Menschen, 
die mit einem Rollator oder Kinderwagen 
unterwegs sind, die Natur erfahren. Für 
Menschen mit Sehbehinderungen gibt es 
am Wegrand Tast- und Sicherungskanten 
sowie Erlebnisstationen, die in Blinden-
schrift über hier beheimatete Flora und 
Fauna informieren. Eine Behindertentoilet-
te ist vorhanden.

Berücksichtigung finden werden – jeweils 
unter einem anderen Schwerpunktthema.

Besucher und Anwohner sollen durch 
informelle Bildungsangebote für nachhal-
tige Entwicklung (BNE) für den Umgang 
mit Zukunftsherausforderungen wie dem 
Klimawandel, aber auch für alte Traditio-
nen in den Kulturlandschaften sensibilisiert 
werden. Der Kreis Wesel bildet deshalb in 
Kooperation mit der Natur- und Umwelt-
schutz-Akademie NRW aktuell „Natur- 
und Landschafts-Guides für den Unteren 
Niederrhein“ aus, die nach erfolgreich 
absolvierter Prüfung ein bundeseinheitli-
ches Zertifikat erhalten. Als „Botschafter 
und Botschafterinnen für Nachhaltigkeit“ 
werden sie Exkursionen und Gästefüh-
rungen zu den Themen Natur, Kultur und 
Genuss entwickeln. Unterstützt werden sie 
dabei von der EntwicklungsAgentur Wirt-
schaft (EAW) in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen, Tourist Informationen und 
Bildungseinrichtungen.

Die barrierearme Erlebbarkeit für alle Nut-
zer- und Altersgruppen ist bei der Ange-
botsentwicklung ein wichtiger Aspekt. 
Sie ist nicht nur auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen ausgerichtet, sondern 
beispielsweise auch auf Senioren sowie 
Familien mit kleinen Kindern. Befestig-
te Wirtschaftswege, die einer intensiven, 
ganzjährigen Nutzung durch land- und 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge dienen, 
können sich touristisch aufgrund ihrer 
barrierearmen Begehbarkeit in bäuerlich 
geprägten oder bewaldeten Landschaften 
als vorteilhaft erweisen.

Zu den weiteren Erfordernissen barriere-
armer Angebote zählen gut zugängliche 
Restaurants und Tourist-Informationen, 
die ebenerdig sind bzw. über eine Rampe 

im Eingangsbereich verfügen, wo ein hilfs-
bereites Personal den Gast in Empfang 
nimmt. Unterkünfte sind mit ebenerdigen 
Duschen, ausreichend Bewegungsraum im 
Bad, Betten in Komfort-Höhe ausgestattet 
– um nur einige Kriterien zu nennen.
  
Unterschiedliche Themen-Radwege ver-
binden attraktive Orte. Die in weiten 
Teilen barrierefreie Römer-Lippe-Route 
beispielsweise lässt Radfahrer entlang der 
Lippe in die Römische Geschichte eintau-
chen. Besonders präsent ist die Geschich-
te der Römer natürlich auch am UNESCO 
Welterbe „Niedergermanischer Limes“, 
der entlang des Rheins die 400 Kilome-
ter lange Grenze zwischen der römischen 
Provinz Niedergermanien und dem freien 
Germanien bildete. Von den insgesamt 44 

BNE im Kreis Wesel: Natur- und Landschafts-Guides für den Unteren Niederrhein.
  Quelle: EAW (CC BY-SA 4.0)

Radfahren im Kreis Wesel.  Quelle: KD- Video-Fotografie (CC BY-SA 4.0)
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derrheinischer Spezialitäten im Gegensatz 
zu Supermarkprodukten transparent zu 
begründen, sollten Direktvermarkter die 
Geschichte(n) ihrer Produkte erzählen. 
Persönliche Gespräche sind etwa bei einem 
Einkauf im Hofladen, bei einer Hofbesich-
tigung bzw. Betriebsführung oder in einem 
Braukurs in einer der regionalen Bierbraue-
reien möglich. Dieses „Storytelling“ kann 
aber in vielfältiger Form auch digital aus-
gespielt werden. 

Dazu trägt das landes- und bundesweite 
Open Data Projekt mit einer vernetzten 
digitalen Infrastruktur bei. Der digitale 
Reiseführer ENTDECKE #DEIN NRW ver-
einfacht die Planung eines Tagesausfluges 
oder einer Kurzreise, da die Nutzung ein-
zelner Websites oder Apps entfällt. Rad- 
und Wandertouren, Sehenswürdigkeiten 
und Kultureinrichtungen im Kreis Wesel 
sind hier ebenso zu finden wie Unterkünf-
te, Gastronomie und Regionalproduzen-
ten. 
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Xanten bietet gute Voraussetzungen für 
ein barrierearmes Ausflugsprogramm: Im 
Freizeitzentrum Xanten unterstützen erfah-
rene Trainer Anfänger und Menschen mit 
Handicap etwa beim Stand-up-Paddling. 
Das Naturbad ist barrierefrei ausgebaut. 
Am barrierearmen Rundweg um die Xan-
tener Nord- und Südsee liegen Stationen, 
die die Philosophie des Naturheilkundlers 
Kneipp aufgreifen. Der nächste Tag könnte 
ins barrierefreie LVR-RömerMuseum füh-
ren oder in den leicht begeh- und befahr-
baren Kurpark mit einem Gradierwerk, das 
durch mit Soletröpfchen angereicherte Luft 
wohltuend wirkt. 

Anhand solcher bereits vorhandenen Bei-
spiele mit Vorbildfunktion sollen zukünftig 
verstärkt entsprechende Angebote entwik-
kelt werden. Ein wichtiger Effekt ist die Ent-
zerrung von Besucherströmen, damit sich 
in Regionen mit einer guten Infrastruktur 
keine Hotspots mehr entwickeln. Da insbe-
sondere bei den erholsamen Auszeiten in 
ländlichen Gebieten wenig frequentierte 
Ausflugsziele wünschenswert sind, sollen 
ausreichend gleichwertige Alternativen für 
eine sinnvolle Besucherlenkung sorgen.

Im Kreis Wesel lassen sich in der vielfälti-
gen niederrheinischen Landschaft attrak-
tive Spannungsbögen abbilden: Im Natur-
park Hohe Mark stehen rechtsrheinisch 
rund um den Qualitätsfernwanderweg 
Hohe Mark Steig die Themenlandschaften 
Wald und Wasser in scharfem Kontrast 
zur Industriekultur und den rekultivierten 
Bergbauhalden in Moers, Kamp-Lintfort, 
Neukirchen-Vluyn und Dinslaken. Von den 
Flussniederungen an Rhein, Lippe und Issel 
geht es hinauf in die Hügel der Sonsbek-
ker Schweiz, des Tüschenwaldes und der 
Hees, die linksrheinisch zum eiszeitlichen 
Niederrheinischen Höhenzug gehören. Im 
Sommer verbinden kurze Überfahrten auf 
einer der Rad- und Fußgängerfähren beide 
Ufer des Rheins. 

Wie Bausteine lassen sich Freizeitangebo-
te, Rad- und Wandertouren sowie kulina-
rischer Genuss von Besuchern flexibel und 
individuell zu einem Tagesausflug oder 
Kurzurlaub zusammenstellen. Reiseveran-
stalter können daraus Pauschalangebote 
für einen sanften Naturtourismus gestal-
ten. Um die Preisunterschiede regionaler 
Produkte und weiterverarbeiteter nie-

Charakterbäume des Niederrheins: Kopfweiden im Kreis Wesel.  Quelle: EAW (CC BY-SA 4.0)
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1. Ansätze und Schwerpunkte 
einer Radverkehrspolitik im und 
für den kreisangehörigen Raum 
Verkehrspolitische und insbesondere rad-
verkehrspolitische Fragestellungen haben 
im kreisangehörigen Raum zum Teil ande-
re Ansätze und Schwerpunktsetzungen als 
in den Ballungsräumen: Es müssen weitere 
Distanzen für die täglichen Erledigungen 
zurückgelegt werden, die Entfernungen 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sind 
oftmals so bemessen, dass sie nicht allein 
mit dem Fahrrad – zumindest nicht ohne 
elektrische Unterstützung – zurückgelegt 
werden können und viele Wegstrecken 
können nur in Kombination mit anderen 
Verkehrsträgern und Mobilitätsangebo-
ten wahrgenommen werden. Zugleich 
kann der Radverkehr in Teilen des Landes 
auf bestehende Infrastrukturen, wie zum 
Beispiel touristische Fahrradverkehrsinfra-
strukturen, zurückgreifen und aktuelle Ent-
wicklungen, insbesondere bei E-Bikes, ber-
gen ein erhebliches Potenzial für den Fahr-
radverkehr im kreisangehörigen Raum. 
Diese speziellen Herausforderungen muss 
eine Radverkehrsstrategie für den kreisan-
gehörigen Raum angemessen berücksich-
tigen.

Zugleich bietet der kreisangehörigen 
Raum aber auch große Chancen für den 
Verkehrsträger Fahrrad. Im kreisangehö-
rigen Raum lebt in Nordrhein-Westfalen 
rund 60 % der Bevölkerung auf 90 % der 
Landesfläche. Eine Verkehrswende hin zu 
mehr Verkehrsmitteln im sog. Umweltver-
bund und vor allem hin zu mehr Radver-
kehr kann es – bezogen auf das gesamte 
Land – nicht ohne den kreisangehörigen 
Raum geben. Selbst wenn ein vollständi-
ger Umstieg auf das Fahrrad (oder auch 
auf den Fußverkehr) vom Auto in weiten 
Teilen des kreisangehörigen Raums in kurz 
bis mittelfristiger Perspektive wenig reali-
stisch erscheint, erscheint beispielsweise 
eine deutliche Verringerung der Quote 
von Zweit- oder Drittfahrzeugen durch-

aus möglich. Unter diesen Gesichtspunk-
ten erscheinen die Gestaltungsspielräume 
für ein Gelingen der Verkehrswende im 
kreisangehörigen Raum sogar weiter als in 
den Großstädten, in denen das Potential 
des Radverkehrs in Teilen schon weitge-
hend gehoben wurde.

2. Ausbau der Radverkehrsin-
frastruktur 

Eine nachhaltige Stärkung des Verkehrs-
trägers Fahrrad erfordert einen weiteren 
Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur im 
kreisangehörigen Raum. Ziel sollte sein, 
grundsätzlich bei jeder neugebauten oder 
(wesentlich) aus- oder umgebauten Stra-
ße im kreisangehörigen Raum, gleich ob 
Gemeinde-, Kreis-, Landes- oder Bundes-
straße, Radwege anzulegen und bestehen-
de Radwege zu ertüchtigen. Für den kom-
munalen Straßenbau (Gemeinden oder 
Kreise) sind die einschlägigen Fördermitte-
linstrumentarien entsprechend anzupassen 
und auszurichten. Radwege sollten dabei 
grundsätzlich getrennt von der Fahrbahn 
geführt werden, es sei denn, dies ist aus-
nahmsweise aus baulichen Gründen nicht 
möglich.

a) Radschnellverbindungen als 
„Königsdisziplin“ – gerade auch 
im kreisangehörigen Raum

Radschnellverbindungen (Radschnellwe-
ge) bieten auch für den kreisangehörigen 
Raum eine große Chance. Als „Königsdis-
ziplin“ der Radverkehrspolitik sollten sie 
künftig dort eine wichtige Bedeutung für 
den kreisangehörigen Raum erhalten, wo 
es darum geht, eine schnelle Anbindung 
der Stadt-Umland-Beziehungen, vor allem 
in den Randbereichen der Ballungsräume, 
zu ermöglichen. Damit können sie ins-
besondere dazu beitragen, in größerem 
Umfang Berufspendler zum Wechsel vom 
motorisierten Individualverkehr auf das 

Fahrrad zu bewegen, zumal mit der zuneh-
menden Verbreitung von E-Bikes problem-
los weitere Entfernungen mit dem Fahrrad 
zurückgelegt werden können. 

Radschnellverbindungen müssen aber 
auch über eine entsprechende „Rahmen-
Infrastruktur“ (Begleitkomponenten) ver-
fügen, wie zum Beispiel sichere Abstell-
möglichkeiten – auch für höherwertige 
Räder – an zentralen Verbindungspunkten, 
ein – möglichst aus einer Hand geplantes – 
Zuwegenetz, bequeme und sichere Zu und 
Abfahrten und möglichst auch die zeitnahe 
Verfügbarkeit von technischem Support 
und Pannenhilfe (was ggf. durch telefo-
nisch oder appbasiert erreichbare Fahr-
radgeschäfte in der näheren Umgebung 
sichergestellt werden kann). 

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
fordert daher, dass mindestens die Hälfte 
der geförderten Radschnellverbindungen 
im kreisangehörigen Raum liegen oder 
zumindest einen ganz wesentlichen Bezug 
zum kreisangehörigen Raum aufweisen 
soll. Zudem sollten die Förderkulissen 
für Radschnellverbindungen die Beson-
derheiten des kreisangehörigen Raums 
(geringere Verkehrsauslastung, geringere 
Nutzerzahlen, kleinere Dimensionierung, 
zu erwartender geringerer Fußgängerver-
kehr auf den Radschnellverbindungen etc.) 
angemessen berücksichtigen.

b) „Radvorrang-Netz“ als 
Rückgrat unterhalb der Ebene 
der Radschnellverbindungen

Auch unterhalb der Ebene der Radschnell-
verbindungen bedarf es einer leistungsstar-
ken und attraktiven Fahrradverkehrsinfra-
struktur. Mit Blick auf die spezifischen Gege-
benheiten des kreisangehörigen Raums 
sollte insbesondere ein „Radvorrang-Netz“ 
gefördert werden, das die Verbindung zwi-
schen Gemeinden und großen Ortsteilen im 
kreisangehörigen Raum sicherstellt. 

Agenda für mehr Radverkehr 

Der Radverkehr bildet im kreisangehörigen Raum ein zentrales Element der Verkehrswende. Nach Inkrafttreten des 
Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetzes Nordrhein-Westfalen müssen daher weitere Maßnahmen zur gezielten Förderung 
des Radverkehrs im kreisangehörigen Raum sowohl auf Landes-  als auch auf kommunaler Ebene getroffen werden. 
Daher hat der Vorstand des Landkreistags NRW in der Sitzung vom 29.03.2022 eine „Agenda für mehr Radverkehr“ 
beschlossen. Diese soll als Beitrag zur Verkehrswende im kreisangehörigen Raum dienen. Nachfolgend wird das verab-
schiedete Papier dokumentiert (in Kürze auch verfügbar unter www.lkt-nrw.de):
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Im Rahmen der Förderung eines solchen 
„Radvorrang-Netzes“ sollten bestimmte 
Standards wie eine entsprechende Min-
destbreite oder auch eine möglichst weit-
gehende Vorfahrtsgewährung gegenüber 
kleineren Straßen mit geringer Verkehrs-
bedeutung vorgegeben werden (von 
denen aber in begründeten Ausnahme-
fällen abgewichen werden kann). Zudem 
ist beim „Radvorrang-Netz“ anzustreben, 
dass diese Infrastrukturen möglichst als 
selbstständig geführte Radwege mit einer 
baulichen Trennung (zumindest trennen-
der Grünstreifen) oder im kreisangehöri-
gen Raum auch auf einem dazu geeigne-
ten Wirtschaftswegenetz geführt werden. 
In diesem Zusammenhang fordert der 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen, einen 
Schwerpunkt der Radverkehrsförderung 
auf den kreisangehörigen Raum zu legen, 
da die Kategorie des „Radvorrang-Netzes“ 
insbesondere in diesem Raum das Rück-
grat des Radverkehrs bilden wird.

3. Intermodale Anbindung – 
Anschlüsse auf der ersten und 
letzten „Meile“ optimieren

Ein attraktiver Radverkehr erfordert eine 
intermodale Anbindung an andere Ver-
kehrsträger. Aufgrund der längeren Rei-
seweiten und teilweise auch topographi-
schen Bedingungen ist es im kreisangehö-
rigen Raum – anders als in vielen Ballungs-
räumen – notwendig, den Radverkehr in 
stärkerem Maße als Teil einer gesamten 
Reisekette zu betrachten. Deshalb sollten 
effektive und leicht zugängliche Umstei-
geoptionen zwischen den einzelnen Ver-
kehrsträgern ermöglicht werden. 

Bahnhöfe und andere wichtige Halte-
punkte des regionalen Nahverkehrs sollten 
durch eine geeignete Führung der Radwe-
ge zu diesen Bahnhöfen und Haltepunkten 
und entsprechende Abstellmöglichkeiten 
(Bike & Ride) an den Verkehrsträger Fahr-
rad angebunden werden. Im Hinblick auf 
die zunehmende Zahl höherwertiger Fahr-
räder und E-Bikes sollten bei den „Ver-
knüpfungs-Infrastrukturen“ abschließbare, 
saubere und ggf. (mit mobilen Applika-
tionen) vorbuchbare Abstellmöglichkeiten 
vorgehalten werden; in der Regel sollte 
es hierfür an exponierten „Verknüpfungs-
Infrastrukturen“ eine hinreichende Zahl 
von Abstellboxen geben. Entsprechende 
Verwendungsoptionen müssen sowohl die 
Finanzierungsinstrumente für den Radver-
kehr als auch für den ÖPNV/SPNV vorse-
hen.

Die Intermodalität sollte ferner die Anbin-

dung von Mitfahrerparkplätzen (Park & 
Bike), an denen ein Umstieg vom Fahrrad 
auf eine Mitfahrgelegenheit ermöglicht 
wird, umfassen. Zugleich sollten Mobil-
stationen an Bundes- oder Landesstraßen 
–  ggf. auch im Nahbereich von Autobahn-
ausfahrten – mit attraktiven und sicheren 
Abstellmöglichkeiten sowie einer ange-
messenen Zahl von Leihfahrrädern einge-
richtet werden, die den Umstieg vom Auto 
auf das Fahrrad für Fahrten in die Städte/
Ballungsräume ermöglichen. 

Bei allen Modellen der intermodalen 
Anbindung sollten Fahrpläne, Informatio-
nen über Verfügbarkeiten oder auch die 
Buchung der jeweiligen Angebote (ein-
schließlich der Buchung Abstellmöglichkei-
ten) digital verfügbar sein. 

4. „Smarte Routenführung“ 
– Wirtschaftswege und Neben-
straßen

Neben dem prioritären Auf- und Ausbau 
von Radvorrangnetzen und Radschnell-
verbindungen werden künftig auch 
neue Wege der Radverkehrsplanung zu 
beschreiten sein. Eine „smarte Routen-
führung“ sollte ein weiteres Standbein der 
Förderung des Radverkehrs im kreisange-
hörigen Raum bilden.

a) Smarte Routenführung über 
Wirtschaftswege

Die „smarte Routenführung“ umfasst 
insbesondere die Führung über ein beste-
hendes oder punktuell ertüchtigungsfä-
higes Wirtschaftswegenetz zwischen den 
Gemeinden und Ortslagen. Viele der im 
kreisangehörigen Raum bestehenden Wirt-
schaftswege können heute schon für Rad-
verkehrsverbindungen genutzt werden, bei 
anderen ist mit verhältnismäßig geringem 
Aufwand die Ertüchtigung zu einer Rad-
verkehrsverbindung möglich. Dies setzt 
zugleich eine entsprechende Beschilderung 
sowie die für die Sicherheit des Radverkeh-
res notwendigen straßenverkehrsrechtli-
chen Anordnungen einschließlich ange-
messener Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen für andere Verkehrsteilnehmer voraus, 
außerdem die Schaffung und den Erhalt 
einer dem Radverkehr angemessenen Stra-
ßenoberfläche und ggf. die Klärung von 
Eigentumsverhältnissen sowie eine Lösung 
für mögliche Überschneidungen mit einer 
landwirtschaftlichen Nutzung.

Durch eine solche Routenführung darf ins-
besondere Straßen.NRW nicht von seinen 

Pflichten als Baulastträger auch für den 
Radwegebau entbunden werden.

b) Smarte Routenführung über 
Nebenstraßen

Auch im Siedlungsbereich ist eine „smar-
te Routenführung“ denkbar, indem – wo 
möglich und aufgrund eines Vergleiches 
der Wegelängen sinnvoll – Radfahrende 
über weniger befahrene Nebenstraßen 
geführt werden. Häufig gibt es bereits 
jetzt parallel führende Nebenstraßen zu 
Hauptstraßen, die für eine ebenso schnel-
le und gleichzeitig sichere – und für die 
Radfahrenden oft angenehmere – Ver-
kehrsführung geeignet sind. Eine solche 
Wegführung über Nebenstraßen muss 
entsprechend beschildert sein, was eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h 
einschließt. Zugleich sollten die Auswei-
sung als Fahrradstraße geprüft und mög-
liche Gefahrenpunkte konsequent zugun-
sten des Radverkehrs ausgeräumt werden.

c) Ausrichtung der Förderins-
trumente

Bund und Land müssen ihre Förderinstru-
mentarien und -richtlinien für den Rad-
wegeausbau auf die Möglichkeiten der 
„smarten Routenführung“ und die Förder-
fähigkeit solcher Modelle ausrichten. Da es 
sich teilweise um neuartige Konzepte han-
delt, sollte parallel die wissenschaftliche 
Begleitung solcher Konzepte angestrebt 
werden.

5. Touristische Radnutzung – 
Synergien heben

Im Rahmen der Verkehrswende kann 
der Fahrradtourismus wichtige Funktio-
nen übernehmen. So kann er zu einem 
Werbe- und Gewöhnungseffekt auch für 
die alltägliche Fahrradnutzung führen. Als 
„sanfte“ Form der touristischen Erholung 
bietet er zudem eine qualitativ hochwer-
tige und ökologische Alternative zu Fern- 
und Flugreisen und die Infrastrukturen für 
den Fahrradtourismus können vielfach für 
den örtlichen bzw. regionalen Alltagsver-
kehr genutzt werden. 

Deshalb sollte bei Förderung und Ausbau 
der touristischen Radinfrastruktur immer 
auch die Möglichkeit einer Nutzbarkeit im 
örtlichen bzw. regionalen Alltagsverkehr 
mit geprüft und nach Möglichkeit plane-
risch umgesetzt werden. Förderprogramme 
für die touristische Fahrradnutzung und die 
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alltagsverkehrliche Fahrradnutzung sollten 
diesen Synergien und Wechselwirkungen 
Rechnung tragen.

6. Nutznießerinitiativen und 
Arbeitgeberbeteiligung 

Neben den Radfahrenden selbst sollten 
Initiativen zur Förderung des Radverkehrs 
auch die Nutznießer des Radverkehrs in 
den Fokus nehmen. Dies betrifft zum Bei-
spiel Arbeitgeber oder öffentliche Dienst-
herren, die von einer guten Erreichbarkeit 
mit dem Fahrrad profitieren. Job-Rad-
Systeme mit der Möglichkeit, Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern im Rahmen 
einer Entgeltumwandlung oder vergleich-
barer Anreizsysteme arbeitgeberseitig 
(hochwertige) Fahrräder zur Verfügung zu 
stellen, sollten ausgebaut und durch geeig-
nete steuerrechtliche Maßnahmen weiter 
gefördert werden. Zugleich sollten Bund 
und Land den Ausbau geeigneter und qua-
litativ angemessener Abstellmöglichkeiten 
am Arbeitsort finanziell unterstützen.

Die öffentliche Hand kann in diesem 
Zusammenhang eine Vorbildfunktion ein-
nehmen. Deshalb sollten im Landesbeam-
tenrecht und damit auch für den kommu-
nalen Bereich vergleichbare Möglichkeiten 
für Beamtinnen und Beamte eröffnet wer-
den.

Aber auch andere Nutznießer eines moder-
nen und effizienten Radverkehrs sollten in 
stärkerem Maße in Förderung und Unter-
stützung des Radverkehrs einbezogen wer-
den. Dies könnte zum Beispiel durch eine 
gezielte Einbindung der lokalen Gastro-
nomie und Hotellerie in Verleihsysteme 
oder die Aufstellung hochwertiger Einrich-
tungen für das Abstellen von Fahrrädern 
– insbesondere Auflademöglichkeiten und 
Abstellboxen für hochwertige E-Bikes – 
erfolgen (durch finanzielle Partizipation 
oder das Bereitstellen von Aufstellflächen 
etc.).

7. Straßenverkehrsrechtliche 
Vorgaben zur Unterstützung 
des Radverkehrs 

Das Straßenverkehrsrecht und insbesonde-
re die Straßenverkehrsordnung wirken sich 
erheblich auf die Attraktivität der Nahmobi-
lität und des Radverkehrs aus. Wenngleich 
das Land insoweit nicht zuständig ist, kommt 
ihm eine wichtige Rolle bei der Einwirkung 
auf gesetzgeberische Maßnahmen der Bun-
desebene zu, zumal Änderungen der Stra-

ßenverkehrsordnung nur mit Zustimmung 
des Bundesrates erfolgen können.

Wichtigstes Ziel sollte dabei die Steige-
rung der Sicherheit im Fahrradverkehr 
sein. Denn die Zahl der Fahrradfahrunfälle 
– auch mit tödlichem Ausgang – ist nicht 
zuletzt durch die zunehmende Zahl von 
E-Bikes deutlich gestiegen. Insbesondere 
folgende Maßnahmen zur Steigerung der 
Sicherheit im Fahrradverkehr kommen in 
Betracht: 

•  Die Möglichkeit zur erleichterten Fest-
setzung von Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen auf überörtlichen Straßen (70 
km/h oder im Einzelfall auch geringer), 
wenn auf diesen Straßenabschnitten mit 
einer größeren Zahl von Radverkehrs-
teilnehmern zu rechnen ist;

•  die Möglichkeit zur Einrichtung sog. 
Schutzstreifen außerorts (entsprechen-
de Markierungen für Radverkehr auf 
der Straße bei gleichzeitiger Beschrän-
kung der Geschwindigkeiten für den 
Pkw-Verkehr) bei geringer Verkehrs-
dichte (z. B. unter 2.000 Kfz/Tag und 
unter 100 Kfz/Stunde), gut einsehba-
rem Streckenverlauf, ausreichenden 
Mindestbreiten des Straßenkörpers 
und begleitenden Geschwindigkeitsre-
duktionen für Kraftfahrzeuge; in den 
Niederlanden wird dieses Modell bei 
weniger frequentierten Außerortsstra-
ßen (Gemeindestraßen oder kleineren 
Kreisstraßen vergleichbar) schon heute 
vielfach mit Erfolg praktiziert;

•  die Ermöglichung von kommunalen 
Radverkehrsplänen, in denen alle anord-
nungspflichtigen Radverkehrsführungen 
und ein Verkehrszeichenplan aufgeführt 
und abgestimmt werden, so dass die 
Straßenverkehrsbehörden Einzelanord-
nungen im Vollzug des Gesamtplans 
ohne weitere Prüfung treffen können;

•  die erleichterte Möglichkeit zur innerört-
lichen Ausweisung von Fahrradstraßen, 
wenn sie Bestandteil einer Radverkehrs-
Netzplanung sind;

•  die Möglichkeit zur innerörtlichen 
Begrenzung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit auf Tempo 30 km/h im 
Mischverkehr, wenn entlang von Fahr-
radrouten im Alltagsroutennetz und 
an touristischen Fahrradwegen sichere 
Radverkehrsführungen fehlen.

8. Planerische Hilfestellung für 
die kommunale Ebene sowie 
beschleunigte Planung und 
Umsetzung

a) Planerische Hilfestellung für 
die kommunale Ebene

Aufgrund ihrer unzureichenden finanzi-
ellen Ausstattung und des sich verschär-
fenden Fachkräftemangels verfügen viele 
Kommunen nicht über das benötigte Fach-
personal, um z. B. die komplexen Aufga-
ben einer zeitgemäßen Fahrradwegepla-
nung wahrzunehmen. 

Um dem entgegenzuwirken, könnten ent-
weder auf der Ebene einer Landeseinrich-
tung (Bezirksregierungen, Straßen.NRW) 
oder – bevorzugt – auf kommunaler Ebene 
„Planer- oder Spezialistenpools“ vorgehal-
ten werden, die bei Unterstützungsbedarf 
in Anspruch genommen werden könnten. 
Denkbar sind zudem kreisweite oder über-
kreisliche Netzwerke, auf die für bestimm-
te Planungs- und Ausführungsaufgaben 
zurückgegriffen werden kann. Aufgabe 
des Landes wäre es in diesem Kontext, 
eine entsprechende Rahmenfinanzierung 
sicherzustellen und personal- sowie verga-
be- und steuerrechtliche Gelingensbedin-
gungen zu gewährleisten.

Bei der Planung und baulichen Ausfüh-
rung von Radverkehrsinfrastrukturen ist 
zudem eine stärkere Digitalisierung gebo-
ten (Unterstützung durch eine dem Stand 
der Technik entsprechende Software etc.). 

b) Beschleunigte Planung und 
Umsetzung

Bei aller Bedeutung übergeordneter Pla-
nungsziele und planerischer Gesamtstra-
tegien sollte der Fokus auf eine möglichst 
schnelle und praxisnahe Umsetzung von 
Nahmobilitäts- und insbesondere von 
Radverkehrsinfrastrukturprojekten gelegt 
werden. Mit diesem Ziel sollten Planungs-
verfahren und –abläufe vereinfacht und 
beschleunigt werden. 

Die Einführung ggf. verbindlicher Pla-
nungsprozesse in einem Mehr-Ebenen-
Modell – der Bauleitplanung oder auch der 
Landes- und Regionalplanung vergleichbar 
– wird kritisch gesehen, da dann zu viele 
Ressourcen auf die Klärung planerischer 
Grundsatzfragen statt auf eine praxisorien-
tierte, fachbezogene Umsetzungsplanung 
verwendet werden müssten. Notwendige 
Ziele für die Nahmobilität und insbeson-
dere den Fahrradverkehr können ohne 
eine umfassende Leitplanung definiert 
werden, z. B. durch (in den Kreisen/vor 
Ort differenziert festzulegende) Ziele für 
den Modal-Split, durch rahmensetzende 
Pläne (Masterpläne, Zielplanungen) oder 
im Zuge eines Nahmobilitäts- und/oder 
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Radverkehrskonzepts – jeweils in Abhän-
gigkeit von den örtlichen Gegebenheiten. 
Auch eine Integration in Bebauungspläne 
könnte in geeigneten Fällen möglich sein. 
Hier sollte im Ergebnis ein Höchstmaß an 
planerischer Flexibilität bei den Kreisen, 
Städten und Gemeinden verbleiben.

c) Vereinfachungen des  
Planungsrechtes und der  
Planungsprozesse

Das geltende Planungsrecht erschwert und 
hemmt oftmals die Planung und den Aus-
bau neuer Radwege. Planungsprozesse für 
den Bau, Ausbau und die Instandhaltung 
von Radwegen – gleich welcher Kate-
gorie – müssen deshalb vereinfacht und 
beschleunigt werden:

•  Bau und Ausbau von Radwegen soll-
ten – soweit europarechtlich vertretbar 
– von den Anforderungen des Planfest-
stellungs- und Umweltverträglichkeits-
prüfungsrechts ausgenommen werden. 
Von Radverkehrswegen und Nebenan-
lagen gehen für den übrigen Verkehr 
und die Umwelt in aller Regel nicht sol-
che einschneidenden Beeinträchtigun-
gen aus, die ein formelles Planfeststel-
lungsverfahren oder eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung erfordern würden.

•  Zudem sollte den Kommunen die Mög-
lichkeit eröffnet werden, Planungen von 
Radverkehrswegen – gleich welcher 
Kategorie – im Wege der Bauleitpla-
nung durch entsprechende Ausweisun-
gen in Bebauungsplänen vornehmen zu 
können (ggf. im Einvernehmen mit dem 
jeweils zuständigen Träger der Straßen-
baulast).

•  Weiterhin sollte ermöglicht werden, bei 
Planung und Ausbau radverkehrlicher 
Infrastrukturen den gesamtgesellschaft-
lichen, umweltpolitischen Vorteil von 
Radverkehrsinfrastrukturen gegenüber 
anderen Belangen Privater und der All-
gemeinheit als Abwägungsbelang zu 
Gunsten der Radverkehrsinfrastruktur 
umfassend zu berücksichtigen. 

•  Der Erwerb von Grundstücken, die für 
den Bau und Ausbau von Radwegen 
jeglicher Kategorie benötigt werden, 
sollte erleichtert werden. In diesem 
Zusammenhang muss es vor allem 
auch eine Lösung für etwaige, aus der 
Verkehrssicherungspflicht erwachsen-
de Haftungsrisiken für (an Radwegen) 

anliegende Grundstückseigentümer von 
land- und forstwirtschaftlichen Grund-
stücken geben.

9. Verbesserte Kooperation mit 
Straßen.NRW

Überörtliche Träger der Straßenbaulast, 
namentlich Straßen.NRW, müssen zur 
umfassenden Kooperation mit den Kreisen, 
Städten und Gemeinden beim Bau, Ausbau 
und bei der Unterhaltung von Radwegen 
an Landes- oder Bundesstraßen angehal-
ten werden:

•  Denkbar wären ein ausdrückliches 
Abstimmungs- und Kooperationsgebot 
auf landesrechtlicher Ebene oder zumin-
dest im Aktionsplan zum Fahrrad- und 
Nahmobilitätsgesetz.

•  Eine weitere Möglichkeit wäre die 
Implementierung – und natürlich auch 
die entsprechende Kommunikation – 
von klaren Ansprechpartnerstrukturen 
bei Straßen.NRW im Sinne „einheitlicher 
Ansprechpartner“ für mit dem Radwe-
gebau befasste kommunale Planerin-
nen und Planer. Hierbei sollte gewähr-
leistet werden, dass es zumindest pro 
Kreis bzw. kreisfreier Stadt einen festen 
Ansprechpartner gibt, der die entspre-
chenden Anliegen intern bei Straßen.
NRW weitervermittelt. Die entspre-
chenden Kontaktdaten müssten sodann 
gegenüber den Kreisen und kreisfreien 
Städte kommuniziert werden.

•  Unabhängig von konkreten Problem-
stellungen sollte es auf regionaler Ebene 
regelmäßige Austausche und Informati-
onsveranstaltungen zwischen Straßen.
NRW, den kommunalen Baulastträgern, 
örtlichen/regionalen Vertreterinnen und 
Vertretern von Fahrradverbänden sowie 
bei Bedarf auch der kommunalen Spit-
zenverbände sowie der Arbeitsgemein-
schaft fußgänger- und fahrradfreund-
licher Städte, Gemeinden und Kreise 
(AGFS) geben.

•  Im beiderseitigen Einvernehmen sollten 
Aufgaben der Planung, des Baus und 
Ausbaus und der Unterhaltung von 
Radwegen in Bezug auf Straßen und 
Wege in der Baulast von Straßen.NRW 
im Wege von Kooperationsvereinbarun-
gen auf Kreise, Städte oder Gemeinden 
– gegen Kostenerstattung – übertragen 
werden können.

10. Task-Force  
„Hemmfaktoren“

In der kommunalen Praxis zeigen sich 
immer wieder planerische, verwaltungs- 
und förderrechtliche sowie faktische 
„Hemmfaktoren“ beim Bau bzw. Ausbau 
von Radwegen. Viele dieser „Hemmfakto-
ren“ sind erst im Rahmen voranschreiten-
der Planungsprozesse oder unter bestimm-
ten Rahmenbedingungen vor Ort erkenn-
bar:

•  Dazu zählt etwa die Schwierigkeit, 
Eigentümern Waldflächen für den 
Radwegebau als selbstständiger Rad-
weg entlang von kommunalen Straßen 
abzukaufen, da diese dann für Schäden 
durch waldbedingte Gefahren (Totholz, 
Sturmschäden) gegenüber Radfahren-
den in einer Haftung stehen würden 
(denkbare Lösungen wären hier z. B. die 
vertragliche Übernahme der Verkehrssi-
cherungspflicht).

•  Gleiches gilt bei der Nutzung von Wirt-
schaftswegen im Hinblick auf Haftungs-
risiken von anliegenden Landwirten 
wegen möglicher Verschmutzungen der 
Wege; auch hier kann das potentielle 
Haftungsrisiko einen Hemmfaktor bei 
der Akzeptanz der Nutzung von Wirt-
schaftswegen als Radverkehrsinfrastruk-
tur darstellen.

Um solche und weitere „Hemmfaktoren“ 
identifizieren, Lösungen erarbeiten und 
wirksam gegenüber den zuständigen Stel-
len vortragen zu können, sollte eine Task-
Force „Hemmfaktoren“ eingerichtet wer-
den, die aus Vertreterinnen und Vertretern 
des Landesverkehrsministeriums, von Stra-
ßen.NRW, der Radverkehrsverbände und 
der kommunalen Spitzenverbände sowie 
der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und 
fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden 
und Kreise (AGFS) besteht. Zugleich müs-
sen klare Ansprechpartnerstrukturen auf 
Seiten des Verkehrsministeriums geschaf-
fen werden, die die Lösungsvorschläge 
der Task-Force „Hemmfaktoren“ aufgreift 
und sich ihrer Umsetzung annimmt (ggf. 
im Austausch mit anderen Ressorts inner-
halb der Landesregierung oder gegenüber 
der Bundesebene).

EILDIENST LKT NRW
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Die Belehrung kann im Rhein-Kreis 
Neuss seit April 2022 niederschwellig 

rund um die Uhr an sieben Tagen in der 
Woche bequem über eine Internetverbin-
dung mit Smartphone oder Tablet abge-
rufen werden. Bislang war die kommunale 
Dienstleistung ausschließlich termin- bzw. 
ortsgebunden abrufbar. Ein Mehrwert ent-
steht nicht zuletzt mit Blick auf die immer 
noch grassierende Corona-Pandemie, die 
eine Präsenz-Belehrung lange Zeit ausge-
schlossen hat. 

Die App wurde am 31. Januar 2022 im 
Google PlayStore und am 01. April 2022 

im App Store von Apple veröffentlicht. 
Bereits nach wenigen Wochen war erkenn-
bar, dass die Anwendungssoftware ein 
Erfolg werden sollte. Bis Mitte April führte 
der Rhein-Kreis Neuss rund 150 Belehrun-
gen online durch. Fast alle nutzten dabei 
das Selfie-Ident-Verfahren. Bis Mitte April 
waren bei Android 346- und bei IOS 348 
App-Downloads zu verzeichnen.

Rechtlicher Hintergrund: Ansteckende 
Krankheiten können über Lebensmittel 
auf andere Menschen übertragen werden. 
Deshalb hat der Gesetzgeber vor einigen 
Jahren eine Erstbelehrung verankert. Diese 

behördliche Dienstleistung wird von den 
Gesundheitsämtern angeboten. Wer bei 
seiner Arbeit mit Lebensmitteln in Kontakt 
kommt oder Gegenstände wie Geschirr rei-
nigt, ist verpflichtet, maximal drei Monate 
vor Tätigkeitsbeginn an einer IfSG-Beleh-
rung teilzunehmen.

Über das neue Angebot wird nicht nur 
Verwaltungsaufwand abgebaut, sondern 
der Nutzer spart auch Geld: Während für 
die bisherige Lösung 25 Euro anfielen, 
hat das Neusser Kreisgesundheitsamt die 
Gebühren für die digitale Belehrung auf die 
rechtlich zulässige Mindestgebühr von 20 

Digitale Infektionsschutz-Belehrung: Rhein-Kreis Neuss hat 
App entwickelt 

Weniger Bürokratie, mehr Bürger-Service, Vorantreiben der digitalen Transformation, geringere Kosten und Zeiter-
sparnis für die Nutzer: Eine vom Rhein-Kreis Neuss entwickelte App erleichtert die behördliche Belehrung nach dem 
Infektionsschutzgesetz (IfSG). Die im Volksmund immer noch gerne als Gesundheitszeugnis bezeichnete Belehrung ist 
erforderlich für Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich im Bereich der Lebensmittelzubereitung, des -verkaufs oder 
in der Gastronomie tätig sind.

Stellten die neue App in der Lehrküche des Berufsbildungszentrums Grevenbroich vor: Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Produktver-
antwortliche Nadine Broisch (v. r.), IT-Dezernent Harald Vieten (3. v. l.) sowie Projektleiter Robert Ruß, Sebastian Heckhausen und 
CDO Jürgen Brings von der Stabsstelle Digitalisierung.
  Quelle: A. Baum / Rhein-Kreis Neuss
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Euro gesenkt. Der geringere Aufwand wird 
also an die Kunden weitergegeben. 

Darüber hinaus haben die App-Entwickler 
beim Rhein-Kreis Neuss das ehrenamt-
liche Engagement im Blick gehabt, bei-
spielsweise in Schulen, Altenheimen oder 
Vereinen. Dieses Engagement galt es zu 
stärken. Deshalb erhalten ehrenamtlich 
Tätige über einen Gutscheincode günstige-
re Konditionen. Ein Beispiel: Eine Mutter, 
die ehrenamtlich als Köchin für den OGS-
Mittagstisch in der Schule ihres Sohnes ein 
Gesundheitszeugnis benötigt, zahlt über 
die App lediglich 6 Euro. Den erforderli-
chen Code kann die Schule direkt beim 
Kreisgesundheitsamt anfordern.  

Die digitale Dienstleistung mit Belehrungs-
Video wird in sieben Sprachen angeboten. 
Neben Deutsch, Englisch, Französisch, Ita-
lienisch, Arabisch, Türkisch und Russisch 
wird in Zukunft auch die ukrainische Spra-
che vertreten sein. Damit berücksichtigt 
der Rhein-Kreis Neuss, dass insbesondere 
in der Gastronomie viele Menschen mit 
Migrationshintergrund tätig sind. Sie kön-
nen die App ohne Sprachbarriere nutzen. 

Zentraler Baustein der Applikation ist ein 
Erklär-Video. Der Film vermittelt unter 
anderem Informationen zum Umgang mit 
Lebensmitteln, den Rechten und Pflichten 
aus dem Infektionsschutzgesetz und dem 
eigenen Verhalten bei einer Erkrankung. 
Zwischen den einzelnen Kapiteln wird 
der Lernerfolg durch ein einfaches Quiz 
gesichert, das richtig beantwortet werden 
muss, um den nächsten Videoabschnitt 
freizuschalten.

Die App kann von allen volljährigen Per-
sonen mit Wohnsitz im Rhein-Kreis Neuss 
genutzt werden und ist für Apple- und 
Android-Endgeräte unter dem Suchbegriff 

„IfSG-Belehrung“ in den Stores kostenlos 
erhältlich. 

Mit der App bietet der Rhein-Kreis Neuss 
mehr Kundenservice für jährlich rund 7.000 
Kunden des Gesundheitsamtes. Der neue 
mobile Dienst knüpft an die stark nachge-
fragten Apps zu Straßenverkehrsamt, Ret-
tungsdienst und Pflegefinder. Auch diese 
innovativen Dienste sind im Digitallabor 
der Neusser Kreisverwaltung entstanden. 
Landrat Hans-Jürgen Petrauschke sieht 
den Rhein-Kreis hier als „Vorreiter“. 

Der zuständige IT-Dezernent Harald Vieten 
ist ferner davon überzeugt, dass die digi-
tale Form der Infektionsschutz-Belehrung 
Vorbild sein kann für weitere Gesundheits-
ämter in Deutschland, weil sie Bürger und 
Verwaltung gleichermaßen entlastet. Vie-
ten geht hier von einer großen kommuna-
len Nachfrage aus. 

Rund zwei Jahre lang hat die Stabsstel-
le Digitalisierung beim Rhein-Kreis Neuss 
gemeinsam mit dem Gesundheitsamt die 
App entwickelt und das Projekt nun – trotz 
pandemiebedingter Erschwernisse – an 
die Öffentlichkeit gebracht. Die Idee zu 
einer digitalen bürgerfreundlichen Lösung 
stammt dabei vom ehemaligen Leiter 
des Neusser Kreisgesundheitsamtes, Dr. 
Michael Dörr, der mittlerweile im Ruhe-
stand ist.  

Chief Digital Officer Jürgen Brings und 
sein Team haben das digitale Potenzial der 
Gesundheitsbelehrung erkannt und sich 
mit einem interdisziplinären Team monate-
lang in die Thematik eingebarbeitet. Man-
che Schwierigkeit tat sich dabei auf, bei-
spielsweise die adäquate Berücksichtigung 
des Themas Datenschutz. Darüber hinaus 
gab es rechtliche Hürden. Die damalige 
Rechtslage verlangte zwingend eine Beleh-
rung im persönlichen Kontakt. Erst eine 
Änderung des Infektionsschutzgesetzes, 
die der Rhein-Kreis Neuss beim Bundes-
gesundheitsministerium angestoßen hatte, 
machte im März 2020 den Weg frei für 
zeitgemäße moderne Belehrungsformate.  

Das Digitallabor des Rhein-Kreises Neuss 
hat neben der Identifikation per Online-
Personalausweis auch eine Selfie-Identifi-
zierung entwickelt. Hierbei fotografieren 
die Nutzer sich selbst und ihren Personal-
ausweis ab, um dem Gesundheitsamt vor 
Ausstellung des Belehrungszeugnisses eine 
Identifikationsprüfung zu ermöglichen. 
Damit bietet der Rhein-Kreis Neuss eine 
niederschwellige Alternative an. Auf diese 
Weise kann der gesamte Belehrungspro-
zess vom Identitätsnachweis bis zur elek-
tronischen Bezahlung digitalisiert ablaufen. 

Wer die Belehrung absolviert hat, erhält 
die Bescheinigung, sobald er die Gebühr 
im angebotenen E-Payment-Verfahren 
beglichen hat. 

Bezüglich des Films hat der Rhein-Kreis 
Neuss mit dem Land Niedersachsen zusam-
mengearbeitet. Das Land Niedersachsen 
hat laut Onlinezugangsgesetz den offizi-
ellen Auftrag für die Verwaltungsleistung 
„Infektionsschutz-Belehrung“. Seinerzeit 
kam die Einladung seitens der nieder-
sächsischen Landesverwaltung. Bis an die 
Leine hatte sich herumgesprochen, dass 
der Rhein-Kreis über eine digitale Expertise 
verfügt und im Thema drin ist. Der gemein-
same Nenner in der Zusammenarbeit war 
schließlich der Film, berichtet Chief Digi-
tal Officer Jürgen Brings aus den Gesprä-
chen in Hannover. Daher findet das vom 
Rhein-Kreis produzierte Erklär-Video auch 
im neuen EfA-Dienst des Landes Nieders-
achsen Verwendung. EfA bedeutet „Einer 
für Alle“ und meint die Bündelung von 
digitaler Verwaltungsleistung zum Nutzen 
für die Bürgerinnen und Bürger über das 
jeweilige Bundesland hinaus.  

Im Zuge der Digitalisierungs-Offensive 
verzichtet der Rhein-Kreis Neuss nicht auf 
die bisherigen Wege zur IfSG-Belehrung. 
Weiterhin angeboten werden die Online-
Belehrung über das kreiseigene Techno-
logiezentrum Glehn (TZG). Eine Hygiene-
Belehrung nach dem Infektionsschutz-
gesetz hatte der Rhein-Kreis im Sommer 
2018 als Modellprojekt eingeführt und 
im TZG angesiedelt. Binnen zwei Jahren 
haben 10.000 Online-Belehrungen statt-
gefunden. Auch die analoge Welt wird 
künftig nicht ausgeblendet: Auf Wunsch 
gibt es nach wie vor Belehrungstermine 
in Präsenz, sobald die Corona-Pandemie 
dies wieder zulässt. Parallel ist die Stabstel-
le Digitalisierung beim Rhein-Kreis Neuss 
dabei, die App weiterzuentwickeln. Ziel 
ist, das Angebot auch für Minderjährige 
zur Verfügung zu stellen. Dann könnten 
beispielsweise Schüler für ein Praktikum 
in der Lebensmittelbranche die zwingend 
notwendige Belehrung übers Handy steu-
ern. Das Digitallabor arbeitet mit Hoch-
druck daran, dass diese junge Zielgruppe 
so schnell wie möglich von der App profi-
tieren kann.

Mehr Informationen zur digitalen Infek-
tionsschutz-Belehrung beim Rhein-Kreis 
Neuss gibt es unter diesem Link: http://
onelink.to/ifsg
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Der Wunsch nach einem selbstbe-
stimmten und würdevollen Leben 

im gewohnten Lebensumfeld ist für viele 
ältere Menschen maßgeblich. Auch bei 
Krankheit, Behinderung oder altersbe-
dingten Einschränkungen möchten die 
meisten Menschen solange wie möglich 
in ihrem Zuhause bleiben, möglichst bis 
zum Lebensende. Um dies zu ermögli-
chen, müssen Bedingungen geschaffen 
werden, damit diese Personengruppen 
in ihrer eigenen Häuslichkeit bleiben und 
selbstbestimmt leben können. Eine zen-
trale Rolle spielt hierfür die Gestaltung 
von quartiersnahen Angeboten bzw. der 
Versorgungslandschaft, sodass der Blick 
auf die Handlungsebene des Sozialraums 
(Sozialplanung) notwendig ist. 

Bürgerinnen und Bürger profitieren vor 
allem dann von Maßnahmen, wenn sie 
bedarfsorientiert geplant werden und 
Hilfestrukturen ineinander greifen. Eine 
bedarfsgerechte Fallarbeit (Case Manage-
ment) muss sich in die bestehende Hilfs-
landschaft integrieren können. Es bedarf 
daher im ersten Schritt einer guten Ver-
netzung der Akteure eines Sozialraums. 
Erst wenn Versorgerinnen und Versorger 
einander kennen und miteinander koope-
rieren, ist mit einem funktionierenden 
Schnittstellenmanagement (Care Manage-
ment) die Grundlage für gute Fallarbeit am 
Einzelfall gegeben. In diesem Sinne kann 
die Entwicklung und Koordination von 
Kooperationen in Form von Netzwerken 
und die Weiterentwicklung der ortsnahen 
Infrastruktur als zentrale kommunale Auf-
gabe gesehen werden. 

Die kommunale Pflege- und Sozialraum-
planung umfasst Maßnahmen wie die 
Entwicklung und Koordination von Pfle-
genetzwerken, die Weiterentwicklung 
der ortsnahen Infrastruktur auf Basis von 
Daten aus einer Sozialraumdatenbank 

und die Durchführung präventiver Haus-
besuche im Sozialraum. Mit einem inte-
grierten Handlungsansatz und der engen 
Vernetzung mit anderen Fachbereichen 
werden die verschiedenen Lebenswelten 
älterer und hilfebedürftiger Menschen in 
den Blick genommen und Lösungsansätze 
auf verschiedenen Ebenen entwickelt. Mit 
dem Aufbau regionaler Pflegenetzwerke 
sollen lokale Strukturen gestärkt und den 
Versorgenden vor Ort eine Stimme gege-
ben werden, um die anstehenden Heraus-
forderungen in guter Zusammenarbeit zu 
bewältigen und für die Zukunft zu planen. 

Die Netzwerke sind darauf ausgerichtet, 
die institutionelle Zergliederung von pfle-
gerischen Angeboten in Lippe zu überwin-
den und werden dabei als Steuerungs- und 
Koordinierungsinstrument gesehen, das 
alle Akteure partizipativ und interaktiv zur 

Zusammenarbeit einlädt. Die Netzwerke 
sollen die Möglichkeit bieten, Ressourcen 
zu bündeln, Kapazitäten zu verknüpfen 
und das Leistungsspektrum der Anbieten-
den zu erweitern, ohne dass die Selbst-
ständigkeit verloren geht. Im Fokus steht 
eine systematische Herangehensweise, um 
neue Ideen zu entwickeln und eine inter-
disziplinären Denk- und Arbeitskultur zu 
generieren. Ziel ist es, Dienstleistungsnetz-
werke aufzubauen, in denen gemeinsame 
Leistungen für die Bürgerinnen und Bür-
gern erbracht werden, die man als alleinige 
Dienstleistende nicht erbringen kann. 

Ein weiteres Element der Pflege- und Sozi-
alraumentwicklung ist die Pflegebedarfs-
planung. Im Rahmen der Pflegebedarfspla-
nung werden demografische Entwicklun-
gen der Kommunen ins Verhältnis zu pfle-
gerischen Angeboten gesetzt. Damit soll 

Lebenslagen von älteren und hilfebedürftigen Menschen 
verbessern – Quartiersentwicklung als möglicher Handlungs-
ansatz 

Wenn es um die Bewältigung des demografischen Wandels und den steigenden Pflegebedarf in der Bevölkerung geht, 
rücken zunehmend Kommunalverwaltungen in den Fokus. Auch der Kreis Lippe möchte mit verschiedenen Maßnah-
men eine zukunftsorientierte Alters- und Pflegepolitik sicherstellen. Mit der Quartiersentwicklung hat der Kreis auf 
kommunaler Ebene ein Arbeitsfeld geschaffen mit dem Ziel, die Grenzen der traditionellen Altenhilfeplanung zu über-
winden und die Aufrechterhaltung aller Lebensgrundlagen im Alter zu fördern. Durch konkrete Empfehlungen und 
Maßnahmen sollen Prozesse angestoßen werden, um die Lebensverhältnisse älterer und/oder pflegebedürftigen Men-
schen zu verbessern.

Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Pflege- und Sozialraumentwicklung.
 Quelle: Kreis Lippe
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Dienstleistender wie der Pflegestützpunkt 
involviert. Somit können niederschwel-
lig Bedarfe identifiziert werden und der 
Zugang zu Angeboten und Leistungen 
aufgezeigt werden.

Bei den beschriebenen Maßnahmen han-
delt es sich um verschiedene Ansätze, die 
miteinander verschränkt und durch wei-
tere Maßnahmen ergänzend wirken. Das 
Ziel einer bedarfsorientierten Alters- und 
Pflegepolitik ist ein zeitintensiver Prozess, 
welcher mittel- bis langfristig seine Wir-
kung entfaltet. Demgegenüber stehen 
die Erwartungen, schnelle Ergebnisse und 
Lösungen zur präsentieren. Die Auswei-
tung der Berichterstattung hat den Vorteil, 
Ergebnisse und Handlungsempfehlun-
gen nach außen sichtbar und transparent 
zu machen, für Bürgerinnen und Bürger 
können darüber hinaus neue Formen der 
Beteiligung geschaffen werden.

Die Kommunalverwaltung kann als wett-
bewerbslose Instanz die sektorenübergrei-
fende Zusammenarbeit fördern und eine 
integrierte Steuerung von Maßnahmen 
koordinieren. Die Zunahme pflegebedürf-
tiger, älterer und ärmerer Menschen sowie 
die geringer zur Verfügung stehenden 
Ressourcen wie Familiale Pflege und sor-
gende Gemeinschaften sowie Landflucht 
bedeuten, dass auch eine Kommune ihr 
strategisches Handeln auf die sich verän-
dernde Bevölkerung ausrichten muss. Die 
Vergrößerung des sozialen Gefälles und 
Altersarmut bedeutet auch eine deutliche 
Steigerung von Sozialtransferleistungen 
und einer damit einhergehenden Belastung 
der kommunalen Haushalte. Es ist notwen-
dig, sich von dem Verständnis einer klassi-
schen Verwaltung zu lösen und sich mehr 
als Dienstleister und Gestalter gegenüber 
einer alternden Bevölkerung zu sehen. 
Letztendlich gilt es, durch Mitgestaltung 
der Versorgungslandschaft den Benefit für 
die Bürgerinnen und Bürger zu fokussie-
ren und offene Partizipationsprozesse zu 
ermöglichen, um Sozialräume ihren jewei-
ligen Bedarfen entsprechend zu gestalten. 

EILDIENST LKT NRW
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einer unkontrollierten Entwicklung neuer 
stationärer Pflegeplätze entgegengewirkt 
werden und die Investitionskostenförde-
rung bei fehlender Bedarfsbestätigung 
entfallen. Die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen, um eine verbindliche Pflegebe-
darfsplanung durchzuführen, sind im §7 
des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-
Westfalen beschrieben. Die Pflegebedarfs-
planung ist eng mit der Quartiersentwick-
lung verknüpft. Aus der Kommunalpoli-
tik gibt es inzwischen Forderungen, das 
Berichtswesen der Pflegebedarfsplanung 
für den Kreis Lippe auszuweiten und ein 
„Addon“ zum Pflegebedarfsplan zu ent-
wickeln. Dieses soll weitgehend den Ansatz 
einer Integrierten Sozialraumplanung ver-
folgen und dabei die Lebenssituation von 
Seniorinnen und Senioren bzw. Menschen 
im Alter in einem ausgewählten Sozial-
raum aus verschiedenen Perspektiven 
beleuchten. Mit dem Projekt Sozialräumli-
ches Präventionsmonitoring (SPM) hat der 
Kreis Lippe ein solches Vorhaben bereits in 
Horn-Bad Meinberg exemplarisch für die 
Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen 
durchgeführt.

Die Quartiersentwicklung hat ergänzend 
eine Datenbank entwickelt, in der Daten 
der Pflegebedarfsplanung zusammenge-
führt werden. Hinzugezogen wurden wei-
tere Datenquellen wie z.B. IT.NRW, PfAD.
wtg und kreisinterne Daten. So werden 
Informationen zu den lippischen Kommu-

nen in einem System gebündelt und mit-
einander verknüpft. Diese Datengrundlage 
stellt ein Monitoring- und Steuerungsin-
strument dar, das insbesondere für kom-
plexe Maßnahmen wie z.B. eine integrierte 
sozialraumorientierte Entwicklungsplanung 
Anwendung finden kann. Die Datenbank 
kann kommunenscharf und kommunen-
vergleichend Daten zur Bevölkerungsent-
wicklung und -prognose darstellen. Des 
Weiteren können Haushaltsdaten und 
Ausgaben von Sozialtransferleistungen 
dargestellt werden. Ebenfalls enthält die 
Datenbank aktuelle Zahlen zu der Versor-
gungsquote oder der (teil-) stationären und 
ambulanten Auslastung von pflegerischen 
Anbietenden in Lippe. Diese statistische 
Grundlage ermöglicht Monitoringprozes-
se für verschiedene Sozial- und Zeiträu-
me. Darüber hinaus werden für den Kreis 
Lippe in unterschiedlichen Institutionen 
und Ämtern Daten gewonnen, die zusätz-
lich für einen systematischen Vergleich von 
Kommunen genutzt werden können. Auf 
lange Sicht ist eine Ausweitung der Daten-
grundlage auf weitere bereits vorliegende, 
aber in der Quartiersentwicklung noch 
nicht verwendete Daten geplant.

Als weiterer Baustein zur Gestaltung der 
Versorgungslandschaft setzt der Kreis 
Lippe präventive Hausbesuche ein. Mit 
dem Senioreninformationsdienst (SinfoL) 
koordiniert der Kreis seit 2016 Hausbe-
suche bei Menschen ab 75 Jahren. Dabei 
hervorzuheben ist, dass dadurch auch 
besonders vulnerable Gruppen wie Men-
schen mit Mobilitätseinschränkungen, mit 
Migrationsgeschichte oder armutsgefähr-
dete Menschen erreicht werden, da sich 
der zugehende Ansatz von der klassischen 
Komm-Struktur deutlich unterscheidet. 
Die Besuche selbst werden von geschulten 
Ehrenamtlichen vor Ort durchgeführt. Im 
Rahmen des Besuchs findet eine allgemei-
ne Beratung statt, bei der ein Ordner mit 
Informationen zu Freizeit- und Kulturan-
geboten, haushaltsnahen Hilfeleistungen 
und rechtlichen und finanziellen Fragestel-
lungen ausgehändigt wird. Parallel werden 
Informationen zur Lebenslage der älteren 
Menschen in einem kurzen Protokoll doku-
mentiert, die wiederum durch den Kreis 
ausgewertet werden. Besteht ein erhöhter 
Beratungsbedarf, wird ein professioneller 
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Konkret machen rund 367.000 Hekt-
ar landwirtschaftlich genutzte Fläche 

61 Prozent der gesamten Flächen des 
Münsterlandes aus. Der Anteil ökologisch 
bewirtschafteter Fläche ist mit zwei Pro-
zent allerdings noch sehr gering. Daher 
wird die Förderung der ökologischen Land-
wirtschaft in den nächsten Jahren für das 
Münsterland von besonderer Bedeutung 
sein, nicht zuletzt, um einen Beitrag zum 
Erreichen der Ziele von Bund (30 Prozent 
ökologisch bewirtschaftete Fläche bis 
2030) und Land NRW (20 Prozent) zu lei-
sten.

Die Stadt Münster sowie die Kreise Bor-
ken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf 
haben sich daher unter Federführung der 
regionalen Management-Organisation 
Münsterland e.V. an dem Landes-Wett-
bewerb „Öko-Modellregionen in Nord-
rhein-Westfalen“ beteiligt und Ende März 
gab das NRW-Landwirtschaftsministerium 
bekannt, dass die Region Münsterland als 
Öko-Modellregion ausgewählt wurde. Sie 
ist damit nunmehr Teil des Öko-Modellre-
gionen-Netzwerks.
 

Ziel der Öko-Modellregionen

Das übergeordnete Ziel der Öko-Modellre-
gionen ist die Erhöhung des Anteils ökolo-
gisch bewirtschafteter Flächen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, sollen im Rahmen der 
Öko-Modellregion regionale Absatzpo-
tenziale ausgebaut werden. In Nordrhein-
Westfalen steht daher die Erweiterung 
und stärkere Vernetzung von Verarbei-
tungs- und Vermarktungsmöglichkeiten 
im Fokus, etwa im Lebensmittelhandwerk, 
im Handel, in der Gastronomie oder in 
öffentlichen Kantinen. Durch eine besse-
re Erschließung regionaler Absatzpotenti-
ale soll das Interesse an einer Umstellung 
der Landwirtschaft und damit langfristig 
der Anteil an ökologisch bewirtschafteter 
Fläche in Nordrhein-Westfalen steigen. 

Das Münsterland wird Öko-Modellregion –  
NRW-Förderung stärkt den Ausbau des Öko-Landbaus 

Die Landwirtschaft spielt im Münsterland eine wichtige Rolle. Sie hat nicht nur die Münsterländer Parklandschaft 
geprägt, in der heute sowohl Einheimische als auch Touristinnen und Touristen zwischen Wiesen, Weiden, Feldern 
und Wäldern mit dem Fahrrad unterwegs sind, sondern ist auch eng mit der Bevölkerung, vor allem mit der Mentalität 
der Menschen im Münsterland, verwoben. Besonders bedeutsam: Die Landwirtschaft gestaltet das Gesicht der Region 
maßgeblich mit. Sie steht für Versorgung, die moderne Produktion von Grundnahrungsmitteln, und auch für Verbun-
denheit mit der Natur und Liebe zur Heimat.

Die Landschaft im Münsterland ist von Feldern, Wäldern, Wiesen und Hecken geprägt. 
  Quelle: Münsterland e.V./Philipp Fölting

Anreize für die Landwirtschaft schaffen.  Quelle: Münsterland e.V.
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len als Region dazu beitragen, die starke 
Landwirtschaft und das breite Ernährungs-
handwerk zu erhalten. Über die gemein-
sam abgestimmten Aktivitäten im Rahmen 
der Öko-Modellregion Münsterland för-
dern wir abermals auch den Klima- und 
Umweltschutz, die Biodiversität und das 
Tierwohl.“ Zum Ernährungshandwerk 
gehören beispielsweise Berufsfelder in den 
Bereichen Bäckerei, Konditorei, Fleischerei 
sowie Brauerei.

Konkrete Vorhaben –  
weil regional nicht egal ist! 

Das Münsterland fokussiert sich als Öko-
Modellregion auf drei Bereiche:

1. Erhöhung des Bio-Anteils in der Außer-
Haus-Versorgung
Insbesondere Unternehmen sowie Kanti-
nen werden hier in den Blick genommen. 
Ziel ist, sie für den Einsatz und das Kochen 
mit Bio-Lebensmitteln zu begeistern und 
stärker mit regionalen Bio-Produzenten 
in Kontakt zu bringen. Bei verschiede-
nen Veranstaltungsformaten sollen Best-
Practice-Beispiele aus dem Münsterland 
vorgestellt sowie Rezepte erprobt und 
ausgetauscht werden, die mit regionalen 
Bio-Lebensmitteln umzusetzen sind.

2. Erweiterung und Stärkung des Vertriebs 
von Bio-Lebensmitteln
Um die Absatzmärkte für Bio-Produkte 
zu erweitern, sollen Bio-Regionalregale 
für den stationären und digitalen Handel 
entwickelt werden, in denen ausschließlich 
Bio-Produkte aus dem Münsterland ange-
boten werden. Sie können zum Beispiel im 
Bio-Fachhandel stehen, im klassischen Ein-
zelhandel oder im Unverpackt-, Dorf- oder 
Hofladen. Gerade durch Letztere wäre es 
möglich, die Verfügbarkeit von regionalen 
Bioprodukten insbesondere im ländlichen 
Raum zu stärken.

3. Identifizierung und Schließung von 
Lücken in der regionalen Bio-Wertschöp-
fungskette 
Die Bio-Wertschöpfungskette umfasst alle 
Schritte vom Anbau der Produkte über die 
Verarbeitung und den Vertrieb im Groß- 
und Einzelhandel oder die Gastronomie 
bis zum Konsum. Lücken ergeben sich, 
wenn beispielsweise ökologischer Anbau 
aufgrund fehlender Weiterverarbeitungs-
kapazitäten nicht ausgebaut werden kann 
oder Ernte- beziehungsweise Produktions-
mengen nicht ausreichen, um für große 
Bio-Lebensmittelproduzenten interessant 
zu werden. 

Darüber hinaus sollen Verbraucherinnen 
und Verbraucher miteinbezogen und für 
regionalökologische Themen sensibilisiert 
werden. 

2021 hatte das NRW-Landwirtschaftsmini-
sterium zum ersten Mal den Wettbewerb 
ausgerufen. Den Zuschlag erhielten die drei 
Regionen „Bergisches RheinLand“, „Kul-
turland Kreis Höxter“ und „Niederrhein“. 
Ende 2021 folgte der zweite Wettbewerbs-
Aufruf, bei dem nun neben dem Münster-
land auch die Region Minden-Lübbecke 
ausgewählt wurde. Damit wächst das 
Netzwerk auf fünf Öko-Modellregionen.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem 
münsterlandweiten Ansatz erfolgreich 
waren und nunmehr unterstützt vom 
Land NRW das Betreiben der regiona-
len Land- und Ernährungswirtschaft nach 
ökologischen Maßstäben voranbringen 
können“, sagt Klaus Ehling, Vorstand des 
Münsterland e.V. Auch die Landräte der 
Münsterlandkreise Dr. Kai Zwicker (Kreis 
Borken), Dr. Christian Schulze Pellengahr 
(Kreis Coesfeld), Dr. Martin Sommer (Kreis 
Steinfurt), Dr. Olaf Gericke (Kreis Waren-
dorf) sowie Münsters Oberbürgermeister 
Markus Lewe freuen sich über den Erfolg 
der gemeinsamen Bewerbung: „Wir wol-
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Die Gerste keimt.  Quelle: Münsterland e.V.
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der Menschen auch in Zukunft sichert und 
verbessert.

Der Ausbau des Öko-Landbaus beflügelt 
diesen Ruf und stärkt die Marke Münster-
land. Denn er trägt zum guten Leben bei 
und sorgt nachhaltig und mit Weitblick 
dafür, dass die Menschen auch künftig gut 
in der Region leben können. Diese Bot-
schaft kann im Rahmen der Öko-Modell-
region durch authentische und spannende 
Personen und Geschichten transportiert 
werden. Dabei geht es nicht um die Wer-
bung für ein konkretes Angebot oder Pro-
dukt, sondern um die Köpfe, Produktions-
wege, Unternehmensgeschichten, Philoso-
phien und die Verankerung im regionalen 
Raum. Auch der Anschluss an Leitprojekte 
der Region ist sinnvoll, wie etwa die Ver-
knüpfung mit dem Thema Picknick, das für 
Naturverbundenheit und die Lebensquali-
tät der Region steht und sich gut mit öko-
logischregional erzeugten Lebensmitteln 
verbinden lässt.

Ausblick

Nach der Auswahl des Münsterlandes im 
Wettbewerbsverfahren zur Öko-Modellre-
gion steht nun die formale Antragsstellung 
an. Die Projektpartner erarbeiten hierzu 
ein gemeinsames Feinkonzept. Das Land 
wird bis zu 80 Prozent der Kosten tragen 
zur Umsetzung der eingereichten Konzep-
te für ein Öko-Regionalmanagement über 
eine Laufzeit von zunächst bis zu drei Jah-
ren und maximal 80.000 Euro pro Region 
und Jahr.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2022  83.10.00.3

Die Wege, um diese Ziele zu erreichen, sind 
vielfältig: Entsprechende Akteure in der 
Region müssen stärker und breiter vernetzt 
werden. Um den überwiegend konventio-
nellen Erzeugerbetrieben eine zukunftsfä-
hige Perspektive für die ökologische Land-
wirtschaft zu bieten, müssen Anreize auf 
der Nachfrageseite geschaffen werden. 
Verbraucherinnen und Verbraucher sollen 
angesprochen und für das Thema der öko-
logischregionalen Lebensmittelerzeugung, 
-produktion sowie -verwertung sensibi-
lisiert werden – ein verstärkter Erzeuger-
Verbraucher-Dialog ist dabei essenziell. 

Öko-Modellregion stärkt die 
Regionalmarke

Das Münsterland genießt den Ruf einer 
hochwertigen Naherholungs-, Urlaubs- 
und Genussregion. Mit dem Claim „MÜN-
STERLAND. DAS GUTE LEBEN“ der Marke 
Münsterland geht das Versprechen einher, 
dass sich die Region gemeinsam und tat-
kräftig für das gute Leben heute und mor-
gen in der Stadt und auf dem Land stark 
macht und damit die hohe Lebensqualität 

EILDIENST 6/2022  Im Fokus

 Ziel: Neue Absatzwege für Bioprodukte.  Quelle: Münsterland e.V.

Direktvermarktung über den Hofladen.  Quelle: Münsterland e.V./Romana Dombrowski
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Fachausschuss der NRW-
Kreise warnt vor Engpäs-
sen im Jugendbereich

Pressemitteilung vom 6. Mai 2022

Der Jugendausschuss des Landkreistags 
NRW hat sich mit der Integration von Kin-
dern aus der Ukraine befasst. Große Sor-
gen bereiten den kommunalen Fachleuten 
die Engpässe in der Kindertagesbetreuung 
und anderen Bereichen des Jugend- und 
Sozialwesens.
Mehr als 130.000 Kriegsvertriebene aus 
der Ukraine haben inzwischen Zuflucht 
in Nordrhein-Westfalen gefunden. Der 
größte Teil davon sind Frauen und Kin-
der. In der heutigen Sitzung des Jugend-
ausschusses des Landkreistags NRW (LKT 
NRW) befassten sich die Fachleute der 
Kreise daher mit dringenden Fragen zur 
Versorgung und Integration gerade der 
jungen Geflüchteten vor Ort. „Nach der 
Unterbringung und ersten Versorgung 
muss jetzt die Integration der Kinder und 
Jugendlichen vorangetrieben werden“, 
sagte der Ausschussvorsitzende, Landrat 
Dr. Christian Schulze Pellengahr (Kreis 
Coesfeld). Viele hätten bereits einen Kita- 
oder Schulplatz erhalten.
Doch die Aufnahme der jungen Geflüch-
teten in Kita und Schule stellt die Kom-
munen auch vor Herausforderungen. 
Sorge bereitete dem Fachgremium, dass 
es wegen des ohnehin großen Personal-
mangels und fehlender Räumlichkeiten 
vielerorts zu Engpässen in der Kinderta-
gesbetreuung kommen könnte.
Bekanntlich sind auf dem Arbeitsmarkt 
pädagogische Fachkräfte kaum vorhan-
den. Vor allem die neuen Anforderungen 
im Bereich des Kinderschutzes, Kita- und 
Ganztagsausbau sowie in vielen weiteren 
Sektoren stellen die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber im Jugend- und Sozialbereich 
ganz allgemein vor große Herausforde-
rungen bei der Suche nach geeignetem 
Personal.
„Wir sehen die neue Landesregierung – 
von wem auch immer sie gebildet wird – in 
der Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass das 
aufgrund zahlreicher Gesetzesänderungen 
in den vergangenen Jahren nun notwen-
dige Personal auch verfügbar wird. Hierzu 
müssen schnell neue Konzepte entwickelt, 
Ausbildungskapazitäten geschaffen sowie 

Prüfungs- und Studienordnungen ange-
passt werden. Auch unkonventionelle 
Wege, wie etwa die Umschulung von 
Personen, die schon viele Jahre im Berufs-
leben stehen, denen aber gewisse Vor-
aussetzungen fehlen, müssen beschritten 
werden“, betonte Dr. Schulze Pellengahr. 
So fehlt es beispielsweise im Rahmen der 
praxisintegrierten Ausbildung zur Kinder-
pflegerin bzw. Kinderpfleger an nötigen 
Ausbildungsstellen in den entsprechenden 
Einrichtungen.

Gestaltungsspielräume der 
Kreise stärken und dauer-
haft sichern

Presseerklärung vom 2. Mai 2022

Die Kreise in Nordrhein-Westfalen fordern 
zur Landtagswahl am 15. Mai 2022, dass 
in der neuen Legislaturperiode die Hand-
lungsfelder des kreisangehörigen Raums 
gestärkt und langfristig gesichert werden.
Die meisten Menschen in NRW leben 
und arbeiten im kreisangehörigen Raum. 
Dabei stellen die NRW-Kreise mit rund 
350 Milliarden Euro mehr als die Hälfte 
der Wirtschaftskraft des Landes. Klima-
schutz und Energiesicherheit, Digitali-
sierung sowie die Sicherung der Mobili-
tät und beim Zugang zu Angeboten der 
Daseinsvorsoge im kreisangehörigen 
Raum sind Grundvoraussetzungen, um 
die Wirtschaftsstärke und die Lebensqua-
lität in den NRW-Kreisen zu gewährlei-
sten und zukunftssicher zu gestalten. „Die 
Zukunft des Landes wird in den Kreisen 
maßgeblich mitgestaltet. Die Kreise müs-
sen finanziell so ausgestattet werden, dass 
sie ihren infrastrukturellen, sozialen und 
gesundheitlichen Auftrag ausführen und 
wichtige Transformationsprozesse für die 
Zukunft gestalten können“, fordert der 
Präsident des Landkreistags NRW, Land-
rat Thomas Hendele (Kreis Mettmann).
Im Vorfeld der Landtagswahl am 15. Mai 
hat der Vorstand des LKT NRW einstim-
mig die zentralen Forderungen an die 
neue Landesregierung verabschiedet. 
Neben den Zukunftsthemen Klimaschutz 
und Energiesicherheit, Verkehrswen-
de und Digitalisierung steht die soziale 
und gesundheitliche Daseinsvorsorge im 
Fokus.

Klimaschutz und Energiewen-
de geht nur mit dem kreisan-
gehörigen Raum

Die Hauptlast der Energiewende trägt der 
kreisangehörige Raum. In NRW wird heute 
schon mehr als 90 Prozent des Ökostroms 
in den Kreisen erzeugt. Der Ausbau kann 
nur erreicht werden, wenn die Bürgerin-
nen und Bürger vor Ort mit einbezogen 
werden. Darüber hinaus bedarf es eines 
rechtssicheren Rahmens für die Genehmi-
gung und den weiteren Ausbau von erneu-
erbaren Energien. Das gilt für Windenergie 
und die Auflösung des Konflikts zwischen 
Windenergie und Artenschutz genauso wie 
für Freiflächen- und  Agri-Photovoltaik.

Verkehrswende setzt Pla-
nungs- und Umsetzungsbe-
schleunigung voraus

Die Verkehrswende ist ohne die Einbezie-
hung des kreisangehörigen Raums nicht 
möglich. Zudem müssen Planung und 
Umsetzung von Verkehrsvorhaben deut-
lich beschleunigt werden – das gilt für 
Schienenstrecken genauso wie für Radwe-
ge und Straßenbauwerke. Der Verkehrs-
kollaps durch die Sperrung der A45 in 
Höhe der Rahmede-Talbrücke bei Lüden-
scheid führt zu einer existenziellen Bedro-
hung einer der stärksten Wirtschaftsregio-
nen des Landes. Dabei steht die Rahme-
de-Talbrücke nur stellvertretend für einen 
jahrelang verschleppten Sanierungsbedarf 
der Verkehrsinfrastruktur im Land.
Eine umweltgerechte Verkehrsinfrastruk-
tur setzt die flächendeckende Vernetzung 
zwischen Schiene, Auto, Fuß- und Rad-
verkehr voraus. Neben Elektromobilität 
bedarf es einer Förderung von Antriebs-
technologien, die auch außerhalb der 
Großstädte sinnvoll eingesetzt werden 
können. Zudem muss der ÖPNV attrak-
tiver und zuverlässiger werden, um eine 
echte Alternative zum Auto zu werden.

Digitalisierungsmittel  
müssen verstetigt werden

Die Kreise treiben mit Hochdruck die digi-
tale Transformation voran. Wichtig sind 
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hierbei flächendeckende, schnelle Breit-
bandverbindungen und schnellstmöglich 
ein flächendeckender Ausbau mit Mobil-
funk des Standards „5G“. Dies ist zugleich 
notwendige Grundlage für die Digitalisie-
rung von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Verwaltung. Die Kreise bieten ihren Bür-
gerinnen und Bürgern sowie Unterneh-
men zahlreiche Verwaltungsleistungen 
digital an und weiten ihr Angebot stetig 
aus. Diesen eingeschlagenen Weg muss 
das Land auch über 2022 hinaus finanziell 
unterstützen.

Soziale und gesundheitliche 
Daseinsvorsorge im kreisange-
hörigen Raum sichern

Die Corona-Pandemie hat die Rolle der 
Kreise bei der Sicherung der Daseinsvor-
sorge vor Ort deutlich gemacht. Katastro-
phen- und Zivilschutz, Flüchtlingshilfe, 
Schule und Jugendhilfe sowie öffentliche 
Sicherheit und Ordnung sind weitere Bei-
spiele für die vielfältigen gesellschaftlichen 
Aufgaben der Kreise. Entsprechend müs-
sen sie finanziell so ausgestattet werden, 
dass sie ihren Auftrag der sozialen und 
gesundheitlichen Daseinsvorsorge sichern 
und den Bedürfnissen der Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort gerecht werden kön-
nen.

Rechtsausschuss der NRW-
Kreise fordert Beschleuni-
gung und Vereinfachung 
der Registrierungsmöglich-
keiten

Presseerklärung vom 29. April 2022

In vielen NRW-Kommunen ist die Regi-
strierung nach wie vor ein Flaschenhals 
bei der Aufnahme von Kriegsvertriebe-
nen aus der Ukraine. Denn die für die 
Registrierung notwendigen Geräte, soge-
nannte PIK-Stationen, sind Mangelware. 
"Die unzureichenden technischen Vor-
kehrungen auf Bundes- und Landessei-
te bringen die Registrierung vor Ort ins 
Stocken“, kritisierte der Vorsitzende des 
Verfassungsausschusses des Landkreistags 
NRW, Landrat Dr. h.c. Sven-Georg Ade-
nauer (Kreis Gütersloh). „Bund und Land 
müssen schnellstmöglich weitere mobile 
Teams für die Registrierung in die Kom-
munen schicken. Vor allem der Bund muss 
die IT-Probleme bei der Registrierung in 
die Datenbanken des Bundes endlich in 

den Griff bekommen“, forderte der Land-
rat.
In den meisten NRW-Kreisen steht nur 
eine einzige PIK-Station zur Verfügung, 
dabei dauert der Vorgang wegen der 
unzureichenden Technik oft mehr als 30 
Minuten für eine Person. Hinzu kommt 
es seitens des Bundes fast täglich zu Aus-
setzern und Störungen bei der IT, die die 
Datenmigration und damit die Registrie-
rung noch weiter verlangsamen. Zwar 
haben die Kreise bereits vor mehreren 
Wochen zusätzliche PIK-Stationen zur 
digitalen Registrierung bestellt, wann der 
Bund diese liefern kann, ist aber noch 
unklar. Auch die angekündigte Unterstüt-
zung für die Registrierung durch Teams 
von Bund und Land kommt vor Ort nur 
zögerlich an.
„Die nordrhein-westfälischen Kreise 
arbeiten mit Hochdruck daran, Vertriebe-
ne aus der Ukraine aufzunehmen und zu 
versorgen“, sagte Adenauer. Auch ohne 
die aufwändige Registrierung erhielten die 
Menschen vor Ort die notwendige Unter-
stützung – eine Unterkunft, erste finanzi-
elle Hilfen, Kinder könnten in die Schule 
etc.
Für die weitere Integration und vor allem 
für den von Bund und Ländern vereinbar-
ten Wechsel der Kriegsvertriebenen aus 
der Ukraine in die Grundsicherung ab dem 
01.06.2022, sei die Registrierung wichtig. 
Den Ausländerbehörden seien wegen der 
fehlenden Registrierungsstationen und 
der technischen Probleme aber die Hände 
gebunden. Die mehrfach vom Landkreis-
tag NRW erhobene Forderung für ein ver-
einfachtes Registrierungsverfahren durch 
die Anerkennung der biometrischen Pässe 
lehne der Bund bislang ab.

Landkreistag NRW würdigt 
Entscheidung des Land-
tags NRW positiv

Presseerklärung vom 29. April 2022

Mit der Entscheidung des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtags NRW 
vom 27.04.2022 werden die Kreise an 
den gewährten Bundesmittel für Ukraine-
Flüchtlinge unmittelbar beteiligt. Dazu 
sagte der Hauptgeschäftsführer des Land-
kreistags NRW, Dr. Martin Klein:

„Wir begrüßen die Entscheidung im Haus-
halts- und Finanzausschuss des Landtags 
NRW zur pauschalen Beteiligung an den 
Bundesmitteln für Ukraine-Flüchtlinge im 
kreisangehörigen Raum. Das Geld muss 

dorthin, wo die Leistungen für die Schutz-
suchenden erbracht werden."

Bereits im Vorfeld hatte das Land NRW 
mitgeteilt, dass die Bundesbeteiligung an 
den Flüchtlingskosten von 430 Millionen 
Euro vollständig an die nordrhein-west-
fälischen Kommunen weitergeleitet wer-
den. Mit der Beteiligung der Kreise bei der 
Verteilung der Mittel wird nun der Tatsa-
che Rechnung getragen, dass im kreisan-
gehörigen Raum ein beachtlicher Anteil 
der Leistungen und Hilfestellungen für 
Schutzsuchende aus der Ukraine von der 
Kreisebene erbracht wird.
Neben den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden tragen die Kreise in NRW 
einen erheblichen Teil der entstehenden 
Kosten: Sie decken in ihren Gesundheits-
ämtern, den Kreisjugendämtern, den Sozi-
alämtern, aber auch als Schulträger im 
Bereich der Förderschulen und Berufskol-
legs wesentliche Bedarfe der Kriegsvertrie-
benen. Zudem sind sie aufgrund des von 
Bund und Ländern beschlossenen Rechts-
kreiswechsels der Ukraine-Geflüchteten in 
die Grundsicherung ab dem 1. Juni 2022 
Träger der Unterkunftskosten und der 
weiteren kommunal zu tragenden Lei-
stungen nach dem SGB II.

Rechtsausschuss der 
NRW-Kreise fordert bruch-
losen Übergang in Grund-
sicherung
Presseerklärung vom 28. April 2022

Der Verfassungsausschuss des Landkreis-
tags NRW warnte in seiner heutigen Sit-
zung vor Rechtslücken beim von Bund 
und Ländern beschlossenen Rechtskreis-
wechsel der Ukraine-Geflüchteten in die 
Grundsicherung. Denn ab dem 1. Juni 
2022 soll die Versorgung der Geflüchte-
ten aus der Ukraine nicht mehr über das 
Flüchtlingsaufnahmegesetz geregelt wer-
den, sondern über das SGB II bzw. SGB 
XII. „Wir begrüßen, dass Bund und Land 
die Kommunen bei der Versorgung der 
Geflüchteten unterstützen“, erklärte der 
Vorsitzende des Verfassungsausschus-
ses des Landkreistags NRW (LKT NRW), 
Landrat Dr. Sven-Georg Adenauer (Kreis 
Gütersloh). „Die vereinbarte rechtliche 
Lösung weist aber Lücken auf, die drin-
gend geschlossen werden müssen“, warn-
te er zugleich.
Wenn die Versorgung der Kriegsvertrie-
benen aus der Ukraine ab dem 1. Juni 
2022 über die Grundsicherung (und nicht 
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las "So engagiert sich NRW" von West-
Lotto.

Stefan Kilpper, Manager für Stakeholder 
Relations und Public Affairs bei West-
Lotto: "Im Allgemeinen lässt sich sagen: 
Ehrenamt ist ein Wesenskern dieser Regi-
on. Die Menschen engagieren sich in den 
unterschiedlichsten Bereichen. Das größte 
Ehrenamt liegt in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen (27 Prozent) wie Jugend-
gruppen oder Hausaufgabenbetreuung, 
gefolgt von dem Engagement in Sport und 
Bewegung (21 Prozent). Auf dem dritten 
Platz liegt mit 17 Prozent die Organisation 
in Schule und Kindergarten wie Elternbei-
rat oder Förderverein", sagte Kilpper. Ein 
Ergebnis, mit dem sich der Märkische Kreis 
als Gebiet mit einer Vielzahl an Ehrenamts-

bereichen von anderen Kreisen/kreisfreien 
Städten abhebt.

"Diese Vielseitigkeit zeigt beispielhaft: 
Was die Bürgerinnen und Bürger für unser 
Zusammenleben leisten, ist unbezahlbar. 
Jedes Engagement ist eine große Stütze 
für unsere Gemeinschaft. Das verdient den 
größten Dank", sagte Landrat Marco Voge 
bei der Ergebnispräsentation. So sind bei-
spielsweise etwa 3.800 Ehrenamtliche bei 
Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und 
weiteren Hilfsorganisationen aktiv, etwa 
600 Personen engagieren sich im Bereich 
Integration (Sprachmittler, Ehrenamt).

Mit Blick auf den gesamten Märkischen 
Kreis lässt sich ein wirtschaftlicher Gegen-
wert in Höhe von hochgerechnet 432 Mil-
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mehr über das Flüchtlingsaufnahmege-
setz) erfolgt, werden zwar die Kosten 
der Unterkunft im Bedarfsfall übernom-
men, aber es ist nicht mehr gesetzlich 
vorgesehen, für die Schutzsuchenden 
einen Unterkunftsplatz bereitzustellen. 
Die Betroffenen müssten sich selbst auf 
Wohnungssuche machen und stünden im 
schlimmsten Fall zunächst auf der Straße.
Der Verfassungsausschuss forderte daher 
den Landesgesetzgeber auf, die offenen 
Fragen zu klären: „Das Land muss die 
Unterbringung auch nach dem Übergang 
in die Grundsicherung gesetzlich sicher-
stellen und für eine entsprechende Finan-
zierung sorgen, sofern und soweit die 
Bundes- und Landesmittel nicht ausrei-
chen“, forderte Adenauer. „Dies wird bei 
dem vielfach angespannten Wohnungs-
markt und der entsprechend hohen Miet-
preise auch im kreisangehörigen Raum 
dazu führen, dass die von Bund und Land 
gewährten Mittel zu knapp ausfallen. Hier 
muss absehbar deutlich nachgebessert 
werden“, unterstrich Adenauer.

Zum Hintergrund:
Die offenen Fragen beim Übergang in die 
Grundsicherung zu klären, ist insbesonde-
re für den kreisangehörigen Raum wichtig: 
Denn die Zuständigkeit (und somit auch 
das Vorhalten der nötigen Infrastruktur) 

für die Unterbringung geflüchteter Men-
schen liegt in Nordrhein-Westfalen - im 
Unterschied zum übrigen Bundesgebiet - 
seit langem auf der Ebene der kreisange-
hörigen Städte und Gemeinden, die dann 
im Regelsystem des SGB II rechtlich nicht 
mehr zuständig sein werden. Zuständig 
für die Grundsicherungsleistungen wer-
den dann die Kreise, die aber in der Regel 
selbst nicht über Unterbringungsplätze 
verfügen.

Sozialfachleute der NRW-
Kreise fordern belastungs-
bezogenen Ausgleich

Presseerklärung vom 27. April 2022

Der Sozialausschuss des Landkreistags 
NRW begrüßte in seiner heutigen Sitzung 
die Zusage des Landes NRW, die von Sei-
ten des Bundes für die Versorgung der aus 
der Ukraine Vertriebenen zugesagten Mit-
tel vollständig an die Kommunen weiter-
zuleiten. „Es ist gut, dass das Land die ver-
abredeten Bundesmittel an die Kommu-
nen weiterreicht. Vor Ort wird die Arbeit 
geleistet: die Unterbringung der Geflüch-
teten, ihre Versorgung und die weitere 
Integration“, sagte die Vorsitzende des 

Sozialausschusses des Landkreistags NRW 
(LKT NRW), Landrätin Anna Katharina 
Bölling (Kreis Minden-Lübbecke) bei der 
Sitzung in Minden.
Wichtig bleibt, dass bei der Mittelvertei-
lung in NRW auf einen belastungsbezoge-
nen Ausgleich geachtet wird: „Das Geld 
muss dorthin fließen, wo die Kosten ent-
stehen“, erklärte Landrätin Bölling weiter. 
Neben den Städten und Gemeinden tra-
gen die Kreise in NRW einen erheblichen 
Teil der entstehenden Lasten. Sie decken 
in ihren Gesundheitsämtern, den Kreisju-
gendämtern, den Sozialämtern aber auch 
als Schulträger im Bereich der Förderschu-
len und Berufskollegs wesentliche Bedarfe 
der Vertriebenen.
Zudem sind sie aufgrund des von Bund 
und Ländern beschlossenen Rechtskreis-
wechsels der Ukraine-Geflüchteten in das 
SGB II bzw. SGB XII ab dem 1. Juni 2022 
Träger der Unterkunftskosten. Die Kreis- 
ebene muss bei der Verteilung der Bun-
desmittel entsprechend ihrer Aufgaben-
verantwortung in angemessenem Umfang 
berücksichtigt werden. Der Ausschuss 
erörterte die zahlreichen Fragestellungen 
und Herausforderungen, die der Rechts-
kreiswechsel mit sich bringt, ausführlich.
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Allgemeines 

Starkes Ehrenamt im  
Märkischen Kreis

Durchschnittlich etwa eine Stunde pro Tag 
im Jahr engagieren sich die Menschen im 
Märkischen Kreis ehrenamtlich. Das geht 
aus dem Ehrenamtsatlas von WestLot-
to hervor. Die Studie erhebt Daten zum 
Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen.
Die Bereitschaft zum freiwilligen Ehrenamt 
im Märkischen Kreis ist groß. 59 ehrenamt-
lich Tätige pro 100 Einwohnerinnen und 
Einwohner engagieren sich kreisweit an 
durchschnittlich 179,6 Stunden pro Person 
pro Jahr. Das zeigt der neue Ehrenamtsat-
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lionen Euro für alle ehrenamtlich Tätigen 
(ab 18) pro Jahr festhalten. Für Nordrhein-
Westfalen ergibt sich ein wirtschaftlicher 
Gegenwert von 19,14 Milliarden Euro 
pro Jahr (Hochrechnung). Bei der Inter-
pretation der Zahlen ist auch der Einfluss 
der Corona-Pandemie zu berücksichtigen. 
"Lokal und landesweit zeigt sich: Pande-
miebedingt ist das Engagement zeitlich 
zurückgegangen. Für den Märkischen Kreis 
bedeutet das konkret: 15 Prozent bringen 
etwas weniger Zeit für ihr Ehrenamt auf, 
32 Prozent deutlich weniger", fasste Kilp-
per zusammen und ergänzte: "Grundsätz-
lich ist das ehrenamtliche Engagement der 
Menschen in der Region stabil."

Wichtig für den weiteren Erfolg des Ehren-
amtes im Märkischen Kreis ist insbesondere 
die Wertschätzung in der Gesellschaft. Ein 
Ergebnis des Ehrenamtsatlas zeigt: "Fast 
die Hälfte der Befragten (47 Prozent) gab 
an, dass sie sich für ihr Engagement weni-
ger stark wertgeschätzt fühlen. Drei Pro-
zent fühlen sich gar nicht wertgeschätzt", 
sagte Stefan Kilpper bei der Präsentation 
der Ergebnisse. "Das ist lokal in Bezug auf 
den Märkischen Kreis sowie landesweit 
problematisch." Zum Vergleich: Landes-
weit fühlen sich 38 Prozent weniger stark 
wertgeschätzt, sieben Prozent gar nicht.

Weitere Informationen über das Ehren-
amt im Märkischen Kreis sowie des Landes 
NRW sind im Ehrenamtsatlas "So enga-
giert sich NRW" von WestLotto unter 
www.ehrenamtatlas.de zu finden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2022  13.60.10

Ausländerzahl in NRW um 
2,3 Prozent auf 2,82 Millio-
nen gestiegen

Ende 2021 lebten in Nordrhein-Westfalen 
2,82 Millionen Personen mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit. Das waren das 
62.270 bzw. 2,3 Prozent mehr als ein Jahr 
zuvor (damals: 2,75 Millionen). Damit ist 
die Zahl der Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit in Nordrhein-Westfa-
len im zwölften Jahr in Folge gestiegen.
Die größten Zuwächse gegenüber Ende 
2020 wurden für Personen mit syrischer 
(+15.500), rumänischer (+7.100), afghani-
scher (+6.600), bulgarischer (+5.700), ira-
kischer (+4.200) und albanischer (+4.000) 
Staatsangehörigkeit ermittelt. Die höchsten 
Rückgänge gab es bei türkischen (−4.300), 
britischen (−1.900), griechischen (−1.300), 
polnischen (−800) und chinesischen (−700) 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

Menschen mit türkischer Staatsangehö-
rigkeit waren mit 483.100 Personen in 
2021 weiterhin die mit Abstand größte 
Nationalitätengruppe unter den in NRW 
lebenden Ausländerinnen und Ausländern. 
Auf Platz zwei folgten Personen aus Syrien 
(255.300) und an dritter Stelle Menschen 
aus Polen (220.500). An vierter Stelle stan-
den Personen mit rumänischer Staatsange-
hörigkeit (156.500) und auf Platz fünf Ita-
lienerinnen und Italiener (142.200). Ende 
2021 lebten in NRW 54.100 Personen mit 
russischer (Rang 13) und 30.100 Men-
schen mit ukrainischer (Rang 23) Staatsan-
gehörigkeit.
Regional betrachtet zeigen sich unter-
schiedliche Entwicklungen: In 50 der 53 
kreisfreien Städte und Kreise des Landes 
war die Zahl der Ausländer Ende 2021 
höher, in drei Fällen (Duisburg, Rhein-
Kreis-Neuss und Köln) war sie dagegen 
niedriger als ein Jahr zuvor.
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Arbeit und Soziales

Arbeitsberatung Migration 
unterstützt neuzugewanderte 
Menschen im Kreis Gütersloh

Die Zahl der neuzugewanderten Menschen 
hat sich insbesondere seit der Flüchtlings-
welle 2015 auch im Kreis Gütersloh ver-
vielfacht. Knapp 44 Prozent der erwerbs-
fähigen Leistungsberechtigten, die vom 
Jobcenter der Kreises Gütersloh betreut 
werden, haben heute eine ausländische 
Staatsangehörigkeit. Rund 90 verschiede-
ne Nationalitäten sind vertreten. Geflüch-
tete Menschen aus Kriegs- und Krisenlän-
dern, wie Syrien, Afghanistan oder dem 
Irak, bilden dabei die größte Gruppe (rund 
50 Prozent). Um der Betreuung der Neu-
zugewanderten gerecht zu werden, gibt 
es beim Jobcenter einen spezialisierten 
Arbeitsbereich die ‚Arbeitsberatung Migra-
tion‘. 
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Sprechen muttersprachlich Arabisch und beraten bei der Arbeitsmarktinte-
gration von Migranten (v. l.): Abdellah Ouakkar, Bouchaib Afrah, Naima Bou-
daa, Said Moussadak und Zineb Settouti mit Abteilungsleiter Rolf Erdsiek 
(2.v.l.). Seit 2017 ist die spezialisierte ‚Arbeitsberatung Migration‘, die im 
Zuge der Flüchtlingswelle entstand, weiter ausgebaut worden. 
 Quelle: Kreis Gütersloh
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Nach Abschluss des Asylverfahrens und 
der offiziellen Anerkennung als Flüchtlin-
ge ist das Jobcenter für neuzugewander-
te Menschen zuständig. Es zahlt die Lei-
stungen nach dem SGB II, berät in Sachen 
Sprachkurse und hilft bei der Suche nach 
Arbeitsplätzen. Die Integration von Flücht-
lingen in den deutschen Arbeitsmarkt ist 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
das Ziel. „Bei dem notwendigen Ausbau 
dieses Arbeitsbereiches hat unser Jobcenter 
auch auf muttersprachlich arabisch spre-
chende Kolleginnen und Kollegen gesetzt, 
die für die Menschen unter anderem eine 
Lotsenfunktion übernehmen und auch 
übersetzen können“, erklärt Rolf Erdsiek, 
der als Abteilungsleiter im Jobcenter Kreis 
Gütersloh für die Arbeitsintegration von 
Neuzuwanderern zuständig ist. Der erste 
Schritt in Richtung Arbeitsintegration ist 
aber immer die Vermittlung von Deutsch-
Sprachkenntnissen. Im vergangenen Jahr 
betreute das Jobcenter 2.602 erwerbsfähi-
ge Leistungsberechtigte mit einem Flücht-
lingshintergrund. Hinzu kamen 1.646 
geflüchtete Kinder. Das Thema Flucht wird 
mit Blick auf den Ukraine-Krieg auch das 
Jobcenter weiter beschäftigen. Der Gesetz-
geber plant, die Zuständigkeit für Geflüch-
tete aus der Ukraine vom Asylbewerber-
leistungsgesetz ins SGB II zu übertragen. 
Erdsiek, kommentierend: „Dies zeigt, dass 
die Jobcenter in Deutschland zu Unrecht 
gegen ein schlechtes Image anzukämpfen 
haben; sonst würde wohl kaum die Bun-
desregierung planen, die Betreuung der 
aus der Ukraine geflüchteten Menschen 
ganz kurzfristig – zum Juni – auf die Job-
center übertragen.“
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Jahresbericht 2021 des Sozi-
alamtes des Kreises Coesfeld

Auch im Jahr 2021 hat die Corona-Pande-
mie viele Themen aus dem Bereich Soziales 
überschattet. Der nun vom Kreis Coesfeld 
für das Sozialamt vorgelegte Jahresbericht 
2021 macht aber auch deutlich, dass aus 
der Krisenzeit positive Impulse auf die 
Arbeit entstehen konnten. Insbesondere 
Digitalisierungsthemen haben deutlich an 
Fahrt aufgenommen und konnten zum 
Teil bereits erfolgreich umgesetzt werden. 
Nachdem die E-Akte für den Rechtkreis des 
SGB II im Jobcenter des Kreises Coesfeld 
bereits im Jahr 2021 kreisweit eingeführt 
wurde, sind die entsprechenden Vorbe-
reitungen hierzu auch für die Rechtskreise 

SGB XII, SGB IX, AsylbLG und für die Lei-
stung nach dem Bundeskindergeldgesetz 
in 2021 deutlich vorangekommen. Eine 
kreisweite Einführung der E-Akte ist für die 
Sozialämter des Kreises und der Städte und 
Gemeinden im 1. Quartal 2022 geplant. 
Im Bereich der BAföG-Stelle wurde im 
Kreis Coesfeld im zurückliegenden Jahr die 
Videoberatung eingeführt. Sie ermöglicht 
es den Antragstellenden, eine Beratung 
bequem von zuhause aus in Anspruch zu 
nehmen. Diese kontaktfreie und flexib-
le Möglichkeit stellt sicher auch nach der 
Pandemie eine zusätzliche Option der 
Kontaktaufnahme zur Behörde dar. Dar-
über hinaus wurde in der BAföG-Stelle die 
elektronische Terminvergabe erfolgreich 
umgesetzt. 
Vor allem die Neueröffnung einer weite-
ren stationären Pflegeeinrichtung in einer 
Kommune im Kreis Coesfeld hat dazu 
geführt, dass die Fallzahlen zur Hilfe zur 
Pflege in Einrichtungen in 2021 leicht 
stiegen sind. Für den Pflegebereich wird 
jedoch insbesondere das kommende Jahr 
von Bedeutung sein, da dann die Auswir-
kungen der noch in 2021 verabschiedeten 
Pflegereform umzusetzen sind. Beispiels-
weise wird mit Zuschlägen der Pflegekas-
sen der Eigenanteil an der Pflegeleistung 
sinken, jedoch gestaffelt nach der Dauer 
der Unterbringung in einer Einrichtung. 

Die Pflege- und Wohnberatung des Krei-
ses Coesfeld war unter dem Einfluss der 
Corona-Pandemie 2021 zeitweise in der 
persönlichen Beratung eingeschränkt, aber 
dennoch erreichbar und beratend tätig. 
Vor dem Hintergrund steigender Bedarfe 
und dem Anstoß einer kreisweiten Pro-
jektarbeit wurde die Pflegeberatung durch 
eine zusätzliche Projektstelle personell auf-
gestockt. Der Jahresbericht gibt schließlich 
auch einen Einblick in die Arbeit der WTG-
Behörde. Die sogenannte Heimaufsicht 
stand unter erheblichen Einwirkungen der 
Pandemie. Dank der Möglichkeit der Imp-
fung war im Jahresverlauf erfreulicherwei-
se auch in den Einrichtungen das Infekti-
onsgeschehen zwischenzeitlich vollständig 
zurückgegangen, erst zum Jahresende hin 
hat sich auch hier wieder die 4. Welle der 
Pandemie ausgewirkt und zu Infektionen 
geführt. 
Der Jahresbericht 2021 des Sozialamtes 
des Kreises Coesfeld ist auf der Homepa-
ge des Kreises unter https://serviceportal.
kreis-coesfeld.de/suche/-/egov-bis-detail/
dienstleistung/43840/show abrufbar.
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Bevölkerungsschutz

Bevölkerungsschutz des 
Kreises Lippe erhält Quali-
tätssiegel vom TÜV Nord

Der Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe 
ist seit jeher wichtiger Pfeiler für Notfall-
rettung, Krankentransport, Feuerschutz, 
technische Hilfeleistung und die Bewäl-
tigung von Großschadensereignissen im 
Kreisgebiet. Für sein Qualitätsmanage-
ment gab es vom TÜV Nord jetzt erneut 
die Anerkennung.

Nach der erfolgreichen Zertifizierung des 
Qualitätsmanagementsystems nach der 
international gültigen Norm DIN EN ISO 
9001:2015 im Jahre 2019, stand nun eine 
gründliche Überprüfung des gesamten 
Qualitätsmanagementsystems des Bevöl-
kerungsschutzes an. Anfang 2022 haben 
zwei unabhängige Auditorinnen des TÜV 
Nord die Organisation von Verwaltung, 
Feuerschutz- und Rettungsleitstelle sowie 
des Rettungsdienstes in Augenschein 
genommen. Neben der Kontrolle von 
Arbeitsabläufen, Warenwirtschaft und 
Checklisten musste auch die Wirksam-
keit von Arbeitsschutz- und Sicherheits-
vorschriften bewiesen werden. Zusätzlich 
wurden Arbeitsplätze und Rettungswagen 
überprüft und Interviews mit den Beschäf-
tigten geführt. Besonders hervorgehoben 
hat der TÜV bei seiner Bewertung den Ein-
satz des Management-Portals „al dente“, 
über das Disponenten und Rettungsdienst 
Betriebsabläufe digital kommunizieren.

„Mit der Zertifizierung attestiert der TÜV 
Nord dem Fachbereich Bevölkerungs-
schutz ein Qualitätsmanagement, das wei-
terhin den Anforderungen der internatio-
nalen Norm entspricht und drückt damit 
die hohe Qualität in der Feuerschutz- und 
Rettungsleitstelle, Verwaltung und im Ret-
tungsdienst aus“, freut sich Landrat Dr. 
Axel Lehmann. „Mein Dank geht an alle 
Mitarbeitenden, die hervorragende Arbeit 
für die Menschen in Lippe leisten und 
besonders während der Corona-Pandemie 
viele zusätzliche Aufgaben stemmen muss- 
ten“.

Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich 
der Fachbereich Bevölkerungsschutz 
ständig weiterentwickelt und verbessert. 
„Dazu beigetragen haben auch Verbes-
serungsvorschläge, Rückmeldungen und 
Reklamationen von Kollegen, Partnern und 
Patienten“, erläutert Hans-Dieter Lödige, 
federführend zuständig für das Qualitäts-
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management beim Bevölkerungsschutz. 
„Der Fachbereich verfügt jetzt im vierten 
Jahr über ein Zertifikat nach DIN EN ISO 
9001:2015, das die verschiedenen Fachge-
biete des Bevölkerungsschutzes einschließt. 
In den kommenden zwei Jahren wird der 
TÜV weiterhin jährlich überprüfen, ob die 
Vorgaben eingehalten werden.“

Bereits seit 2007 ist die Feuerschutz- und 
Rettungsleitstelle des Kreises für sein Qua-
litätsmanagement nach DIN-Norm zertifi-
ziert.
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Bonner Wetterdienst berät 
den Rhein-Sieg-Kreis bei 
Unwetterereignissen

Das Unwetter vom 14./15. Juli 2022 hat 
auch im Rhein-Sieg-Kreis immense Schä-
den angerichtet: Menschen starben, ganze 
Wohngebiete wurden zerstört, die Infra-
struktur nachhaltig geschädigt. Seitdem ist 
der Wiederaufbau in vollem Gange, doch 
auch fast ein Jahr nach der Katastrophe 
gibt es noch viel zu tun.
„Die Ereignisse haben auch gezeigt, wie 
wichtig ein gemeinsames und effektives 
Handeln ist“, betont Landrat Sebastian 
Schuster. „Das Zusammenspiel der Behör-
den, Rettungskräfte und sämtlicher Ver-
antwortlicher vor Ort konnte trotz allem 
noch Schlimmeres verhindern!“

Um in Zukunft bereits im Vorfeld gezielter 
auf derartige oder ähnliche Wetterereig-
nisse reagieren zu können, hat der Rhein-
Sieg-Kreis jetzt mit der „Donnerwetter.de 
GmbH“ eine Kooperationsvereinbarung 
geschlossen. Das in Bonn-Beuel-Bechling-
hoven ansässige Unternehmen bietet seit 
1996 einen umfangreichen Wetterservice 
an, der aktuelle Vorhersagen und Progno-
sen sowie Hintergrundinformationen und 
Analysen von meteorologischen Ereignis-
sen umfasst.
Für den Rhein-Sieg-Kreis bedeutet das 
konkret: Bei Unwetterwarnungen ab der 
„Stufe 3“ berät Unternehmensgründer 
und Geschäftsführer Dr. Karsten Brandt 
gemeinsam mit seinem Team den Rhein-
Sieg-Kreis. Ziel ist es, eine frühzeitige fach-
liche Einschätzung einer aktuellen War-
nung mit Gefahrenpotential zu erhalten 
und auch lokale Schwerpunkte auszuma-
chen.
So könnten alle Beteiligten – von den Ver-
antwortlichen in der Feuer- und Rettungs-
leitstelle im Kreishaus in Siegburg bis hin 
zu den Akteuren vor Ort –  schneller und 
effektiver als bisher notwendige Maßnah-
men ergreifen und „vor die Lage kom-
men“.
„Es treibt mich an, die Menschen mög-
lichst früh vor extremen Wetterlagen zu 
warnen“, sagt Dr. Karsten Brandt. „Aber 
Meteorologen dürfen auch nicht falsch 
warnen. Wichtig ist, eine möglichst genaue 
Einschätzung, was und wo etwas passieren 
wird. So können die Behörden konkrete 
Maßnahmen ergreifen!“.

Die „Donnerwetter.de GmbH“ verfügt 
neben den erforderlichen meteorologi-
schen Kenntnissen über ausgezeichne-
te geographische Kenntnisse der Region 
Bonn/Rhein-Sieg.
Dr. Karsten Brandt ist in Bonn aufgewach-
sen und hat schon während seiner Schul-
zeit einen eigenen privaten Wetterdienst 
gegründet, aus dem das jetzige Unterneh-
men hervorgegangen ist. Als Wettermode-
rator ist er mit seinem Team montags bis 
freitags beim hiesigen Lokalsender „Radio 
Bonn/Rhein-Sieg“ zu hören. Ebenfalls ist 
Dr. Brandt regelmäßig als Experte für die 
Themen Wetter und Klima im Programm 
des Bonner TV-Senders „phoenix“ zu Gast.
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Einheitliche Schutzkleidung 
für Rettungsdienst der Kreise 
Lippe, Paderborn und Höxter

Die Kreise Höxter, Lippe und Paderborn 
bauen die interkommunale Zusammen-
arbeit im Bevölkerungsschutz weiter aus. 
Für mehr als 1,5 Millionen Euro haben die 
drei Kreise jetzt die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Rettungsdienst mit einheit-
licher Schutzkleidung ausgestattet. Durch 
die gemeinsame Beschaffung wurden rund 
500.000 Euro eingespart. 

„Unser Ziel ist es, kreisübergreifend einen 
einheitlichen Rettungsdienst zu schaffen. 
Im Schulterschluss sehen wir die große 
Chance, den wachsenden Herausforde-
rungen auch zukünftig mit nachhaltigen 
und kostengünstigen Lösungen begegnen 
zu können. Das ist gelebte interkommu-
nale regionale Zusammenarbeit“, erklärt 
der Leiter des Fachbereichs für Öffentli-
che Sicherheit beim Kreis Höxter, Matthias 
Kämpfer.  
 „Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Rettungsdienst wollen wir opti-
male Voraussetzungen schaffen. Zu guten 
Arbeitsbedingungen gehört im Rettungs-
dienst eine Dienst- und Schutzkleidung, die 
sicher und bequem ist. Durch die gemein-
same Beschaffung führen wir unsere sehr 
gute Kooperation fort. Dies ist sichtbares 
Zeichen nicht nur für die Menschen in 
Not“, erklärt Sabine Beine, Verwaltungs-
vorstand Kreis Lippe.
Der Ordnungsdezernent des Kreises 
Paderborn, Dr. André Brandt, sagt: „Die 
gemeinsame Beschaffung von Dienst- und 
Schutzkleidung ist ein weiteres Beispiel 
für unsere seit Jahren gelebte, kommuna-

Zertifizierter Bevölkerungsschutz: Qualitätsmanagementbeauftragter Hans-Dieter Lödi-
ge (vorne) freut sich mit den weiteren Qualitätsbeauftragten Sebastian Krug (Verwal-
tung), Jens Knaup (Leitstelle) und Markus Hülsiggensen (Rettungsdienst, von links) über 
die Bestätigung ihrer guten Arbeit. Quelle: Kreis Lippe
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jetzt auch für interessierte Bürgerinnen und 
Bürger freigeschaltet. Seit September 2021 
waren in einem ersten Schritt professionel-
le Helfer beteiligt worden – also beispiels-
weise Ärzte und Krankenhauspersonal, 
Rettungsassistenten, Notfallsanitäter oder 
Pflegekräfte. Zum Auftakt hatten sich vor 
allem die Hilfsorganisationen, Feuerwehren 
und das THW stark gemacht. Jetzt können 
auch weitere Freiwillige mitmachen.

Konkret geht es um schnelle Hilfe von 
nebenan. Kundige Ersthelfer werden von 
der Leitstelle über die Alarmierungs-App 
corhelper verständigt und überbrücken 
– so sie sich denn einsatzbereit melden – 
die ersten Minuten bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes durch Erste Hilfe wie 
eine Herzdruckmassage. Hintergrund der 
Initiative ist die Erkenntnis, dass gerade 
bei einem Kreislaufstillstand jede Sekunde 
zählt. Bisher hatten sich kreisweit 480 pro-
fessionelle Ersthelfer beteiligt. "Von die-
ser großen Hilfsbereitschaft sind wir sehr 
beeindruckt", unterstreicht Hans-Peter 
Trilling, Ärztlicher Leiter beim Rettungs-
dienst des Kreises Soest.
In den acht Monaten seit Beginn der Erpro-
bungsphase wurden Ersthelfer zu 172 Ein-
sätzen gerufen (Stand: 25. April 2022), 
die meisten davon im Lippstädter Bereich 
(47), gefolgt von Werl/Wickede (34) und 
Soest (33). 16 der Einsätze (9 %) waren 
erfolgreich. In 39 Fällen (23 %) blieben 
die Bemühungen leider ohne Erfolg. In 26 
Fällen (15 %) wurden Helfer gerufen, und 
es stellte sich im Nachhinein heraus, dass 
ihr Eingreifen glücklicherweise nicht erfor-
derlich war. 91 Mal (51 %) fand sich kein 
Helfer in der Nähe.
Mit weiteren freiwilligen Helfern soll diese 
Quote noch verbessert werden. "Im Kampf 
gegen die Zeit sind die Ersthelfer eine wert-
volle Ergänzung zum etablierten Rettungs-
dienst", erklärt Hans-Peter Trilling. "In 
einigen Bereichen des Kreises werden wir 
eine noch größere Helferdichte erzielen, 
wenn sich jetzt viele weitere Bürgerinnen 
und Bürger beteiligen." Mitmachen kann 
jeder, der einen zertifizierten Erste-Hilfe-
Kurs absolviert hat, der nicht länger als 
zwei Jahre her ist und nach Ablauf dieser 
Frist zu wiederholen ist. Weitere Voraus-
setzungen sind ein Handy mit Android- 
oder iOS-Betriebssystem und das erfolg-
reiche Absolvieren einer Online-Schulung 
zur Ersthelfer-App. Helferinnen und Helfer 
sind über den Kreis Soest versichert, und 
zwar mit einer Unfall- und Haftpflichtver-
sicherung.
Hans-Peter Trilling erläutert den Ablauf 
im Einsatzfall: "Die App soll bei gemelde-
ten Herz-Kreislauf-Stillständen bis zu zwei 
Helferinnen bzw. Helfer zum Einsatzort 
dirigieren und so die Hilfsfrist verkürzen. 

le Zusammenarbeit im Rettungsdienst für 
rund 800.000 Menschen in den Kreisen 
Höxter, Lippe und Paderborn. Wir sind 
Familie: Wir halten zusammen, bieten 
bestmögliche Sicherheit und teilen uns den 
Aufwand. Und das erkennt man jetzt auch 
optisch auf den ersten Blick“. 
Die drei kooperierenden Kreise sind offen 
dafür, die Kooperation auf weitere Kreise, 
kreisfreie und kreisangehörige Städte aus-
zuweiten.

Alle hauptberuflichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Rettungsdienst, auch 
Notärzte, werden mit der gemeinsam 
beschafften, einheitlichen Schutzkleidung 
nach neusten Sicherheitsstandards ausge-
stattet. Auch Einsatzkräfte der Hilfsorga-
nisationen, die den Rettungsdienst in den 
Kreisen Lippe und Paderborn teilweise 
unterstützen, werden ebenfalls zukünftig 
die neue Schutzkleidung tragen.
Neu ist das Kooperationslogo am linken 
Ärmel, während auf der Vorderseite wei-
terhin das Kreiswappen bzw. das Logo der 
jeweiligen Hilfsorganisation zu sehen ist. 
Ebenfalls neu ist die einheitliche, farbli-
che Kennzeichnung der Qualifikation der 
jeweiligen Einsatzkraft (Notarzt, Notfallsa-
nitäter, Rettungssanitäter, Auszubildender 
usw.), die jetzt auf einen Blick an der Farbe 
des Brustschilds zu erkennen ist.
Die Schutzkleidung in den Signalfarben 
Leuchtgelb und Rot erfüllt die Sicherheits-
anforderungen an die höchste Schutzklas-
se (Schutzklasse 3) und ist für jeden Ein-
satzanlass geeignet. Neben der sportlichen 
Optik mit retroreflektierenden Streifen 

gehören zur Ausstattung auch eine Funk-
gerätetasche, Halteschlaufen für Mikrofon 
und CO-Warngerät, geräumige Taschen, 
Kniepolster mit Nässeschutz. Erstmalig sind 
für die Einsatzkräfte im Rettungsdienst ein-
heitlich hochatmungsaktive, wasserdichte 
bzw. wasserabweisende Softshelljacken 
gekauft worden, die insbesondere bei 
hohen Temperaturen in den Sommermo-
naten einen höheren Tragekomfort bieten. 

Die Kooperationsvereinbarung zwischen 
den Kreisen Höxter, Lippe und Paderborn 
über eine Zusammenarbeit im Bereich des 
Bevölkerungsschutzes sowie eine koope-
rative technische Zusammenarbeit der   
Kreisleitstellen für die Bereiche Rettungs-
dienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz 
wurde im Jahr 2019 geschlossen. Ziel der 
Kooperation sind nachhaltige und kosten-
günstige Lösungen für die Herausforde-
rungen der Zukunft. 
Zu gemeinsamen Themen gehören u.a.: 
Leitstellenverbund, Ärztlicher Bereit-
schaftsdienst, Telenotarzt, Einkaufsge-
meinschaft. 
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Ersthelfer-App für alle freige-
schaltet – Als Corhelper Teil 
der Rettungskette werden

Alles passt: Nach acht Monaten der Erpro-
bung im Echtbetrieb ist die Ersthelfer-App 

Thomas Rüther (Rettungswache Bad Driburg,v. l.), André Brandt (Ordnungsdezernent 
Kreis Paderborn), Sabine Beine (Verwaltungsvorstand Kreis Lippe), Matthias Kämpfer 
(Fachbereichsleiter Öffentliche Sicherheit Kreis Höxter) und Dirk Brinkmann (Rettungs-
wache Bad Salzuflen) präsentieren die neue Schutzkleidung. Quelle: Kreis Höxter
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Eine weitere Kraft soll nach Möglichkeit 
einen Automatischen Externen Defibril-
lator (AED) zur Einsatzstelle bringen. Wir 
werden das System mit Hilfe eines Qua-
litätsmanagements ständig überwachen 
und die Ergebnisse und Abläufe der Einsät-
ze jeweils auswerten."
Die laufenden Kosten für die App betragen 
rund 47.000 Euro pro Jahr, die der Kreis 
schultert. Hinzu kommen die Versiche-
rungskosten für die Ersthelfer.
Wer in seiner Freizeit Leben retten und als 
Corhelper Teil der Rettungskette werden 
möchte, kann ganz einfach mitmachen:
corhelper-App (für iOS und Android) im 
App-Store bzw. Google Play Store herun-
terladen über die App anmelden verbind-
liche Helferschulung mit Coupon-Code 
freischalten und absolvieren Qualifikati-
onsnachweise (Erste-Hilfe-Kurs und Hel-
ferschulung) hochladen – fertig!
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Leitstelle Rhein-Kreis Neuss: 
Mit Cobra 4 fit für die 
Zukunft

Die Leitstelle des Rhein-Kreises Neuss, in 
der jährlich rund 300.000 Notrufe über 
die Nummer 112 eingehen, arbeitet jetzt 
mit dem Einsatzleitsystem Cobra 4. Marcus 
Mertens, Leiter des Amtes für Sicherheit 
und Ordnung des Rhein-Kreises Neuss, 
zeigt sich zufrieden mit der Umstellung, 
die dank guter Planung und Vorbereitung 

hervorragend funktioniert hat. „Damit sind 
wir fit für die Zukunft. Die neue Technik 
liefert einen Beitrag für die Sicherheit der 
Menschen im Rhein-Kreis Neuss und trägt 
dazu bei, dass die benötigte Hilfe noch 
schneller und effektiver vor Ort ist“, so 
Mertens.
Neu ist, dass der Computer zum Beispiel 
den freien Rettungswagen vorschlägt, der 
sich dem Einsatzort am nächsten befindet. 
Zuvor haben die Leiter der Feuerwehren 
der acht kreisangehörigen Kommunen der 
Leitstelle ihre Vorplanungen für die Feu-
erwehrkräfte zur Verfügung gestellt. Mit 
diesen Daten erhält der Disponent in der 

Leitstelle in Sekundenschnelle einen Vor-
schlag, welche Kräfte mit welchem Fahr-
zeug für ein bestimmtes Einsatzstichwort 
alarmiert werden sollen.

Michael Wolff, Leiter der Kreisleitstel-
le, berichtet, dass der Wechsel zur neuen 
Software im laufenden Betrieb erfolgte. 
„Am Tag der Umstellung war die Not-
rufnummer 112 selbstverständlich durch-
gehend erreichbar. Das haben wir mit 
zusätzlichem Personal sichergestellt“, sagt 
Wolff und fügt hinzu: „Das neue Einsatz-
leitsystem läuft seither sicher und stabil.“ 
Für die Kreisleitstelle war die Umstellung 
der Software ein wichtiger Meilenstein im 
Projektfahrplan, der eine Gesamtinvestiti-
on von rund 4,5 Millionen Euro vorsieht. 
Nach dem Einbau neuer Hardware sowie 
weiterer Technik im Jahr 2020 und der 
Umstellung auf digitale Alarmierung vor 
einem Jahr ist nach dem aktuellen Wechsel 
zu Cobra 4 als letzter Schritt demnächst die 
Einführung des Digitalfunks für Rettungs-
dienst und die Feuerwehren im Rhein-Kreis 
Neuss geplant.
Von der Kreisleitstelle am Hammfelddamm 
in Neuss aus koordinieren insgesamt 27 
Disponenten – alles erfahrene Feuerwehr-
leute und ausgebildete Rettungsassisten-
ten – im Schichtdienst die Einsätze der Feu-
erwehren und Rettungsdienste von Dor-
magen bis Meerbusch. Im Gespräch mit 
den Anrufern ermitteln die Disponenten, 
wo Hilfe benötigt wird, und alarmieren 
bei Bedarf die Feuerwehr- und Rettungs-
dienstkräfte.
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Wer in seiner Freizeit Leben retten und als Ersthelfer Teil der Rettungskette werden 
möchte, kann ganz einfach mitmachen und die corhelper-App herunterladen. 
 Quelle: Birgit Kalle/ Kreis Soest

Erfolgreich gelang die Umstellung auf das Einsatzleitsystem Cobra 4 in der Kreisleitstelle 
am Hammfelddamm in Neuss.  Quelle: Rhein-Kreis Neuss
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Schülerinnen. Dabei kollidierte durchaus 
die eigene politische Auffassung mit der, 
die im Spiel übernommen werden musste. 
Souverän meisterten die Lernenden ihre 
Rolle und vertraten vehement die Interes-
sen des jeweiligen Staates im Plenum.
Die Durchführung des Planspiels wird 
durch das Ministerium für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Interna-
tionales des Landes Nordrhein-Westfalen 
ermöglicht. Im Rahmen der Europawoche 
2022 mit dem Motto „Stories of Europe 
— zeig‘ mir Dein Europa“ wird die Umset-
zung des Planspiels mit bis zu 2.000 Euro 
prämiert.
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Heimat

Heimatministerin würdigt 
Ehrenamt – Zwei Landes-
preise gehen nach Billerbeck

NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach 
würdigte nun das ehrenamtliche Enga-
gement im Kreis Coesfeld, indem sie per-
sönlich zwei besondere Auszeichnungen 
an Billerbecker Initiativen überreichte: Mit 
einem Landes-Heimat-Preis bedachte sie 
die Flüchtlingsinitiative „Hiergeblieben“, 
während der Sonderpreis „Junge Heimat“ 
an die Freilichtbühne Billerbeck e.V. für das 
Projekt „Die Bühne fragt“ ging. Die feier-
liche Preisverleihung fand vor Ort in Biller-
beck bei der Freilichtbühne statt. 

Grundlage für die Nominierung zum Lan-
des-Heimat-Preis 2022 sind die lokalen 
Heimat-Preise, die im vergangenen Jahr 
in den Kreisen, Städten und Gemeinden 
in Nordrhein-Westfalen vergeben und mit 
der Heimatförderung des Landes unter-
stützt wurden. Aus den 238 Sieger-Pro-
jekten hatte eine Fachjury des Landes die 
zehn Preisträgerinnen und Preisträger des 
Landes-Heimat-Preises 2022 ausgewählt. 
An der Ehrung nahmen auch Bürgermei-
sterin Marion Dirks und Stellvertretende 
Landrätin Angelika Selhorst teil. Selhorst 
überbrachte persönliche Glückwünsche 
von Landrat Dr. Christian Schulze Pellen-
gahr, der terminlich verhindert war, sich 
aber sehr über die Auszeichnung freute: 
„Unsere Gesellschaft kann auf das große 
Engagement der Ehrenamtlichen nicht ver-
zichten: Es macht unseren Kreis Coesfeld 
so lebens- und liebenswert.“

Demografie

Altenquotient in NRW im 
Jahr 2020 lag bei 30,5

Der Altenquotient lag Ende des Jahres 
2020 in Nordrhein-Westfalen bei 30,5. Der 
Altenquotient gibt an, wie viele Menschen 
im Rentenalter (ab 67 Jahren) rein rechne-
risch auf jeweils 100 Personen im erwerbs-
fähigen Alter (20 bis 66 Jahre) entfallen.
Die höchsten Altenquotienten von allen 
396 Städten und Gemeinden des Landes 
wiesen Ende 2020 Bad Sassendorf (56,1) 
im Kreis Soest, Meckenheim (44,0) im 
Rhein-Sieg-Kreis und Hünxe (42,0) im 
Kreis Wesel auf. Die niedrigsten Alten-
quotienten gab es in Augustdorf (22,3) im 
Kreis Lippe, Münster (23,1) und der Stadt 
Paderborn (23,4).
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Europa

Zwei Klassen der Europa-
schulen debattieren beim 
Planspiel über die EU-Digital-
politik

Es war eine kontroverse, aber auch unter-
haltsame Debatte, die nun bei einem Plan-

spiel im Rahmen der Europawoche geführt 
wurde: Rund 40 Schülerinnen und Schüler 
der beiden Europaschulen Oswald-von-
Nell-Breuning-Berufskolleg und Richard-
von-Weizsäcker-Berufskolleg setzten sich 
mit dem Thema Hasskommentare und 
Desinformation im Internet auseinander. 
Dazu übernahmen sie die Rolle von Mit-
gliedern des Europäischen Ministerrates – 
und zeigten sich danach begeistert: „Das 
war ein richtig cooles Projekt“, lautete der 
Tenor. Die Diskussion, die stark von den 
Eigeninteressen der EU-Mitgliedsstaaten 
geprägt war, fand rein online statt. 
 
Organisiert und moderiert wurde das 
Planspiel von Mitarbeitenden des Berli-
ner Unternehmens Planpolitik. Begrüßt 
wurden die Lernenden aber zunächst von 
Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr 
und dem Bundestagsabgeordneten Marc 
Henrichmann. „Wir wollen mit solchen 
Planspielen dem Nachwuchs nicht nur die 
politischen Prozesse des Europäischen Par-
lamentes näherbringen. Es geht auch um 
das Erlernen eines wichtigen demokrati-
schen Prinzips: Einen Konsens finden“, 
bewertete der Landrat die Veranstaltung. 
Auch Marc Henrichmann betonte: „In 
jedem Parlament – ob in Berlin, Brüssel 
oder Straßburg – geht es darum, sich mit-
einander zu verständigen und Kompro-
misse zu erarbeiten.“ Einen Kompromiss 
nach der kontroversen Debatte zu finden, 
war auch für die Schülerinnen und Schüler 
eine wichtige Erkenntnis. „Ich habe mich 
hier mit Blickwinkeln beschäftigt, die ich so 
noch nicht betrachtet habe. Das war eine 
sehr coole Erfahrung“, resümiert eine der 

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr begrüßte die Teilnehmenden am Bildschirm.
 Quelle: Kreis Coesfeld
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Die Jury würdigte, dass sich die Flücht-
lingsinitiative „Hiergeblieben“ bereits seit 
2006, also seit nunmehr 16 Jahren, der 
großen Herausforderung stellt, Grundstei-
ne für ein Fundament von „Beheimatung“ 
zu liefern. Zunächst in engem Kontext der 
Evangelischen Kirchengemeinde Billerbeck 
entstanden, hat sich die Basis und Vernet-
zung der Initiative in den langen Jahren 
ihrer Arbeit deutlich verbreitert. Die Preis-
verleihung an die Freilichtbühne Billerbeck 
e.V. begründete die Jury damit, dass durch 
den Podcast „Die Bühne fragt“ wunderbar 
frisch und professionell eine junge Per-
spektive auf das Ehrenamt vor Ort eröffnet 
werde. Dabei steht die jugendliche Mode-
ratorin für die nächste Generation von 
ehrenamtlich Engagierten und trägt damit 
zur Nachwuchsgewinnung bei. 
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Kultur und Sport

Bibliothek des Kreisarchivs 
jetzt online recherchierbar
 
Die Bibliothek des Kreisarchivs des Rhein-
Erft-Kreises ist jetzt Mitglied im Verbund 
der Erft-Bibliotheken (erftbib), der mit dem 
Hochschulbibliothekszentrum des Landes 
Nordrhein-Westfalen (hbz) zusammen-
arbeitet. Die erftbib ist ein kooperatives 
Angebot der Bibliotheken im Rhein-Erft-
Kreis und der Stadt Euskirchen, um Medi-
enbestände aller Bibliotheken über eine 
gemeinsame digitale Oberfläche im Inter-
net zu recherchieren.
 
Die Meta-Daten der Bibliothek des Kreisar-
chivs können über https://rhein-erft-kreis.
digibib.net durchsucht werden.
 
Nach zwei Jahren technischer und rechtli-
cher Vorbereitungen konnte Landrat Frank 
Rock das Verbundprojekt für das Archiv mit 
dem hbz unterzeichnen. Mit Hilfe des hbz 
wurden die Meta-Daten aus der Augias-
Datenbank für die hbz-Suchmaschine auf-
bereitet und stehen nun über www.digi-
bib.net und die Bearbeitungsoberfläche 
der hbz-Online-Fernleihe zur Verfügung.
 
„Jetzt kann jeder Interessierte von zu 
Hause aus im Portal nach Literatur des 
Kreisarchivs recherchieren“, erklärt Land-
rat Frank Rock. „Eine Suche genügt, um 
festzustellen, ob das gewünschte Buch, die 
Zeitschrift oder zum Beispiel die Gesetzes-
sammlung in der Bibliothek des Kreisar-

chivs vorhanden ist, oder ob eine andere 
kooperierende Bibliothek das Medium vor-
hält. Das erleichtert den Zugang zu Medien 
für Jedermann und stellt die Daten zu den 
bibliophilen Schätzen des Kreisarchivs 
schnell und unkompliziert zur Verfügung.“
 
Die Bibliothek des Kreisarchivs ist seit 1996 
bei der Sigelstelle der Staatsbibliothek 
Berlin mit dem Bibliothekssigel: Bgh1 ein-
getragen und verfügt heute über 30.000 
Medieneinheiten. Zudem ist die Bibliothek 
Sammelstelle für die Werke der im Kreis 
ansässigen Heimatvereine und bietet Inter-
essierten Einblick in eine umfassende Bibel-
sammlung und genealogische Werke, die 
teilweise bis ins 16. Jahrhundert zurückrei-
chen.
 
„Die Bereitstellung der Metadaten im erft-
bib-Portal und der Fernleihe ist ein weiterer 
Schritt der Digitalisierung des Kreisarchivs. 
Seit 2019 konnte der Rhein-Erft-Kreis schon 
die historischen Zeitungen aus Bergheim 
und Bedburg im Portal ‘zeit.punktNRW´ im 
Volltext für die Forschung zur Verfügung 
stellen. Mit Hochdruck wird nun bis Ende 
des Jahres an der Einspielung der ersten 
Meta-Daten der historischen Aktenbestän-
de in das Portal ‘Archive in NRW‘ gearbei-
tet, damit auch die Informationen zu histo-
rischen Aktenbeständen schnell gefunden 
werden können“, so Landrat Frank Rock. 
 
Die Recherche im erftbib-Portal ist sehr 
einfach. Ohne Anmeldung kann mittels 
Suchbegriff über ein oder mehrere Such-
felder eine Suchanfrage gestartet werden. 

Zudem besteht die Möglichkeit, die Suche 
in weiteren Datenbanken in Deutschland 
oder im internationalen Raum auszuwei-
ten. Gefundene Treffer können dann mit 
einem Klick auf das Werk im Detail geöff-
net und in einer Merkliste gespeichert wer-
den. 
 
Gefundene Meta-Daten zu Medien aus 
dem Bestand der Bibliothek des Kreis-
archivs können per Mail an das Archiv 
gesandt und die entsprechende Literatur 
oder Zeitung dann im neu eingerichteten 
Lesesaal des Archivs in der Kreisverwaltung 
in Bergheim eingesehen werden.
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Ein Meilenstein in der 
Geschichte unseres Archivs

Das Archiv im Rhein-Kreis Neuss ist in den 
Neubau in Dormagen-Zons umgezogen. 
Rund einen Monat lang wurden 1.800 
laufende Meter Archiv- und Bibliotheks-
gut verpackt, umgelagert und neu aufge-
stellt. Ein Lesesaal bietet nun komfortable 
Recherchemöglichkeiten, während ein 
Ausstellungsbereich in die baulichen Über-
reste des ehemaligen Klosters integriert ist.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und die 
beiden Kreisdezernenten Harald Vieten 
und Tillmann Lonnes übergaben den Neu-
bau an Archivleiter Dr. Stephen Schröder 

Beteiligte der Flüchtlingsinitiative mit Heimatministerin Ina Scharrenbach (5.v.l.), Stv. 
Landrätin Angelika Selhorst (3.v.l.) und Bürgermeisterin Marion Dirks (6.v.l.). 
 Quelle: MHKBG NRW 2022, Franklin Berger
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Das Archiv entstand auf historisch bedeut-
samen Grund am Standort des ehemaligen 
Franziskanerklosters in Zons und greift 
dessen geometrische Komponenten wie 
Lage, Anzahl der Geschosse und Dach-
form architektonisch auf. Im 19. und 20. 
Jahrhundert diente das Klostergebäude als 
Rathaus und Schule, ehe es 1967 abgeris-
sen wurde. Nutzer können schon jetzt in 
den neuen Räumlichkeiten arbeiten. Inter-
essierte vereinbaren telefonisch oder per 
E-Mail einen Termin zur Einsichtnahme in 
das Archiv- oder Bibliotheksgut.
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Ein Schatz im Kreisarchiv: 
Bugenhagen-Bibel von 1533

Es ist eines der ältesten Bücher aus dem 
Bestand des Kreisarchivs des Märkischen 
Kreises: Die Bugenhagen-Bibel aus dem 
16. Jahrhundert.
Wer einmal fast ein halbes Jahrtausend 
Geschichte in den Händen halten möch-
te, kann das mit der Bugenhagen-Bibel 
im Kreisarchiv des Märkischen Kreises. 
Die norddeutsche Bibelübersetzung geht 
auf das Jahr 1533 zurück. Ein besonderes 
Fundstück und "eines der ältesten Expo-
nate aus unserem Kreisarchiv", erzählt 
Bibliothekar Heye Bookmeyer im Lesesaal 
in Altena, während er das Buch aus dem 
sandfarbenen Umschlag holt. Danach öff-
net er die metallenen Klemmen und den 
unscheinbaren, hellen Ledereinwand.

Auf dem dunkelbraunen, hölzernen Tisch 
vor ihm liegen fast 500 Jahre in gedruck-
ter Buchform. Heye Bookmeyer schlägt 
die ersten Seiten auf. Ins Auge sticht das 
filigrane Deckblatt mit dem Schriftzug "De 
Biblie", umrandet von Darstellungen. "Hier 
sind biblische Szenen wie die Übergabe der 
zehn Gebote oder der Sündenfall abgebil-
det. Auffallend sind die feinen Linien. Per 
Holzschnitt wurden diese Illustrationen des 
Künstlers Erhard Altdorfer eingestempelt", 
weiß Bookmeyer. Eine typische Technik 
zur Gestaltung von Werken seit dem Buch-
druck ab Mitte des 15. Jahrhunderts. Per 
Holzschnitt-Negative wurden seitenver-
kehrte Abdrücke geschnitzt und in Lübeck 
von Ludwig Dietz abgedruckt.

Beim Weiterblättern folgt das Inhaltsver-
zeichnis mit römischen Zahlen, danach 
eine Vorrede Luthers, der in das Alte 
Testament einführt. "Auf den nächsten 
etwa 600 Seiten ist das Alte Testament in 
niederdeutsch abgedruckt. Die Geschichte 
wird durch Text und Holzschnitte erzählt", 

als Hausherrn. „Ich freue mich sehr, dass 
das neue Archiv jetzt bezogen werden 
konnte. Mit dem Bau hat der Rhein-Kreis 
Neuss die Grundlage für eine weiterhin 
erfolgreiche Archivarbeit gelegt und sein 
Kulturzentrum am Standort Zons entschei-
dend weiterentwickelt“, sagte der Landrat 
bei der Besichtigung des Erweiterungsbaus. 
Er dankt den Anwohnern für das Verständ-
nis während der Einschränkungen in der 
Bauzeit und betont: „Von dem modernen 
Gebäude und dem neu gestalteten Platz 
profitieren nun alle, denn das Archiv fügt 
sich unter denkmalpflegerischen und bau-
kulturellen Gesichtspunkten sehr gut in 
die wertvolle Umgebung der Altstadt von 
Zons ein“, so Petrauschke. Bei einer offi-
ziellen Einweihung am Sonntag, 26. Juni, 
wird das neue Archiv der Öffentlichkeit mit 
besonderen Führungen vorgestellt.
Baudezernent Harald Vieten zeigt sich 
zufrieden, dass die geplanten Baukosten 
nicht überschritten wurden: „Trotz der 
zeitlichen Verzögerungen und erforderli-
chen Umplanungen konnte das festgesetz-
te Budget von 6,5 Millionen Euro für die 
Baumaßnahme eingehalten werden“, so 
Vieten. Der Bauplan musste unter ande-
rem aufgrund von Rissen im Terrazzo-
Boden angepasst werden, denn der verleg-
te Boden im Erdgeschoss zeigte so große 
Schäden, dass für die Sanierung nur ein 
kompletter Austausch des Bodenaufbaus 
in Frage kam. Der Rhein-Kreis Neuss hatte 
bei der Fachfirma die Regulierung des 
Schadens eingefordert.
Trotz der Hindernisse zeigte sich Archivlei-

ter Dr. Stephen Schröder am Tag der Über-
gabe glücklich: „Ohne jede Übertreibung 
ist das ein Meilenstein in der Geschichte 
unseres Archivs. Für mein Team und mich 
ist das ein großer Tag, auf den wir lange 
hingearbeitet haben. Mit dem Umzug in 
das neue Gebäude eröffnen sich völlig neue 
Handlungsspielräume für unsere archiv-
fachliche Arbeit.“ Nachdem die bisheri-
gen Räumlichkeiten in Burg Friedestrom 
weitgehend erschöpft waren, gewährt 
der Neubau mit über 543 Quadratme-
tern Archivfläche zusammen mit dem frei 
gewordenen Magazinraum in der Burg 
Kapazitäten für mindestens 30 Jahre. Das 
Gebäude wurde barrierefrei errichtet und 
mit umfassender Technik zur Sicherung der 
wertvollen Bestände ausgestattet von Ein-
bruch- über Brandmeldeanlagen bis hin zur 
Rauchansauganlage. Es bietet neben neun 
Mitarbeiterbüros Platz für neue Angebote 
mit seinem großzügigen Lesesaal, einem 
Besprechungsraum und einem eigenen 
archivpädagogischen Bereich für die Arbeit 
mit Schulklassen.
Vor dem Umzug musste die Verlagerung 
der 150 Archivbestände und des umfang-
reichen Bibliotheksbestands detailliert 
geplant werden. Während das Archivteam 
besonders fragiles Archivgut in Eigenregie 
transportierte, übernahm ein Fachunter-
nehmen den Großteil des Umzugs. Eine 
neue Rollregalanlage, die im Rahmen der 
regionalen Kulturförderung des LVR mit 
70.000 Euro gefördert wurde, ermöglicht 
nun am neuen Standort unkomplizierten 
Zugriff auf die Bestände.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (r.) und die Kreisdezernenten Harald Vieten (2.v.r.) 
und Tillmann Lonnes (l.) übergaben den Neubau an Archivleiter Dr. Stephen Schröder als 
Hausherrn. Quelle: S. Büntig / Rhein-Kreis Neuss
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metropole Ruhr und am Energiesparhaus 
Ruhr, eine Kampagne gegen Lebensmit-
telverschwendung und der Aufbau eines 
betrieblichen Mobilitätsmanagements 
innerhalb der Kreisverwaltung.

Gefördert wird die Umsetzung des Klima-
schutzkonzeptes über die Nationale Klima-
schutzinitiative vom Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz.
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sagt Heye Bookmeyer. Auch schmückende 
Anfangsbuchstaben, sogenannte Initialen, 
zieren die Seiten.
Während Bookmeyer die nächsten Seiten 
der historischen Bibel zeigt, fällt auf: trotz 
des hohen Alters ist sie in einem guten 
Zustand. "Wichtig dafür ist die spezielle 
Lagerung des Werkes in unserer Klima-
kammer. In dem dunklen Raum mit kon-
stanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
bleibt das Material bestmöglich erhalten", 
erzählt Heye Bookmeyer.
Zusätzlich sind auch regelmäßige Restau-
rierungsarbeiten notwendig. Bookmeyer: 
"An einigen Stellen wurde zum Beispiel das 
Papier erneuert oder durch neue Papier-
fragmente wieder stabilisiert. So wird Ris-
sen vorgebeugt." Andere Zeitspuren wie 
die eines Wurms, der sich an einigen Seiten 
durch das Papier gefressen hat, sind nicht 
wiederherstellbar. "Bei einem Buch, das 
fast ein halbes Jahrtausend alt ist, ist sowas 
schwer vermeidbar", sagt Heye Bookmey-
er. Nach den letzten Seiten mit einer hand-
schriftlichen Pfarrchronik aus einem Tauf- 
und Sterberegister, schließt er das Werk.
Bei Interesse an der Bugenhagen-Bibel, 
die in der Landeskundlichen Bibliothek des 
Märkischen Kreises steht, sind Einblicke 
in das Werk nach Absprache im Lesesaal 
möglich.
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Landwirtschaft und 
Umwelt

Klimaschutzkonzept ist wich-
tiger Baustein des Vestischen 
Klimapakts des Kreises Reck-
linghausen

Klimaschutz mit Plan: Der Kreis Reck-
linghausen hat in diesem Monat mit der 
Umsetzung seines integrierten Klima-
schutzkonzeptes begonnen, das Ende des 
letzten Jahres vom Kreistag verabschiedet 
wurde. Festgelegt sind darin sechs Hand-
lungsfelder mit insgesamt 44 Maßnahmen, 
die in den kommenden drei Jahren ange-
gangen werden.

18 Monate dauerte der Prozess bis zum 
fertigen Konzept. Im Mittelpunkt stehen 
Maßnahmen, die die Kreisverwaltung 
selbst umsetzen kann – so sollen zum Bei-
spiel kreisinterne Prozesse angepasst wer-
den und zukünftig den Klimaschutz stärker 
berücksichtigen. Von besonderer Bedeu-

tung sind darüber hinaus die Netzwerk-
arbeit und das Klimaschutz-Controlling. 
"Klimaschutz geht uns alle etwas an. Es ist 
wichtig, dass jeder einzelne etwas unter-
nimmt, wir aber gleichzeitig koordiniert 
vorgehen", erklärt Landrat Bodo Klimpel. 
Das Klimaschutzkonzept ist Teil des Vesti-
schen Klimapaktes, einem Aktionspaket für 
mehr Klimaschutz im Kreis Recklinghausen.

In diesem Jahr geht es an die Umsetzung 
mehrere Projekte. Mit dabei: Die Fortfüh-
rung des Klimanetzwerks Emscher-Lippe, 
die Weiterentwicklung des Klimaportals 
"regioklima", die Teilnahme an der Solar-

Kennzeichnend für das Werk sind Illustrationen des Künstlers Erhard Altdorfer. Gedruckt 
wurden sie per Holzschnitt.  Quelle: Hannah Heyn/Märkischer Kreis

Haben den Startschuss für weitere Klimaschutzmaßnahmen des Kreises Recklinghausen 
gegeben: Landrat Bodo Klimpel (Mitte) sowie Fachbereichsleiter Peter Haumann und 
Klimaschutzmanager Torben Stasch.  Quelle: Kreis Recklinghausen, Svenja Küchmeister
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„Wir möchten einfach einmal Dankeschön 
sagen für das Angebot und für das große 
Engagement des ganzen Teams“, bedan-
ken sich Nadine Kornfeld und Anja Sauer 
aus Salzkotten-Thüle bei dem Team des 
Bücherbusses. Sie selbst haben schon als 
Kinder sehnsüchtig alle 14 Tage an der 
Haltestelle auf den Bücherbus gewartet. 
„Heute kommen wir mit unseren Kindern, 
für die jeder Besuch ein Highlight ist“, so 
die Mütter. „Der Bus hält direkt vor unserer 
Haustür. Das ist echt toll“, findet die 9-jäh-
rige Charlotte Sauer. Aber nicht nur der 
Nachwuchs auch die beiden langjährigen 
Leserinnen selbst finden noch als Erwach-
sene Freude an dem Angebot. Schließlich 
habe der Bücherbus immer auch die aktuell 
angesagten Bücher und Bestseller an Bord. 

Mit dem Bücherbus fördert der Kreis 
Paderborn seit fünf Jahrzehnten gleiche 
Bildungschancen für alle. Diesem Ziel ist 
natürlich auch der neue Bus gewidmet, 
der ebenfalls die Ortschaften in den fünf 
Kommunen Delbrück, Lichtenau, Salzkot-
ten, Büren und Bad Wünnenberg anfährt. 
Dafür bietet er auch neue (technische) 
Umsetzungsmöglichkeiten. „Dank die-
ser bauen wir die Leseförderungsange-
bote der Einrichtung weiter aus“, erklärt 
Landrat Christoph Rüther. Dies geschieht 
zum Beispiel direkt im Bus über einen 

Kreis Viersen stellt Integrier-
tes Klimaschutzkonzept vor 

Der Kreis Viersen, die Städte Tönisvorst und 
Viersen sowie die Gemeinden Grefrath, 
Niederkrüchten, Brüggen und Schwalmtal 
stellen ihr Integriertes Klimaschutzkonzept 
(IKK) vor. Dieses wurde gemeinsam in den 
letzten Monaten erarbeitet und wird nun 
schrittweise in die politische Beratung aller 
teilnehmenden Kommunen eingebracht.
Übergeordnetes Ziel ist die Orientierung 
am 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaschutz-
abkommens. Insgesamt finden sich 25 
Maßnahmen im IKK, die dazu beitragen 
sollen, die Treibhausgasemissionen der 
teilnehmenden Städte und Gemeinden zu 
reduzieren. Darüber hinaus sollen auch 
Privathaushalte und Unternehmen unter-
stützt werden, mehr für den Klimaschutz 
zu tun.
Das Konzept wurde mit den teilnehmen-
den Kommunen, Expertinnen und Experten 
des Beratungsbüros energielenker projects 
GmbH und unter Beteiligung der Bevölke-
rung erarbeitet. Es ist in fünf Themenfelder 
Entwicklungsplanung und Raumordnung, 
Kommunale Gebäude und Anlagen, Bil-
dung und Kommunikation, Mobilität sowie 
Wirtschaft aufgeteilt. Die Maßnahmen ori-
entieren sich dabei zusätzlich an den Mög-
lichkeiten und Grenzen, die die Kommunen 
bei der Mitwirkung am Klimaschutz haben. 
So soll beispielsweise neben der Sanierung 
und Modernisierung der eigenen Gebäude 
mit Vorbildwirkung der Ausbau der Erneu-
erbaren Energien unterstützt werden. Dar-
über hinaus sind Maßnahmen zur Informa-
tion und Aktivierung der Bürgerinnen und 
Bürger und Unternehmen im Kreisgebiet 
vorgesehen. Zusätzlich ist daher etwa ein 
Förderprogramm in Planung, welches den 
privaten Klimaschutz unterstützen will. 
"Klimaschutz ist eine der wichtigsten Auf-
gaben unserer Gesellschaft. Daher ist es 
notwendig, dass auch wir als Kreis Viersen 
einen substantiellen Beitrag leisten und 
bisherige Aktivitäten noch intensivieren. 
Mit dem vorliegenden Konzept haben wir 
nun eine gute Grundlage, um gemeinsam 
mit den Städten und Gemeinden unseren 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten", sagt 
Landrat Dr. Andreas Coenen.
Durch die Kooperation zwischen dem 
Kreis Viersen und den beteiligten Städten 
und Gemeinden sollen die Kompeten-
zen gebündelt werden und, wo möglich, 
Maßnahmen gemeinsam vorbereitet und 
umgesetzt werden. Das Konzept und der 
Maßnahmenkatalog bilden dabei den 
gemeinsamen Handlungsrahmen. Dies 
schließt mit ein, dass bei der örtlichen 
Umsetzung in den einzelnen Partnerkom-
munen lokale Besonderheiten berücksich-

tigt oder Schwerpunktsetzungen in den 
Maßnahmen getroffen werden können.
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Schule und  
Weiterbildung

Auf 8.000 Fahrten bringt der 
Bücherbus des Kreises Pader-
born Spaß und Leseförderung 
in die Dörfer

Der neue Bücherbus zieht immer noch alle 
Blicke auf sich, wenn er den großen und 
kleinen Leserinnen neuen Lesespaß bringt. 
Erst vor wenigen Wochen hat der neue 
Bus seinen Dienst als rollende Bibliothek 
im Kreis Paderborn aufgenommen. Das 
Gefährt ist neu – die Idee des Bücherbusses 
ist es nicht. 1971 wurde er aus der Taufe 
gehoben. Seitdem hat die Kreisfahrbüche-
rei auf 8.000 Fahrten Bücher, Zeitschriften 
und andere Medien in die Dörfer gebracht, 
die über keine eigene Bibliothek verfügen. 

Sie schätzen das Angebot der rollenden Bibliothek und halten auch dem neuen Bücher-
bus die Treue – die Leserinnen Anja Sauer mit Tochter Charlotte (2. u. 3. v.l.) und Nadi-
ne Kornfeld mit Tochter Lisa (rechts) gratulieren Kulturamtsleiterin Kirsten John-Stucke 
(links) sowie Andy Schulte (Tür rechts) und Carolin Voß (vorne, Mitte) vom Bücherbu-
steam zur 8.000. Fahrt. Friedhelm Hüwel (Tür links) überreicht seitens des Fördervereins 
„Der Bücherbus e.V.“ neuen Lesestoff für Schülerinnen und Schüler.
  Quelle: Diana Ramme, Kreis Paderborn
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von der Josefschule in Emsdetten – auf, 
wie die Kinderrechte auch im Rahmen von 
digitalem Distanzunterricht gewahrt blei-
ben können. Carolin Bergmann, Projekt-
leiterin des Initiativbüros "Gutes Aufwach-
sen mit Medien", erläuterte den Teilneh-
menden ihres Workshops "Stark(machen) 
gegen Stress im Netz" Hilfsmöglichkeiten 
für Schulalltag und Unterricht bei Cyberm-
obbing und Cybergrooming. Ihre Kollegin 
Sandra Liebender, Projektleiterin "Kultur 
trifft digital", ebenfalls eine Initiative der 
Stiftung Digitale Chancen, nutzte ihren 
Workshop, um den Teilnehmenden ver-
schiedene Möglichkeiten zu demonstrie-
ren, mit digitalen Tools kreative Lernräu-
me zu schaffen. Dass Datenschutz auch 
spielerisch vermittelt werden kann, belegte 
Saskia Moes, Projektleiterin "Gaming ohne 
Grenzen" der Fachstelle für Jugendme-
dienkultur, anhand des Abenteuerspiels 
KryptoKids für Kinder ab 8 Jahren.
Nach rund sechs Stunden kehrten die Teil-
nehmenden mit vielen neuen Ideen im 
Gepäck zurück an ihre Schulen. Die posi-
tive Resonanz der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, wie auch die gute Stimmung 
auf dem für viele ersten Fachtag nach lan-
ger Pause, bedeutet für die Veranstalter 
eine Ermutigung, in Zukunft wieder ver-
mehrt auch auf Veranstaltungen vor Ort 
zu setzen.
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Flachbildschirm, auf dem neben neuesten 
Veranstaltungstipps und Hinweisen auch 
Bilderbuchkinos für Kinder angeboten 
werden können. Dazu werden Bilder eines 
Buches auf dem Bildschirm gezeigt und die 
Geschichte passend vorgelesen.
Heinz-Josef Struckmeier, Leiter der Kreis-
fahrbücherei ergänzt: „Die Kinder haben 
nach der Coronakrise besonders viel nach-
zuholen. Unsere Aufgabe ist es daher mehr 
denn je, die Lesekompetenz der Kinder zu 
stärken.“ So nimmt das Busteam ab sofort 
auch wieder seinen Bildungsauftrag für 
die Grundschulkinder wahr. Bereits seit 
Jahren werden regelmäßige Schulbesuche 
mit Vorstellungen des Busses samt Erläu-
terungen zur Bedeutung des Lesens im 
Alltagsgeschäft integriert. „Unser Ziel und 
unser Anspruch ist es, jedem Grundschü-
ler und jeder Grundschülerin in den fünf 
Kommunen unseres Einzugsgebietes das 
Angebot der fahrbaren Bibliothek näher zu 
bringen“, so Struckmeier. Ab sofort setzt 
das vierköpfige Busteam alles daran, die 
coronabedingt ausgefallenen Schuleinfüh-
rungen nachzuholen. 
Unterstützt in ihrem Tun wird die Einrich-
tung stets vom Förderverein „Der Bücher-
bus e.V.“ rund um seinen Vorsitzenden 
Friedhelm Hüwel. Er überreichte aus Anlass 
dieser besonderen Fahrt ein Paket neuer 
Bilder- und Leselernbücher für die Lese-
anfängerinnen und -anfänger. Die dürfen 
sich zum Beispiel freuen auf das neue Bil-
derbuch mit Käpt‘n Sharky oder das neue 
Tafiti-Abenteuer für Erstleser. 
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Kindgerechte digitale Schule

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie 
fand im Mai 2022 wieder ein gemeinsa-
mer Fachtag des Medienzentrums, der 
Bildungsregion und des Schulamtes für 
den Kreis Soest statt. Schulleitungen, Lehr-
kräfte sowie Schulsozialarbeiterinnen und 
-arbeiter reisten aus dem gesamten Kreis-
gebiet nach Bad Sassendorf, um sich auf 
Haus Düsse unter dem Aspekt der Kinder-
rechte über die Digitalisierung von Schule 
auszutauschen.
Für die Durchführung des Fachtages wur-
den zahlreiche Kooperationspartnerin-
nen und Kooperationspartner gewonnen, 
die sich im Rahmen ihrer Arbeit intensiv 
mit der Umsetzung von Kinderrechten in 
der digitalen Welt auseinandersetzen. Ein 
Team der Berliner Stiftung Digitale Chan-
cen begleitete bereits die Planung des 
Fachtags in beratender Funktion und war 

auch federführend für die Durchführung 
von zwei der vier Workshops verantwort-
lich. Die Vorstandsvorsitzende der Stiftung, 
Jutta Croll, eine ausgewiesene Expertin im 
Bereich der Kinderrechte, übernahm daher 
auch den Eröffnungsvortrag. Unter dem 
Titel "Kinderrechte in der digitalen Welt" 
betonte sie insbesondere den Dreiklang 
aus Teilhabe, Befähigung und Schutz, der 
den Kinderrechten innewohnt und der sich 
auch in den weiteren Veranstaltungen des 
Fachtags widerspiegelte.

Direkt im Anschluss an den Vortrag hatten 
die Teilnehmenden ausreichend Gelegen-
heit unter der Leitung von Britta Thulfaut, 
Marcus Schiffer und Andreas Gerhardt 
die Pandemieerfahrungen der vergange-
nen zwei Jahre in Bezug auf Kinderrechte 
und Digitalisierung zu reflektieren. Dabei 
wurde deutlich, dass sich die Ausstat-
tung der Schulen deutlich verbessert hat 
und Medientechnik inzwischen zu einem 
selbstverständlichen Teil des Unterrichts 
geworden ist. Gleichzeitig gibt es aber nach 
wie vor einen großen Unterstützungsbe-
darf und den Wunsch nach immer wieder 
neuen Ideen und Beispielen für die Praxis.
Dazu boten die vier Workshops gleich 
eine passende Gelegenheit. Unter dem 
Titel "Partizipation an Kinderrechteschulen 
NRW" zeigten die Projektleiterin Elisabeth 
Stroetmann und ihre drei Mitstreiterinnen 
aus der Praxis, Heike Weßeler, Maren 
Westers und Lisa Gausmann – allesamt 

In einem Einspieler erklärten Kinder aus aller Welt, was die Kinderrechte für sie bedeuten.  
 Quelle: Caja Becke/ Kreis Soest
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Auch die Geschäftsstelle und das Regional-
management des BlR e.V. freuen sich über 
die erfolgreiche Bewerbung und ziehen ein 
durchweg positives Fazit für die auslau-
fende VITAL.NRW-Förderphase: Wie man 
nicht nur an den 20 VITAL.NRW-Projekten 
seit 2017 und über 50 Kleinprojekten sieht, 
hat der Mühlenkreis ein breit angelegtes 
Netzwerk mit vielen engagierten Men-
schen, die sich für eine positive Gestaltung 
des ländlichen Raums einsetzen. Nähere 
Informationen zu den Bewerbungskonzep-
ten sowie auch den bisherigen Projekten 
und Maßnahmen sind auf der Website des 
Vereins (www.blr-ev.de) zu finden.

In der zweiten Jahreshälfte 2022 werden 
die beiden neuen Vereine als sogenannte 
lokale Aktionsgruppe gegründet, um ab 
2023 Projekte zur Umsetzung ihrer Regio-
nalen Entwicklungsstrategien auszuwäh-
len, die dann bis in das Jahr 2027 hinein 
umgesetzt und ausfinanziert werden sol-
len. 
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Kreis Siegen-Wittgenstein 
erhält Gütesiegel 
„Mittelstandsorientierte 
Kommunalverwaltung“ 
 
„Die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein 
versteht sich als Partner unserer erfolg-
reichen heimischen Unternehmen“, sagt 
Landrat Andreas Müller: „Diese benötigen 
eine schnelle und zuverlässige Kommunal-
verwaltung, um sich weiterentwickeln und 
auch künftig erfolgreich vor der Haustüre 
und auf den weltweiten Märkten agie-
ren zu können. Deshalb sind Wirtschafts-
freundlichkeit und Mittelstandsorientie-
rung ganz wesentliche strategische Ziele 
der Kreisverwaltung“, so Müller. 
Um dies auch nach außen sichtbar zu 
machen, hat sich die Kreisverwaltung auf 
den Prüfstand gestellt und das Verfahren 
zur Zertifizierung mit dem RAL-Gütezei-
chen „Mittelstandsorientierte Kommunal-
verwaltung“ durchlaufen. Der TÜV Nord 
hat die Zertifizierung durchgeführt – mit 
positivem Ergebnis: Die Kreisverwaltung 
Siegen-Wittgenstein darf sich jetzt ganz 
offiziell „Mittelstandsorientierte Verwal-
tung“ nennen. 

Im April 2006 hatte sich die Gütegemein-
schaft Mittelstandsorientierte Kommunal-
verwaltungen e.V. mit Unterstützung und 
Förderung durch das NRW-Wirtschafts-
ministerium in Düsseldorf gegründet, um 

Verfassung, Verwaltung 
und Personal

Rhein-Kreis Neuss und Kom-
munen arbeiten bei der  
digitalen Fortbildung des  
Personals zusammen

Das Personal weiter fit für den digitalen 
Wandel machen – das ist das gemeinsa-
me Ziel des Rhein-Kreises Neuss und der 
acht kreisangehörigen Kommunen. Dazu 
wurde bereits zum dritten Mal ein Fort-
bildungsprogramm zu Digitalisierungsthe-
men aufgelegt, dass Beschäftigte der Ver-
waltungen gemeinsam nutzen können. Die 
Finanzierung erfolgt dabei über den Kreis-
haushalt. Der Kreistag hat Ende März bei 
der Haushaltsverabschiedung beschlossen, 
zusätzlich 100.000 Euro für den digitalen 
Kompetenzaufbau des Personals bereitzu-
stellen.

„Wandel beginnt im Kopf. Der digitale 
Wandel in den Verwaltungen kann daher 
nur gelingen, wenn Führungskräfte, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aktiver Teil 
der Transformation werden. Dazu müs-
sen wir das Personal qualifizieren und 
weiterbilden“, betont Harald Vieten, IT-
Dezernent des Kreises, auf dessen Initia-
tive das gemeinsame Fortbildungspro-
gramm mit den Kommunen entstanden 
ist. 2019 haben Kreis und kreisangehörige 
Kommunen ein lokales Bündnis zur Ver-
waltungsdigitalisierung vereinbart, um im 
Schulterschluss gemeinsam digitale Her-
ausforderungen besser zu meistern. „Wir 
stehen nicht nur alle vor den gleichen Her-
ausforderungen, unser Personal fit für den 
digitalen Wandel zu machen, sondern die 
Inhouse-Fortbildungen sind auch deutlich 
wirtschaftlicher“, so Vieten weiter. Ein 
weiterer Pluspunkt sei der nicht zu unter-
schätzende Erfahrungsaustausch unter den 
verschiedenen Behördenmitarbeitern.

Das gemeinsame Fortbildungsprogramm 
umfasst aktuell rund 20 Seminarthemen 
und Zertifikatslehrgänge von der Stufen-
ausbildung zum Projektmanager über Füh-
ren auf Distanz bis hin zur IT-Sicherheit am 
Arbeitsplatz. Als bewährter Partner wurde 
wieder die Technologiezentrum Glehn 
GmbH als Weiterbildungsinstitut beauf-
tragt, die gemeinsamen Seminare für die 
Kreisgemeinschaft durchzuführen. 
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Wirtschaft und Verkehr

5,8 Mio € LEADER-Förderung 
ab 2023 für ländliche Ent-
wicklung im Mühlenkreis

Große Freude bei den Mitwirkenden bei 
der LEADER-Bewerbung im Mühlenkreis: 
Ende April 2022 hat eine unabhängige 
Fachjury über die Bewerbungen ländlicher 
Regionen in NRW für die kommende EU-
Förderperiode entschieden und u.a. den 
beiden neuen Regionen AueLand und 
WeserLand im Mühlenkreis den Zuschlag 
als LEADER-Region erteilt.
Somit stehen im Mühlenkreis aus Mitteln 
des Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) sowie aus Landesmitteln bis Ende 
2027 Fördermittel in Höhe von 2,7 Mio. 
Euro für die Region AueLand und 3,1 Mio. 
Euro für die Region Weser-Land zur Ver-
fügung. 

Die zukünftigen LEADER-Regionen Aue-
Land (Hille, Hüllhorst, Espelkamp, Lüb-
becke, Preußisch Oldendorf, Rahden und 
Stemwede) und WeserLand (Bad Oeyn-
hausen, Minden, Petershagen und Porta 
Westfalica) sehen sich für die Zukunft 
gut aufgestellt und natürlich durch den 
Zuschlag aus Düsseldorf gestärkt. In einem 
intensiven Arbeitsprozess von Oktober 
2021 bis Februar 2022 unter aktiver Ein-
bindung von Dorfgemeinschaften und 
anderen Interessierten waren die Regio-
nalen Entwicklungsstrategien (RES) als 
Bewerbungen für LEADER erarbeitet wor-
den. Die neue Entwicklungsstrategie für 
das AueLand folgt dem Leitbild „TAT-Ort 
AueLand – Tatkräftig | Aktiv | Traditions-
bewusst“ und soll die „Anpack-Mentali-
tät“ der Region AueLand und den Taten-
drang ihrer Bewohnerinnen und Bewohner  
widerspiegeln. Die neue Entwicklungsstra-
tegie für das WeserLand hat das Leitbild 
„Neues Leben am Strom – mobil.innova-
tiv.natürlich“. Künftig soll die Weser Stadt 
und Land, Leben und Arbeiten, Jung und 
Alt, Tradition und Innovation, blaue und 
grüne Infrastruktur in mobiler, innovativer 
und natürlicher Weise verbinden. 

Anna Katharina Bölling, Landrätin und 1. 
Vorsitzende der VITAL.NRW-Region Müh-
lenkreis Minden-Lübbecke: „Wir sehen im 
LEADER-Förderprogramm eine tolle Mög-
lichkeit Engagement, Selbstbestimmtheit 
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
in unserem ländlichen Raum weiter zu stär-
ken und die vielen verschiedenen Akteure 
mit ihren kreativen Ideen zu unterstützen“. 
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bundesweit einheitliche Gütekriterien für 
die Mittelstandsorientierung von Kommu-
nen zu entwickeln. 
Das Gütesiegel wird verliehen, wenn eine 
Verwaltung 14 Serviceversprechen einhält. 
Zu den Serviceversprechen zählt unter 
anderem der Versand einer qualifizierten 
Eingangsbestätigung innerhalb von sie-
ben Arbeitstagen bzw. im Optimalfall die 
Bewilligung des Antrags. So muss eine 
Entscheidung über gewerbliche Bauvorha-
ben innerhalb von 40 Arbeitstagen gefällt 
sowie Auftragsrechnungen mittelstän-
discher Unternehmen innerhalb von 15 

Arbeitstagen bezahlt werden. Genehmi-
gungen von Schwertransporten müssen 
rechtzeitig vor Transportbeginn erteilt und 
auf Beschwerden innerhalb von maximal 
drei Arbeitstagen reagiert werden. Wenn 
ein Unternehmen telefonisch oder per Mail 
eine Anfrage stellt, muss diese innerhalb 
eines Arbeitstages beantwortet werden. 
Ein Verwaltungswegweiser für den Mittel-
stand direkt auf der Startseite der Homepa-
ge des Kreises enthält alle Ansprechpartner 
für Themen wie Wirtschaftsförderung, Exi-
stenzgründung oder auch Genehmigung 
von Bauvorhaben. 

Bisher haben sich bundesweit erst 28 Kom-
munalverwaltungen mit dem Gütesiegel 
„Mittelstandsorientierte Kommunalver-
waltung“ zertifizieren lassen. „Damit sind 
wir nun eine von bisher nur 16 Kreisver-
waltungen, die diese Serviceversprechen 
von besonders kurzen Bearbeitungs- und 
Genehmigungszeiten vom TÜV überprüft 
einhalten“, unterstreicht der Landrat: „Das 
ist die beste Wirtschaftsförderung für die 
Region: Sich als Unternehmen auf seine 
Verwaltung verlassen zu können, wenn es 
drauf ankommt!“ so Andreas Müller.
Durch die Umsetzung der Serviceverspre-
chen schafft der Kreis Siegen-Wittgenstein 
mehr Transparenz in Verwaltungsleistun-
gen und gibt durch feste Terminzusagen 
mittelständischen Unternehmen zeitliche 
und finanzielle Planungssicherheit. „Das 
ist in einem Umfeld, das immer schnelle-
re Entscheidungsprozesse erfordert, nicht 
nur für unsere zahlreichen Weltmarktfüh-
rer enorm wichtig“, betont Markus Menn, 
Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, 
Klimaschutz und Mobilität: „Mit dem RAL 
Gütezeichen ‚Mittelstandsorientierte Kom-
munalverwaltung‘ kann die Kreisverwal-
tung nun auch nach außen sichtbar doku-
mentieren, dass wir uns als kompetenter 
und verlässlicher Partner für unsere Wirt-
schaft verstehen.“ 
Die Einhaltung der Bestimmungen wird 
regelmäßig durch die Verwaltungen selbst 
und alle zwei Jahre durch ein neutrales 
Prüfinstitut überwacht. Und so ist die Ver-
leihung des Gütezeichens für den Landrat 
auch kein Schlusspunkt, sondern ständiger 
Auftrag zur Weiterentwicklung: „Denn 
damit senden wir nicht nur an heimische 
Unternehmen, sondern auch an Investo-
ren das Signal: Wir nehmen Ihre Interessen 
ernst. Bei uns sind Sie gut aufgehoben!“ 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2022  13.60.10

Madita Beeckmann, Geschäftsführerin der Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientier-
te Kommunalverwaltung“, überreicht das RAL-Gütezeichen „Mittelstandsorientierte 
Kommunalverwaltung“ an Landrat Andreas Müller (2.v.r). Mit dabei: Markus Menn (r.), 
Stabsstellenleiter Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität, und Christian Mün-
ker, zuständig für das RAL-Gütezeichen. Quelle: Kreis Siegen-Wittgenstein

Hinweise auf Veröffentlichungen

Praxis der Kommunalverwaltung Landes-
ausgabe Nordrhein-Westfalen, Heraus-
geber: Jörg Bülow, Dr. Jürgen Dieter, Dr. 
Franz Dirnberger, Werner Haßenkamp, 
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Dr. Klaus 
Klang, Prof. Dr. Hubert Meyer, Prof. Dr. 
Utz Schliesky, Prof. Dr. Gunnar Schwarting, 
Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Prof. Dr. Chri-
stian O. Steger, Hubert Stubenrauch, Johan-
nes Winkel und Uwe Zimmermann, 606. 

Nachlieferung, Januar 2022, Preis 89,00 €, 
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. 
KG, www.kommunalpraxis.de. 

B 1 NW – Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
Von Ministerialdirigent a. D. Friedrich Wil-
helm Held, Ltd. Ministerialrat a. D. Ernst 
Becker, Beigeordneter Dr. Heinrich Decker, 
Referent beim Landkreistag Nordrhein-West-

falen Dr. Markus Faber, Rechtsanwalt und 
Oberstadtdirektor a. D. Roland Kirchhof, Bei-
geordneter und Stadtkämmerer a. D., Finanz-
vorstand Lars Martin Klieve, Beigeordneter 
Dr. Franz Krämer, Ministerialrat a. D. Detlev 
Plückhahn, Stellvertreter des Präsidenten der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW a. D. Jörg 
Sennewald, Rechtsanwalt, Oberkreisdirektor 
und Landrat a. D. Dr. Rudolf Wansleben, 
Ministerialdirigent a. D. Johannes Winkel, 
Abteilungsdirektor Udo Kotzea, Präsident der 
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Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-West-
falen a. D. Werner Haßenkamp, Kreisdirektor 
Dr. Stefan Funke und Simone Kaspar, Stell-
vertreterin des Präsidenten der Gemeinde-
prüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Aktualisiert werden mit dieser Lieferung u. a. 
die Erläuterungen der §§ 47, 48, 51–53, 62, 
64, 71, 75, 76, 81, 82, 87, 89, 94, 95 GO 
NW sowie der Gesetzestext und das Litera-
turverzeichnis.

B 12 – Der Bürgerhaushalt – ein Verfahren 
zu Transparenz und Akzeptanz finanzwirt-
schaftlicher Entscheidungen
Von Professor Dr. Gunnar Schwarting, 
Deutsche Universität für Verwaltungswis-
senschaften Speyer, Geschäftsführer des 
Städtetages Rheinland-Pfalz a. D.

Zum leichteren Auffinden von Begriffen 
wurde ein Stichwortverzeichnis in den Beitrag 
aufgenommen.

E 4a NW – Kommunalabgabengesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW)
Von Claus Hamacher, M. Jur., Beigeordne-
ter für Finanzen beim Städte- und Gemein-
debund Nordrhein-Westfalen, Edgar Lenz, 
Verwaltungsfachwirt, betriebswirtschaftlicher 
Fachwirt, Komm. Dipl., Stabsstelle Rechtsbe-
ratung der Stadt Monheim am Rhein, Dr. jur. 
Matthias Menzel, Hauptreferent beim Städ-
te- und Gemeindebund Nordrhein-Westfa-
len, Dr. jur. Peter Queitsch, Hauptreferent 
für Umweltrecht beim Städte- und Gemein-
debund Nordrhein-Westfalen und Geschäfts-
führer der Kommunal Agentur NRW GmbH, 
Dr. iur. Jörg Rohde, Richter am Oberver-
waltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen, Michael Rudersdorf, Ass. jur., 
Dipl. Verwaltungswirt (FH), Städt. Rechtsrat 
der Stadt Leverkusen, Dr. jur. M. A. Otmar 
Schneider, Richter am Oberverwaltungs-
gericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Frank Stein, Ass. jur., Beigeordneter der Stadt 
Leverkusen, Roland Thomas, Bürgermeister 
der Stadt Bad Salzuflen, Richard Elmenhorst, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Bochum, 
Dr. iur. Gottfried Wacker, Rechtsanwalt/
Fachanwalt für Steuerrecht, Geschäftsführer 
der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe, 
Münster, Dr. iur. Mike Wienbracke, LL. M. 
(Edinburgh), Professor für Öffentliches Recht 
am Fachbereich Wirtschaftsrecht der Westfä-
lischen Hochschule, Recklinghausen, Dozent 
an der FOM Hochschule für Oekonomie und 
Management

Diese Lieferung beinhaltet die umfassende 
Überarbeitung der Kommentierung zu § 6 
(Benutzungsgebühren) KAG NRW.

Verwaltungsgerichtsordnung, Kommenta-
re, 17. Überarbeitete Auflage 2021, 1236 
Seiten, Fester Einband, 84,00 €, ISBN 978-
3-17-038090-5, Verlag W. Kohlhammer 

GmbH, Heßbrühlstraße 69, 70565 Stutt-
gart, www.kohlhammer.de, 

Seit dem Erscheinen der Vorauflage hat sich 
das Verständnis des Verwaltungsprozesses in 
Rechtsprechung und Wissenschaft fortent-
wickelt. Diese Änderungen und Entwicklun-
gen in ihren Auswirkungen auf die gericht-
liche und außergerichtliche Praxis in Aus-
wertung der Rechtsprechung und Literatur 
darzustellen, behutsam dort eigene Lösungen 
anzubieten, wo bislang Übereinstimmung 
nicht erzielt werden konnte und den am Ver-
waltungsprozess Beteiligten eine zuverlässige 
Wegweisung durch die vielfältigen Problem-
stellungen des Verwaltungsprozesses zu bie-
ten, bleibt Aufgabe und Ziel dieses Kommen-
tars. Insbesondere dem Praktiker sollen die 
Grundstrukturen und Systematik des Verwal-
tungsprozessrechts lösungsorientiert verdeut-
licht werden.

Martin Redeker, Vorsitzender Richter am 
Oberverwaltungsgericht, Greifswald; Prof. 
Dr. Peter Kothe, RA, Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht und für Bau- und Architekten-
recht, Stuttgart; Helmuth von Nicolai, MR, 
Ministerium für Energie, Infrastruktur und 
Digitalisierung, Schwerin.

Die Schuldenbremse des Grundgesetzes 
und ihre Umsetzung in den Ländern, Ein 
Beitrag zum föderalen Staatsschuldenrecht 
nach der Föderalismusreform II, Schrif-
ten zum Öffentlichen Recht, Band 1461, 
Johannes Falter, 2021, 447 Seiten, Softco-
ver, 109,90  €, ISBN 978-3-428-18087-5, 
Duncker & Humblot GmbH, Carl-Hein-
rich-Becker-Weg 9, 12165 Berlin, www.
dunckerhumblot.de

Die Schuldenbremse (Art. 109 III GG) adres-
siert erstmals in der deutschen Verfassungs-
geschichte konkrete Vorgaben zur Begren-
zung der staatlichen Neuverschuldung an 
die Länder. Um von den zulässigen Kredi-
tausnahmen – Konjunkturkomponente und 
Notlagenklausel – Gebrauch machen zu kön-
nen, müssen die Länder die Schuldenbremse 
im Landesrecht umsetzen. Die Untersuchung 
arbeitet die an die Länder gerichteten staats-
schuldenrechtlichen Verfassungsvorgaben 
heraus, vermisst die legislativen und exeku-
tiven Gestaltungsspielräume und analysiert 
einige Landesschuldenbremsen.

Recht der Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
des Bundes, der Länder und der Euro-
päischen Union, Kommentierungen der 
Abfallrahmenrichtlinie, des KrWG und 
weiterer abfallrechtlicher Gesetze und 
Verordnungen v. Lersner/Wendenburg/
Kropp/Rüdiger, Ergänzungslieferung 
1/22, Januar 2022, Erich Schmidt Ver-
lag, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin, 
www.ESV.info.

Diese Ergänzungslieferung enthält Aktualisie-
rungen der folgenden Kommentierungen:

•  § 26 KrWG (Freiwillige Rücknahme, Wahr-
nehmung der Produktverantwortung)

Es sind außerdem folgende Normtexte und 
Materialien enthalten:

•  Aktualisierungen des Bundesrechts (Elek-
troG, BinSchAbfÜbkAG)

•  Aktualisierungen des Landesrechts Bayern, 
Bremen

Probleme und Lösungsansätze landes-
rechtlicher Konnexitätsregelungen aus 
ökonomischer Perspektive, Kommentar, 
Dominique Köppen (Dr. rer. publ.), stellv. 
Kämmerer und Leiter der Finanzabteilung 
der Stadt Nürtingen., Reihe Wissenschaft 
und Praxis der Kommunalverwaltung, 
Band 28, 310 Seiten, 39,00  €, ISBN 978-
3-8293-1751-1, Kommunal- und Schul-
Verlag GmbH & Co. KG, Konrad-Ade-
nauer-Ring 13, 65187 Wiesbaden; www.
kommunalpraxis.de
Die vorliegende Arbeit betrachtet die Entste-
hung von Konnexitätsproblemen im System 
des deutschen Exekutivföderalismus und der 
deutschen Finanzverfassung und thematisiert 
insbesondere deren Konkretisierung für die 
Kommunen. Konstruktion und Wirkungswei-
se der landesrechtlichen Konnexitätsregelun-
gen sowie deren Wirksamkeit werden hier im 
Rahmen von vier Fallstudien aus den Ländern 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz zur Lösung der Kon-
nexitätsprobleme analysiert und alternative 
Mechanismen zur Lösung der Konnexitäts-
probleme angeführt.

Kein Land scheint sich zu einem konsistenten 
methodischen Ansatz zur Lösung der Kon-
nexitätsprobleme durchgerungen zu haben, 
sodass letztlich alle Fälle mehr oder weniger 
zufällige Ergebnisse produziert haben. Der 
wichtigste Parameter ist wohl am Ende das 
Verhandlungsergebnis zwischen Land und 
kommunalen Spitzenverbänden.

Vor dem Hintergrund der festgestellten Män-
gel der Verfahren, die mit einiger Sicherheit 
auch auf die anderen Bundesländer übertra-
gen werden können, ist die Prüfung alterna-
tiver Lösungen von besonderem Interesse. 
Einerseits sind Verbesserung der Konnexitäts-
verfahren, andererseits aber auch allgemeine 
Lösungen im Rahmen der bundesstaatlichen 
Finanzverfassung zu erwägen.

Hauck/Noftz SGB, Sozialgesetzbuch SGB 
XI, Soziale Pflegeversicherung, Kommen-
tar, Anschluss an Lfg. 3/21 Lieferung 1/22, 
ISBN 978-3-503-21003-9, Erich Schmidt 
Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 
30G, 10785 Berlin, www.ESV.info.
Mit dieser Lieferung werden weitere durch 
die gesetzlichen Änderungen des vergange-
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nen Jahres angeregte Aktualisierungen der 
Kommentierungen zur Qualitätssicherung 
vorgelegt; hingewiesen werden soll insbe-
sondere auf die Kommentierung des neuen 
§113b Abs. 4a SGB XI, der dem Qualitätsaus-
schuss eine weitere Aufgabe überträgt, ohne 
dass dies ausdrücklich auch in Abs. 1 ausge-
wiesen worden wäre. Außerdem werden die 
Kommentierungen zu den §§66 bis 68 SGB 
XI sowie du den §§ 69, 70 SGB XI aktuali-
siert. Schließlich ist eine Neukommentierung 
des §77 SGB XI durch Herrn Prof. Becker ent-
halten.

Öffentliche Ämter im Spannungsfeld 
rechtlicher Anforderungen und politischer 
Erforderlichkeit, Zur Anwendung des 
Grundsatzes der Bestenauslese auf poli-
tische Beamte, kommunale Wahlbeamte 
und Richter an den obersten Gerichtshöfen 
des Bundes, Schriften zum Öffentlichen 
Recht, Band 1462, Khawaja Asad Yasin, 
2021, 259 Seiten, kartoniert, 79,90  €, 
ISBN 978-3-428-18367-8, Duncker & 
Humblot GmbH, Carl-Heinrich-Becker-
Weg 9, 12165 Berlin, www.dunckerhum-
blot.de

Der Grenzverlauf der politischparlamenta-
rischen ersten von der gesetzesgebunden 
zweiten und dritten Gewalt ist keineswegs 
immer eindeutig. Nicht zuletzt, weil es in 
der Verwaltung und Rechtsprechung Grenz-
gänger gibt, die mittels (partei-)politischen 
Vertrauens und nicht (nur) nach Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistungen ins 
Amt gelangen. Im Kern prallen dabei eine 
demokratische bzw. politische Auswahl und 
eine rechtsstaatliche, d. h. formell und mate-
riell normierte Stellenbesetzung aufeinander.

Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, 
Befähigung und fachlichen Leistung gleichen 
Zugang zu jedem öffentlichen Amte, Art. 33 
Abs. 2 GG. Jedoch werden Ämter von poli-
tischen Beamten, von kommunalen Wahlbe-
amten und auch von Richtern der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes nach anderen bzw. 
weiteren, insbesondere politischen Kriterien 
vergeben. Dabei zeigen nicht nur rechtliche 
Untersuchungen, sondern auch verwaltungs- 
und sozialwissenschaftliche Studien, welche 
negativen Auswirkungen eine nur beschränk-
te bzw. modifizierte Bestenauslese zeitigt. 
Diesen Beeinträchtigungen werden politische 
Erforderlichkeiten gegenübergestellt und 
auf ihre verfassungsrechtliche Tragfähigkeit 
untersucht. Auf Grundlage der so gefunde-
nen Ordnungskriterien erfolgt die rechtssi-
chere Einordnung der behandelten Amts-
posten gemäß ihren staatsorganisatorischen 
Funktionen.

VOL/B Praxishandbuch, Die rechtssichere 
Vertragsabwicklung nach der Auftragsver-
gabe, Otmar Walter, 59,00  €, ISBN 978-
3-8462-0677-5, Bundesanzeiger-Verlag, 

Otmar Walter, Oderstr. 32, 37412 Herz-
berg am Harz

Sie erhalten einen praxisorientierten Ratgeber 
für die Abwicklung öffentlicher Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge. Dabei werden in der 
Neuauflage die Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen für die Ausführung von Leistungen 
(VOL/B), die bei nahezu allen öffentlichen 
Liefer- und Dienstleistungsaufträgen zum 
Vertragsbestandteil zu machen sind, unter 
Berücksichtigung der aktuellen Rechtspre-
chung fundiert und praxisgerecht behan-
delt. Damit will dieses Werk zugleich auch 
eine Verbindung zwischen der mittlerweile 
stark regulierten Auftragsvergabe und der 
zivilrechtlich ausgestalteten, aber von vielen 
Besonderheiten geprägten Vertragsabwick-
lung nach der Auftragsvergabe schließen.

Zudem werden umfangreichen Arbeitshilfen 
als Download zur Verfügung gestellt. Diese 
sollen gerade Praktikerinnen und Praktikern 
die Arbeit mit diesem Werk erleichtern. 

Zudem werden in den Erläuterungen vieler 
wichtiger Gerichtsurteile eingearbeitet. Insge-
samt richtet sich das Werk an alle im Bereich 
des Vergabewesens und der Auftragsabwick-
lung tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in Behörden, öffentlichen und privaten 
Unternehmen sowie in Verbänden, gleich ob 
diese aus dem juristischen oder betriebswirt-
schaftlichen Bereich kommen. 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO)/Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
Kommentar, Lieferung August 2021. 
Begründet von RA Dr. Hans-Jürgen Schaf-
fland und Dipl.-Kfm. Noeme Wiltfang. Am 
25. Mai 2018 hat mit der Datenschutz-
Grundverordnung ein neues Zeitalter im 
nationalen und europäischen Umgang mit 
personenbezogenen Daten begonnen. EL 
8/21 – August 2021 - Bestell-Nr.: ISBN 978-
3-503-20499-1, 77,00  €, Erich-Schmidt-
Verlag (www.datenschutzdigital.de).
Diese Lieferung enthält schwerpunktmäßig 
Ergänzungen des Auskunftsrechts nach Art. 
15. Letzteres kann insb. in Verwaltungen 
Anknüpfungspunkt für Bürgerinnen und 
Bürger zur Kontrolle über ihre bei der Ver-
waltung gespeicherten Daten werden; diese 
Norm kann aber auch eine unverhältnismä-
ßige Wirkung entfalten, wenn sie extensiv 
und ohne Beschränkung des Umfanges des 
Begehrens wahrgenommen wird. 

Neben Art. 15 sind weiterer Schwerpunkt die 
Hinweise auf die zwischenzeitlich ergangene 
Rechtsprechung zur Schadenersatzhöhe bei 
materiellen und immateriellen Schäden in Art. 
82 und Art. 83.

Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO)/Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
Kommentar, Lieferung September 2021. 

Begründet von RA Dr. Hans-Jürgen Schaf-
fland und Dipl.-Kfm. Noeme Wiltfang. Am 
25. Mai 2018 hat mit der Datenschutz-
Grundverordnung ein neues Zeitalter im 
nationalen und europäischen Umgang 
mit personenbezogenen Daten begonnen. 
EL 9/21 – September 2021 - Bestell-Nr.: 
ISBN 978-3-503-20742-8, 82,80  €, Erich-
Schmidt-Verlag (www.datenschutzdigital.
de).

Die Ergänzungslieferung 9/21 enthält zahl-
reiche Ergänzungen um zwischenzeitlich ver-
öffentlichte Rechtsprechung und Literatur. 
Hervorzuheben sind die Ergänzungen zu Art. 
6 sowie die Kommentierung der EuGH-Ent-
scheidung „Schrems II“ in dieser Lieferung. 
Letztere kann mittelbar auch – zumindest 
mittelfristig – Auswirkungen auf Social-Media 
Auftritte der öffentlichen Hand haben.

Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO)/Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
Kommentar, Lieferung Oktober 2021. 
Begründet von RA Dr. Hans-Jürgen Schaf-
fland und Dipl.-Kfm. Noeme Wiltfang. Am 
25. Mai 2018 hat mit der Datenschutz-
Grundverordnung ein neues Zeitalter im 
nationalen und europäischen Umgang 
mit personenbezogenen Daten begonnen. 
EL 10/21 – Oktober 2021 - Bestell-Nr.: 
ISBN 978-3-503-20767-1, 86,80  €, Erich-
Schmidt-Verlag (www.datenschutzdigital.
de).

Diese Ergänzungslieferung enthält vorwie-
gend u. a. die datenschutzrechtliche Ein-
ordnung der Datenschutzerklärung in Art. 2 
Rdn. 40; Hinweise zur Bewerberdatei (Talent-
pool) eines Unternehmens; Ergänzungen zur 
Videoüberwachung sowie Kommentare zu 
den Vorgaben des EuGH zur Zeiterfassung 
im Beschäftigungsverhältnis. Aufgrund der 
besonderen Bezüge zum Arbeits- und Dienst-
recht ist diese Nachlieferung gerade auch für 
die öffentliche Hand von besonderem Inter-
esse.

Vergaberecht, -Gesamtkommentar zum 
Recht der öffentlichen Auftragsvergabe 
(GWB – 4. Teil -, VgV, SektVO, VSVgV, 
KonzVgV, VO (EG) 1370/2007, VOB/A, 
UVgO) – Dr. Klaus Heuvels, Dr. Ste-
fan Höß, Dr. Matthias Kuß, Dr. Volkmar 
Wagner, 2., erweiterte und aktualisierte 
Auflage2021, ISBN 978-3-17-029141-6, 
259,00  €), Verlag Kohlhammer GmbH, 
Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart. www.
kohlhammer.de.

Ziel dieses Kommentars ist es, der Praxis als 
zuverlässiger und kompetenter Wegweiser 
durch das Vergaberecht zu dienen. Er gibt 
Rechtsanwendern bei Vergabestellen und 
Bietern einen schnellen und verlässlichen 
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dender Postfaktizität, Schriften zum Straf-
recht, Band 383, Markus Schreiber, 343 
Seiten, kartoniert, 89,90  €, ISBN 978-3-
428-18434-7, Duncker & Humblot GmbH, 
Carl-Heinrich-Becker-Weg 9, 12165 Ber-
lin, www.duncker-humblot.de

Politisch instrumentalisierte Falschinfor-
mationen (sog. Fake News) vergiften den 
gesellschaftlichen Diskurs und tragen dazu 
bei, dass sich in der heutigen Informations-
gesellschaft immer mehr Bürger von rationa-
len Fakten abwenden und dazu tendieren, 
ihre politische Meinung ausschließlich auf 
der Grundlage von subjektiven Emotionen zu 
gründen. Angesichts dieser politisch-sozio-
logischen Entwicklung, die als Postfaktizität 
betitelt wird, offenbart sich die konstituti-
ve Bedeutung von Informationswahrheit in 
einer modernen Demokratie. Das nimmt die 
Arbeit zum Anlass, rechtsgebietsübergreifend 
zu untersuchen, ob und, falls ja, mit welchen 
legitimen Mitteln es Aufgabe des materiel-
len Rechts ist, zum Zwecke des Demokra-
tieschutzes Informationswahrheit zu institu-
tionalisieren bzw. politische Fake News zu 
unterbinden. Hierbei gelangt sie zum Ergeb-
nis, dass die dogmatische Lösung der Proble-
matik hauptsächlich im Strafrecht zu verorten 
ist, mahnt aber grundsätzlich zu kriminalpoli-
tischer Zurückhaltung.

Handbuch der Verfassungsorgane im 
Grundgesetz, Kloepfer/Neugärtner/
Schmidt, 2022, 710 Seiten, gebunden, 
89,90  €, ISBN 978-3-428-18162-9, Dunk-
ker & Humblot GmbH, Carl-Heinrich-Bek-
ker-Weg 9, 12165 Berlin, www.duncker-
humblot.de

Ein Verfassungsstaat wirkt durch seine Ver-
fassungsorgane. Das Buch untersucht die 
Verfassungsorgane des Grundgesetzes aus 
rechtswissenschaftlicher Sicht: Die Bildung 
und das Funktionieren von Verfassungs-
organen werden als Organzuständigkei-
ten behandelt. Es berücksichtigt aber auch 
die Geschichte, die faktischinstitutionellen 
Machtstrukturen und das tatsächliche Mitwir-
ken der Verfassungsorgane am Verfassungs-
leben. Weiterhin werden der Bundestag, der 
Bundesrat, der Gemeinsame Ausschuss, der 
Bundespräsident, die Bundesversammlung, 
die Bundesregierung und das Bundesverfas-
sungsgericht behandelt. Der Vergleich der 
Zuständigkeitsnormen zu den einzelnen Ver-
fassungsorganen führt zu allgemeinen Leh-
ren, gewissermaßen zu einem Allgemeinen 
Teil des Rechts der Verfassungsorgane im 
Grundgesetz. Das Werk eignet sich für alle 
Leserinnen und Leser, die einen vertieften 
Zugang zu dieser Materie erhalten wollen.

Mohr/Sabolewski, Beihilfenrecht Nor-
drhein-Westfalen, 130. Ergänzungslie-
ferung, Januar 2022, 384 Seiten, 103,90 

Überblick über alle für Beschaffungsvorhaben 
bzw. die Angebotserarbeitung einschlägigen 
Vorschriften, deren Auslegung und den ver-
gaberechtlichen Rechtsschutz. Kommentiert 
werden die vergaberechtlichen Vorschrif-
ten des GWB, VgV, VOB/A (Abschnitt 1 
und Abschnitt 2), VOL/A (Abschnitt 1 und 
Abschnitt 2), VOF, SektVO.

Vorteilhaft ist, dass alle wesentlichen verga-
berechtlichen Normen in einem Werk zusam-
mengefasst kommentiert werden. Durch 
Herausstellung der Spruchpraxis der Nach-
prüfungsinstanzen werden auch Mitglieder 
der Vergabekammern und –senate, Rechts-
anwälte sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in Verwaltungen und Unternehmen, 
die mit Vergabeangelegenheiten befasst sind, 
adressiert werden.

Allgemeines Verwaltungsrecht und Ver-
waltungsrechtsschutz – Horst Suckow, 
Holger Weidemann, Torsten Barthel, 2021, 
17. überarbeitete Auflage, 372 Seiten, 
22,00 Euro, ISBN 978-3-555-01997-0, 
Kohlhammer Deutscher Gemeindeverlag, 
Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart. www.
kohlhammer.de.

In der Neuauflage werden die Grundzüge 
des allgemeinen Verwaltungsrechts sowie 
des Verwaltungsrechtsschutzes systematisch 
dargestellt und anhand zahlreicher Beispie-
le und Abbildungen veranschaulicht. Den 
Schwerpunkt bildet das Verwaltungshan-
deln, vor allem der Verwaltungsakt und die 
für die Ausbildung wichtigsten damit zusam-
menhängenden Fragen. Weiter werden 
das Widerspruchsverfahren, der vorläufige 
Rechtsschutz und das verwaltungsgerichtli-
che Klagesystem behandelt. Die aktuelle Lite-
ratur und Rechtsprechung sind eingearbeitet.

Vergaberecht, Kommentar, Johannes-
Ulrich Pöhlker, Dipl.-Ing., Rechtsanwalt, 
Ltd. Verwaltungsdirektor beim Hessischen 
Städte- und Gemeindebund a. D., Dr. jur. 
Irene Lausen, Ministerialrätin, Referatslei-
terin im Hessischen Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung, 
9. Nachlieferung, 220 Seiten, 54,30  €, 
(Gesamtwerk: 1.424 Seiten, 129,00  €, 
ISBN 978-3-8293-0884-7), Kommunal- 
und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Kon-
rad-Adenauer-Ring 13, 65187 Wiesbaden; 
www.kommunalpraxis.de

Das öffentliche Beschaffungs- und Vergabe-
recht regelt die Vergabe von Bauleistungen, 
Lieferleistungen sowie gewerblichen und 
freiberuflichen Dienstleistungen durch den 
öffentlichen Auftraggeber.

Die für das innerstaatliche und das europawei-
te Ausschreibungsverfahren anzuwendenden 
Vergabevorschriften stellt den öffentlichen 
Auftraggeber vor große Herausforderungen. 

Der Kommentar Vergaberecht (VOB, VOL, 
VgV, SektVO, KonzVgV, VSVgV, VergStat-
VO, GWB und RPW) bietet mit den aktuellen 
Vergabevorschriften - ergänzt durch VOB/B, 
VOL/B und die Richtlinien für Planungswett-
bewerbe - eine Hilfe für die Durchführung 
von Ausschreibungen. 

In der 9. Nachlieferung sind erstmals kom-
mentiert §§ 136 bis 144 GWB aus Abschnitt 
3 (Vergabe von öffentlichen Aufträgen in 
besonderen Bereichen und von Konzessio-
nen), Unterabschnitt 1 (Vergabe von öffentli-
chen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber) 
und Unterabschnitt 2 (Vergabe von verteidi-
gungs- oder sicherheitsspezifischen öffent-
lichen Aufträgen). § 108 GWB (Ausnahmen 
bei öffentlichrechtlicher Zusammenarbeit) 
wurde neu kommentiert. Die Kommentie-
rungen zu den §§ 73, 74, 76 und 77 VgV 
aus Abschnitt 6 (Besondere Vorschriften für 
die Vergabe von Architekten- und Ingenieur-
leistungen), Unterabschnitt 1 (Allgemeines) 
wurden überarbeitet.

Berliner Kommentar zum Grundgesetz, 
Höfling/Augsberg/Rixen, 43,90  €, ISBN 
978-3-503-20594-3, Erich Schmidt Verlag 
GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 30G, 
10785 Berlin, Ergänzungslieferung 3/21 – 
Dezember 2021

Der Berliner Kommentar zum Grundgesetz

•  verdeutlicht die Bezüge zum Gemein-
schaftsrecht und zum internationalen Recht

•  analysiert dogmatisch fundiert und kritisch 
reflektierend

•  arbeitet für Sie heraus, wie sich die einzel-
nen Bestimmungen auf das einfache Recht 
und die praktische Rechtsarbeit auswirken.

Die Lieferung 3/21 enthält die Kommentie-
rungen der Art. 123 bis 125 GG durch Prof. 
Dr. Tobias Herbst und vervollständigt damit 
den Kommentar im XI. Abschnitt des Grund-
gesetzes über die Übergangs- und Schluss-
bestimmungen. Gleichzeitig wird der Berliner 
Kommentar mit dieser Ergänzungslieferung 
um einen sechsten Ordner erweitert.

Schütz/Maiwald, Beamtenrecht des Bun-
des und der Länder, Kommentar, Gesamt-
ausgabe B 475. Aktualisierung, Stand: 
Februar 2022, Bestellnr.: 7685 5470 475, 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, 
Hultschiner Straße 8, 81677 München.

Diese Aktualisierung bietet neue Entschei-
dungen. 

Strafbarkeit politischer Fake News, 
Zugleich eine Untersuchung zum materi-
ellrechtlichen Umgang mit der Informati-
onswahrheit in Zeiten demokratiegefähr-
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Außerdem werden die Lohnsteuerlichen 
Bestimmungen zu Reisekosten und Mehrauf-
wendungen bei doppelter Haushaltsführung 
und das Kurzmerkblatt zum Kindergeldrecht 
des Bundeszentralamts für Steuern aktuali-
siert.

Vermessungs- und Katastergesetz Nord- 
rhein-Westfalen, Kommentar, 6. Auflage, 
Stand 2022, ISBN 978-3-8293-1749-8, 
Loseblattwerk, Kommunal- und Schulver-
lag. Herausgeber: Klaus Mattiseck a.D., 
Jochen Seidel und Stephan Heitmann

Der Kommentar zum Vermessungs- und 
Katastergesetz (VermKatG NRW) beinhaltet 
alle für das Vermessungsrecht erforderlichen 
Texte und Erläuterungen. 

Im Werk ist neben dem Gesetzestext des 
VermKatG NRW die auf dem VermKatG 
NRW basierende DVOzVermKatG NRW als 
Anhang beigefügt. Der Kommentar ist auf die 
in Nordrhein-Westfalen bestehende Rechts-
lage ausgerichtet und berücksichtigt alle sich 
im Lauf der Zeit ergebenden Änderungen.

Die Autoren kommentieren die im Land dis-
kutierten Probleme. Eingeflossen sind Erfah-
rungen der Kommentatoren aus ihren Tätig-
keiten im Ministerium des Innern und den 
Aufsichtsbehörden.

Das Werk wendet sich als Praxis-Ratgeber an 
freiberufliche Vermessungsfachleute und an 
die öffentliche Verwaltung, Notarinnen und 
Notare, Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte, Gerichte sowie interessierte Bürgerin-
nen und Bürger.

Vermessungs- und Katastergesetz Nordr-
hein-Westfalen, Kommentar, 6. Auflage, 
Stand 2022, ISBN 978-3-8293-1749-8, 
Loseblattwerk, Kommunal- und Schulver-
lag. Herausgeber: Klaus Mattiseck a.D., 
Jochen Seidel und Stephan Heitmann

Der Kommentar zum Vermessungs- und 
Katastergesetz (VermKatG NRW) beinhaltet 
alle für das Vermessungsrecht erforderlichen 
Texte und Erläuterungen. 

Im Werk ist neben dem Gesetzestext des 
VermKatG NRW die auf dem VermKatG 
NRW basierende DVOzVermKatG NRW als 
Anhang beigefügt. Der Kommentar ist auf die 
in Nordrhein-Westfalen bestehende Rechts-
lage ausgerichtet und berücksichtigt alle sich 
im Lauf der Zeit ergebenden Änderungen.

Die Autoren kommentieren die im Land dis-
kutierten Probleme. Eingeflossen sind Erfah-
rungen der Kommentatoren aus ihren Tätig-
keiten im Ministerium des Innern und den 
Aufsichtsbehörden.

Das Werk wendet sich als Praxis-Ratgeber an 
freiberufliche Vermessungsfachleute und an 
die öffentliche Verwaltung, Notarinnen und 
Notare, Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte, Gerichte sowie interessierte Bürgerin-
nen und Bürger.  

Euro, ISBN 978-3-7922-0153-4, Verlag 
W. Reckinger, Luisenstraße 100 – 102, 
53721 Siegburg.

Mit der 130. Ergänzungslieferung (Stand 
Januar 2022) werden in der Einleitung des 
Kommentars die durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 1. Dezember 2021 erfolgten Änderun-
gen des § 75 LBG eingearbeitet.   

In die Teile A (Vorschriften) und B I (Beihil-
fenverordnung mit Erläuterungen) werden 
die Elfte Verordnung zur Änderung der Bei-
hilfenverordnung vom 1. Dezember 2021 
aufgenommen sowie die hierdurch erfolgten 
Änderungen in die geltende Beihilfenverord-
nung vom 5. November 2009 eingepflegt. 
Die Aktualisierung der Kommentierung wird 
mit den folgenden Ergänzungslieferungen 
vorgenommen. 

Darüber hinaus werden im Bereich des 
Krankenhausrechts die PEPPV 2022 und 
bei den Arzneimittelregelungen das Gesetz 
über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG) 
in der aktuellen Fassung vom 27. Septem-
ber 2021 aufgenommen.

Sozialgesetzbuch (SGB) Kommentar – 
SGB VI: Gesetzliche Rentenversicherung, 
März 2022, Lieferung 1/22, Erich Schmidt 
Verlag, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin-
Tiergarten, www.ESV.info.

Mit der vorliegenden Lieferung wird der 
Kommentar weiter aktualisiert. Sie enthält 
eine Aktualisierung der Register sowie eine 
Überarbeitung zu K §§ 9, 12, 13, 14, 210 und 
211, die aufgrund von Gesetzesänderungen 
und zwischenzeitlich ergangener Rechtspre-
chung erforderlich geworden sind.

Kreislaufwirtschaftsrecht, Abfallrecht und 
Bodenschutzrecht mit EU-Abfallrecht, v. 
Fluck/Frenz/Fischer/Franßen, 155. Aktua-
lisierung, Dezember 2021, rehm Verlag, 
Im Weiher 10, 69121 Heidelberg, www.
rehm-verlag.de

Die Lieferung enthält die umfangreichen 
Neuerungen des ElektroG und des KrWG, 
ebenso zum BImSchG und weiteren Vor-
schriften (DüG, DüV, GewAbfV und AbfVer-
brBußV).

Zusätzlich werden Richtlinien aktualisiert, wie 
z.B. zu Verpackungen und Verpackungsab-
fällen sowie zur Umwelthaftung zur Vermei-
dung und Sanierung von Umweltschäden.

Hauck/Noftz SGB, Sozialgesetzbuch SGB 
II, Grundsicherung für Arbeitssuchende, 
Kommentar, Ergänzungslieferung 1/22, 
Anschluss an Erg.-Lfg. 11/21, März 2022, 
ISBN 978-3-503-21026-8, Erich Schmidt 

Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 
30G, 10785 Berlin, www.ESV.info.

•  K §16a (Kommunale Eingliederungsleistun-
gen) durch Prof. Dr. Thomas Voelzke

•  K §31a (Rechtsfolgen bei Pflichtverletzun-
gen) und K §31b (Beginn und Dauer der 
Minderung) durch Leandro Valgolio

•  K §33 (Übergang von Ansprüchen) durch 
Dr. Malte W. Fügemann

•  K §44b (Gemeinsame Einrichtung) durch 
Prof. Dr. Ernst-Wilhelm Luthe.

Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung 
über die bauliche Nutzung der Grundstük-
ke (BauNVO), Kommentare, 33. Nachlie-
ferung, Stand März 2022, ISBN 978-3-
86115-922-3, Loseblattwerk, Kommunal- 
und Schulverlag. Herausgeber: Johannes 
Schaetzell a.D., Dr. Jürgen Busse, Dr. Franz 
Dirnberger und Gustav-Adolf Stange a.D..

Diese Lieferung beinhaltet die Überarbeitung 
zu den Kommentierungen der §§ 13b (Ein-
beziehung der Außenbereichsflächen in das 
beschleunigte Verfahren), §§ 24 bis 26 und 
28 aus dem Zweiten Teil (Sicherung der Bau-
leitplanun), §§ 95 bis 104 aus dem Fünften 
Teil (Enteignung) sowie §172 (Erhaltungs-
atzung) BauBG. Daneben wurden die abge-
druckten Vorschriften im Anhang (5, 7, 8, 13 
und 18) aktualisiert.

Umzugskostenrecht Nordrhein-Westfa-
len, Mohr, Karl-Heinz, Sabolewski, Horst, 
Kommentar, 57. Ergänzungslieferung, 
Stand Januar 2022, 308 Seiten, 89,90 €, 
978-3-7922-0156-5, Verlag Reckinger, 
Luisenstraße 100 – 102, 53721 Siegburg

Mit der 57. Ergänzungslieferung (Stand Janu-
ar 2022) wird das Werk umfassend aktuali-
siert.

Neben der Neufassung des Reisekostenge-
setzes Nordrhein‐Westfalen (Landesreiseko-
stengesetz – LRKG) vom 1. Dezember 2021 
werden auch die Allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften zum Landesreisekostengesetz 
vom 1. Dezember 2021 neu aufgenommen. 
Das Beamtenstatusgesetz, das Landesbeam-
tengesetz und das Landesbesoldungsgesetz 
werden aktualisiert.

Der Erlass des Ministeriums der Finanzen vom 
26. August 2004 zur „Unterbringung und

Verpflegung in den Bildungseinrichtungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen“ wird auf 
den Stand August 2020, die Freistellungs- 
und Urlaubsverordnung NRW auf den Stand 
Januar 2022 gebracht.  

Das Rundschreiben des Ministeriums der 
Finanzen vom 22. Januar 2022 „Verfah-
renshinweise unter Berücksichtigung des 
Leistungsangebots der Deutschen Bahn AG“ 
wird eingefügt.
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Band 44 – Harks, Kommunale Arbeitsmarktpolitik – 
Rechtliche Vorgaben und Grenzen, 2003

Band 45 – Schepers, Internet-Banking und sparkassen-
rechtliches Regionalprinzip, 2003

Band 46 – Kulosa, Die Steuerung wirtschaftlicher Akti-
vitäten von Kommunen – Eine betriebswirtschaftliche 
Analyse, 2003

Band 47 – Placke, Interkommunale Produktvergleiche als 
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Band 48 – Wittmann, Der Sparkassenverbund, 2004

Band 49 – Lübbecke, Das Kommunalunternehmen – neue 
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von Nordrhein-Westfalen, 2004

Band 50 – Hoffmann, Gewässerschutzrecht Nordrhein-
Westfalen – eine systematische Darstellung unter 
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Band 53 – Niggemeyer, Zulässigkeit und Grenzen von 
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von Zusammenschlüssen nordrhein-westfälischer Spar-
kassen, 2005

Band 54 – Diemert, Das Haushaltssicherungskonzept – 
Verfassungs- und haushaltsrechtliche Grundlagen in 
NRW unter Berücksichtigung des Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements, 2005

Band 55 – Becker, Die Entwicklung des Personalver-
tretungsrechts in Nordrhein-Westfalen – Eine Unter-
suchung der wesentlichen Einflussfaktoren auf die 
Gesetzgebung am Beispiel des LPVG NRW, 2006

Band 56 – Oebbecke/Ehlers/Klein/Theurl/Diemert (Hrsg.), 
Perspektiven für Sparkassen und Genossenschafts-
banken, 2006

Band 57 – Pehla, Der Haftungsverbund der Sparkassen-
Finanzgruppe – eine Untersuchung der Institutssiche-
rung der Sparkassen und Landesbanken unter beson-
derer Berücksichtigung des Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungsgesetzes, 2006

Band 58 – Oebbecke/Ehlers/Klein/Diemert (Hrsg.), Zwi-
schen kommunaler Kooperation und Verwaltungsre-
form, Fachtagung aus Anlass des 25-jährigen Bestehens 
des Freiherr-vom-Stein-Instituts, 2006

Band 59 – Schütte-Leifels, Die Grundsätze der Sozialhilfe 
nach der Reform, 2007

Band 60 – Thiemann, Rechtsprobleme der Marke Spar-
kasse, 2008

Band 61 – Tepe, Verfassungsrechtliche Vorgaben für 
Zuständigkeitsverlagerungen zwischen Gemeindever-
bandsebenen, 2009 

Band 62 – Roth, Die allgemeine Lebensmittelüberwa-
chung als Instrument des Verbraucherschutzes – Eine 
systematische Darstellung unter besonderer Berück-
sichtigung der Rechtslage und der Organisationsstruk-
turen in Nordrhein-Westfalen, 2009

Band 63 – Lüdde, Sparkassenrecht der Länder – Bestand 
und Entwicklung seit 1949, 2010

Band 64 – Lund, Private in der Sparkassen-Finanzgrup-
pe? Zum Verbleib materiell voll- und teilprivatisierter 
Landesbanken im Haftungsverbund, 2010

Band 65 – Kallerhoff, Öffentlich-rechtliche Entsorgungs-
träger contra private Abfallwirtschaft – Aktuelle recht-
liche Entwicklungen unter besonderer Berücksichti-
gung der gewerblichen Sammlungen von verwertbaren 
Sekundärrohstoffen, 2011

Band 66 – Jungkamp, Das Recht der regionalen Sparkas-
sen- und Giroverbände – Eine systematische Darstel-
lung, 2011

Band 67 – Stork, Interkommunale Zusammenarbeit und 
mehrstufige Aufgabenwahrnehmung. Eine Analyse von 
Organisationsmodellen für Pflichtaufgaben im kreisan-
gehörigen Raum, 2012

Band 68 – Isenburg, Die Verbundzusammenarbeit der 
Sparkassen-Finanzgruppe – Eine kartellrechtliche Ana-
lyse, 2012

Band 69 – Frye, Die Finanzierung ambulanter und stati-
onärer Pflegeeinrichtungen – Eine Darstellung am Bei-
spiel von Nordrhein-Westfalen, 2013

Band 70 – Schröder, Personalvertretung in den Sparkas-
sen, 2014

Band 71 – Jäger, Der Tatbestand der Konnexitätsrege-
lung des Art. 78 Abs. 3 der Landesverfassung Nordrhein-
Westfalen, 2014

Band 72 – Hölscher, Die Eigenkapitalvorgaben nach 
Basel III und CRR/CRD IV unter besonderer Berücksich-
tigung der relevanten Regelungen für öffentlich-recht-
liche Sparkassen in Deutschland, 2016

Band 73 – Wessels, Inhalt und Grenzen der Steuerung des 
Landes bei der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur 
Erfüllung nach Weisung – Eine Untersuchung der Steue-
rungspraxis am Beispiel Nordrhein-Westfalen, 2016

Band 74 – Huhn, Vertraulichkeit und Transparenz der 
öffentlich-rechtlichen Sparkassen – Eine Untersuchung 
anhand des nordrhein-westfälischen Landesrechts, 
2016

Band 75 – Kemper, Die Europäische Bankenunion und 
die Sparkassen, 2017

Band 76 – Peters, Abwicklung öffentlich-rechtlicher 
Sparkassen im einheitlichen Abwicklungsmechanismus, 
2020

Band 77 – Lebe, Rechtliche Vorgaben für die Besetzung 
der Verwaltungsräte kommunaler Sparkassen, 2022
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Advertorial

Ob Hackerangriff, Verlust von sensiblen Daten oder Klicks
auf infizierte E-Mails: Cyber-Risiken drohen in  praktisch
allen digitalisierten Prozessen von  Kom  munen –
und sie wachsen mit zunehmender Digi talisierung und 
Vernetzung.

Zum Schutz ihrer kommunalen Mitglieder hat die 
GVV Kommunalversicherung darauf reagiert und in 
Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister Hiscox 
eine Cyber-Versicherung speziell für Kommunen und 
kommunale Unternehmen entwickelt. Sie übernimmt  
alle Cyber- Eigenschäden wie z. B. die Kosten der Daten-
wiederher stellung oder Lösegeld bei einer Cyber-
Erpressung. Bei einer Da ten rechtsverletzung sind die 
Kosten der anwaltlichen Prüfung von datenschutzrecht-
lichen Informationspflichten ebenfalls umfasst. Bei einer 
Betriebsunterbrechung wegen eines Cyber-Angriffs 
besteht Versicherungsschutz für eine Entschädigung im 
vereinbarten Umfang. Als Besonderheit entfällt durch 
die pauschale Tagessatz entschädigung bei Kommunen 
zudem der Nachweis des konkreten Betriebsunter-
brechungsschadens. 

Weil nach einem Angriff jede Minute zählt, um die  
Auswirkungen zu begrenzen, bietet die Cyber-Police 
von GVV Kommunal zusätzlich ein Servicepaket, das 
über die reine Versicherungsleistung hinausgeht.  

Dazu gehören u. a. Präventivmaßnahmen wie z. B.  
Schulungen oder die Entwicklung eines exklusiven
Krisenpla nes für den Fall der Fälle. Im Ernstfall werden 
die Geschädigten durch eine telefonische Soforthilfe 
unterstützt. Erfahrene Cyber-Krisenexperten helfen
hierbei, die Ursachen des Zwischenfalls schnellstmöglich
aus findig zu machen und zu beseitigen.

Bei Ersatzansprüchen Dritter:  
die Cyber-Haftpflichtversicherung

Über die Absicherung von Eigenschäden hinaus können 
Kommunen und kommunale Unternehmen sich mit einer 
Cyber-Haftpflichtversicherung gegen Ersatzan sprüche 
Dritter absichern, die durch einen Cyber- Zwischen fall 
entstehen. Eingeschlossen ist hier eine Werbe haftpflicht, 
die bei einer Verletzung von Urheber- und Persönlich-
keitsrechten, z. B. Bildrechten auf der Website, weiterhilft. 
Die Cyber-Haftpflichtversicherung wird als Zusatzoption 
zur allgemeinen kommunalen Haftpflichtversicherung 
angeboten.
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Weil’s um 
mehr als 
Geld geht.
Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser
Handeln: Wir machen uns stark für das, was
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen
für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft.
Für die Regionen, in denen wir zu Hause sind.
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld

Zuversicht Chancen Fortschritt

Freiraum Miteinander Stabilität


